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disaggregierte Daten. aus denen häue abgeleitet werden können, ob 
die besonderen Baurnaßnahmen. die die unter.;chiedlichen Bedürfnisse 
von Männern und Frauen berücksichtigen sollten. auch ihren Zweck 
erfli l l ten bzw. ob ein allfall iger Handlungsbedarf flir da Gender Main­
streaming gegeben ist. 

Der RH empfahl der Planai-Hochwurzen-Bahnen. allgemeine Vorga­
ben flir Gender Main treaming bei Bauausflihrungen zu erarbeiten und 
Datenerhebungen flir geschlechter.;pezif.sche Analysen und Ableitung 
all fa lIi ger Maßnahmen flir das Gender Mainstreaming durchzuflihren. 

64.1 (I) Die HaushaltsrechlSreform des Bundes sieht seit Jänner 201 3  das 
Element der Wirkungsorientierung vor. 

Jedes Ressort sowie die ober.;ten Organe halten im Rahmen der 
Budgeter.;tellung flir ihre Untergliederungen ein bis maximal flinf 
Wirkungsziel(e) zu formulieren. Diese Wirkungsziele definieren jene 
Wirkungen. die flir die Bürger mit dem Ein atz der öffentlichen Mit­
tel des Bundes der jeweiligen Untergliederung kurz- bis miuelfristig 
erzielt werden sollten. Die Wirkungsziele des BMLVS fließen - unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Vorgaben und Richtlinien - in die 
Beurteilung der Förderrelevanz von Investition projekten mit ein. 

(2) Der RH analysierte vor dem Hintergrund der - vor Inkrafttreten 
der Haushaltsrechtsreform - vom BMLVS geförderten und von den 
Förderungsnehmem des Landes Steiermark. das seiner.;eits als För­
derung nehmer gegenüber dem BMLVS auftrat. abgewickelten sechs 
unmittelbar WM-relevanten ProjekteS1 der Ski WM 2013 .  ob diese 
Maßnahmen die vom BMLVS angestrebten Wirkungsziele im Bereich 
Sport unter.;tützten. 

(3) Maßgeblich für da Budget de Sports ist die Untergliederung 1 4. 

Das flir Sportgroßveranstaltungen relevante Wirkungsziel 5 lautete 
201 3  und 201 4 :  .Durch gezielte Aufklärung und Förderung von geeig­
neten Maßnahmen ollen mehr Menschen in Österreich zur Ausübung 
gesundheitsfördernder Bewegung animiert und unter Nutzung beste­
hender und zu entwickelnder Möglichkeiten sollen sich österreichische 
Spitzensportler in so vielen Sportdisziplinen wie möglich als Welt­
klasse positionieren." 

.2 Pistemnrraslruklur Haus im Ennslal. Rt'ltrralm und PIanOlI. Zidstadion Planai. Mrdlrn­
('tnltT sowir Alhl('lic Art .. 
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Das BMLVS begründete das Ziel insbesondere mit der erstrebenswerten 
Senkung der sportlich inaktiven Bevölkerung und damit. dass Spit­
zensportleistungen der Weltklasse unverziehtbarer Bestandteil einer 
hochentwickelten Kultur seien. Die Ziclerreichung sollte anhand der 
Steigerung der internationalen Topplatzierungen von österreichischen 
Sponlern83 und anhand des Rückgangs der sportlich inakt iven Bevöl­
kerung nachgewiesen werden. 

(4) Auf der Ebene der Detailbudgets legte das BMLVS einzelne Ziele, 
Maßnahmen sowie Meilensteine und Kennzahlen fest. Für die Beurtei­
lung des RH, ob die Projekte der Ski WM 201 3  die vom BMLVS ange­
strebten Wirkungen unterstützten, dienten die Ziele 

- 1 4.03.02 : Steigerung der geförderten bzw. unterstützten Sportgroß­
veranstaltungen in Österreich sowie 

- 1 4.03.04: Durch die Realisierung von Infrastrukturvorhaben von 
gesamtösterreichischer - über den Interessenbereich eines Landes 
oder mehrerer Länder hinausgehend - und internationaler Bedeu­
tung sollen die Voraussetzungen rur die Durchführung von inter­
nationalen Sportgroßercignissen in Ö terreich sichergestellt wer­
den. 

64.2 (I) Nach Ansicht des RH waren die sechs vom BMLVS geförderten Pro­
jekte der Ski WM 201 3  grundsät2lich im Einklang mit dem Wirkungs­
ziel 5; unminelbar im Einklang in Bezug auf die Positionierung öster­
reichischer Spitzensportler in der Weltklasse und mirtelbar in Bezug 
auf die Zunahme der Anzahl der Menschen. die gesundheitsfördernde 
Bewegung aufgrund der Ski WM 201 3 ausüben. Die Projekte können 
auch als im Sinne des im Detailbudget 1 4.03.02 defIRierten Ziels der 
Steigerung der geförderten Sportgroßveranstaltungen gesehen werden. 

(2) Der R H  betrachtetejedoch die Förderung von einzelnen Infrastruk­
turprojekten, wie Mediencenter, Athletic Area oder Zielstadion, vor dem 
Hintergrund der Ziele und Maßnahmen des Detailbudgets 1 4.03.04 als 
kritisch. Diesen Maßnahmen fehlte im Betrieb nach der Ski WM 201 3  
wegen der nur regionalen Bedeutung die gefordene gesamtösterrei­
chische und internationale Bedeutung. Damit besteht das Risiko. dass 
die Förderung derartiger Infrastrukturmaßnahmen unter dem Gesichts­
punkt der minel- bis längerfristig angesuebten Wirkung unterbun­
den wäre. 

5) Di(: osterreichischen Spanier holten bei der WM 2013 in Schladming insgesamllwti 

Gold-. zwei Silbt-r- und vkr arQnzcm�aillen. 
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Die Kohärenz der Ziele des Detailbudgets .Steigerung von gefördenen 
Spongroßveranstaltungen" und .Realisierung von Infrastrukturvorha­
ben von gesamtösterreichischer und internationaler Bedeutung" stand 
nach Ansicht des RH allerdings in einem Spannungsverhältnis. weil 
auch Infrastruktunnaßnahmen mil lediglich regionaler Bedeutung -
wie die Förderungen für Infrastrukturmaßnahmen der Ski WM 201) 
zeigten - als Voraussetzung zur Durchführung von Sportgroßveran­
staltungen erforderlich sein können. 

Der RH empfahl dem BMLVS daher, die Ziele des Detailbudgers 1 4.03.04 
der, rt zu adaptieren. dass die gesamtösterreichische und internatio­
nale Bedeutung auf die Sportgroßveranstaltungen - und nicht auf die 
Infrastrukturvorhaben - gelegt wird. Hiebei sollte bei der Förderung 
von Infrastrukturvorhaben aus örfelllii hen Mineln, die als Voraus­
setzung für die Spongroßveranstaltungen erforderlich sind, der Fokus 
stets aufwinschaftlich optimienen Lösungen zur Erreichung der nach­
haltigen Wirkung liegen. 

64.3 Laut Stellungnaillne des BMLVS ."erde die Nacllllutzullg grundsätzlich 
dadurdl erfüllt, dass vertraglich erlle Berichrspflicllf über die Nadllwt­
zullgfestgelegl sei. Die Nachhaltigkeir vOn FörderungsvorllOben sei in 
der Praxis kaum auf deli rcill sportlichen Bereich zu begrenzen, weil 
viele sportrelevante Infrastrukturen MehrJachnutZUllgell zulassen. Aus 
Ressortsichr sei eille Nurzung, die über deli sportlicheIl Bereich hinaus­
geht, insofern wünschenswert, als damit die Betriebskosten fiir ent­
sprechende Eillrichtullgen bestritten werden könllen. 

64.4 Der RH betonte gegenüber dem BMLVS, dass aufgrund des Schwer­
punkts auf der gesamtö terreichischen und internationalen Bedeutung 
der geförderten Infrastrukturvorhaben im Detailbudget 1 4.03.04 das 
Risiko besteht, dass Förderungen, wie beim Mediencemer, beim Ath­
letic Area oder beim Zielstadion hinkünftig unterbunden wären. Um 
derartige Vorhaben, denen die gesamlösterreichische und internatio­
nale Bedeutung nach der Sportgroßveranstaltung im Betrieb fehlt, im 
Sinne der Wirkungsorientierung kohärent fördern zu können, wäre 
die Zielsetzung des Detailbudgets 1 4.03.04 zu adaptieren. Er verblieb 
deshalb bei seiner Empfehlung. 

65 Noch während der Gebarungsüberprürung des RH an On und Stelle 
verlängerte das Land Steiennark die Nutzungsrechte am Skygate nicht, 
weshalb die Planai-Hochwurzen-Bahnen selbst einen neuen Sponsor 
für das Skygate suchte (Tl 20). 
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66 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( 1 )  Bei Sportgroßveranstaltungen wäre eine Gesamtkostenverfol­
gung einzurichten, um einen Gesamtüberblick über die Venvendung 
öffentlicher Mittel sichenustellen. (TZ 4) 

(2) Für eine große und komplexe Sportveranstaltung sollte ein Pro­
jektmanagement eingerichtet werden, das für die Gesamtsteuerung 
und -koordination zuständig und verantwortlich ist. (TZ 7) 

(3) Auf der Vorlage von Geschäftsordnung und Sitzungsprotokol­
len wäre gegenüber wesentlichen Entscheidungsträgern (z.B. ÖSV­
Bauausschuss) zu bestehen, um deren Entscheidungsgrundlagen und 
Willensbildung transparent gegenüber der öffentlichen Hand sicher­
zustellen und die Stellung der öffentlichen Hand als wesentlicher 
Investor zu stärken. (TZ 7) 

(4) Der Veranstaltungsvertrag (Hosting Contract) sollte vor der Ver­
gabe von Förderungen beim Veranstalter vollinhaltlich eingefor­
dert werden, um den zweckmäßigen und wirkungsvollen Einsatz 
der Mittel der öffentlichen Hand transparent sichenustellen. (TZ 8) 

(5) Für Förderungen von Sportgroßveranstaltungen sollten ein Con­
trolling - vor Abschluss von Förderungsvereinbarungen - im Kom­
petenz- und Fachbereich des Landes Steiermark und des BMLVS 
eingerichtet und Maßnahmen ausschließlich nach deren positiver 
Bewertung hinsichtlich Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirk­
samkeit gefOrdert werden. (TZ 9) 

(6) Vor dem Abschluss von Förderungsvereinbarungen über Infra­
strukturmaßnahmen ftir Sportgroßveranstaltungen wären die jewei­
ligen Maßnahmen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit zu über­
prüfen sowie mit eigenen Ressourcen hin ichtlich Zweckmäßigkeit, 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit - unter Einbezie­
hung alternativer Möglichkeiten - zu bewerten. (TZ I J, 21, 22, 24) 

(7) In den Förderungsvereinbarungen wären die Voraussetzungen 
ftir die Förderung und die Ermittlung der Förderungshöhe exakt zu 
deftnieren sowie der Modus ftir die Abrechnung festzulegen, um 
aufwändige Prüfungen, Beratungen und Entscheidungen während 
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der Förderungsabwicklung zu vermeiden und um die Rechtssicher­
heit für Förderungsnehmer und -geber sicherzustellen. (TZ 19J 

(aJ Bei Beauftragung von Sachverständigen sollte auf eine trans­
parente und nachvollziehbare Leistungserbringung geachtet und 
eine einwandfreie Ergebni qualität sichergestellt werden. (TZ 19J 

(9J Vor dem Abschluss von Förderungsvereinbarungen über Infra­
strukturmaßnahmen für Sportgroßveranstaltungen wäre deren 
Sportrelevanz umfassend mit Kosten-Nutzen-Analysen zu evalu­
ieren. rrz 20J 

(IOJ Vor dem Abschluss von Förderungsvereinbarungen über Infra­
strukturmaßnahmen für Sportgroßveranstaltungen sollte die Nutz­
barkeit der gefOrderten Maßnahmen durch die jeweilige Zielgruppe 
umfassend, objektiv und nachvollziehbar evaluiert werden. (TZ 21J 

( 1 1  J Es wären keine Maßnahmen für Sportgroßveranstaltungen ZU 

rordern, welche der Veranstalter aufgrund einer vertraglichen Ver­
einbarung zu erfüllen hat und die ihm von dritter Seite abgegol­
ten werden. (TZ 29J 

( 12J Fördermittel sollten nur dann vergeben werden, wenn die 
Transparenz in der Abwicklung der zu fOrdernden Maßnahmen 
ichergestellt ist. (TZ 49J 

(I3J Es wäre verstärkt auf die Sicherstellung der Nachhaltigkeit von 
gefOrderten Maßnahmen zu achten. (TZ 51 J 

(14J Bereits in der Planungsphase von Sportgroßveranstaltungen 
sollte ein speziell darauf abgestimmtes Korruptionspräventionssys­
tem mit 

- entsprechender ZieldefInition, 

- Analyse der potenziellen Risiken sowie 

- Festlegung von Grundsätzen und Maßnahmen zur Begrenzung 
der Korruptionsrisiken, 

unter besonderer Berücksichtigung des Transparenzgedankens, erar­
beitet, zeitgerecht umgesetzt und nach Beendigung der Veranstal­
tung evaluiert werden . (TZ 59J 
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(15) Vor Sportgroßveranstaltungen wäre eine zentrale Compliance­
Organisation einzurichten, in der Experten des BMLVS, des landes 
Steiermark sowie weitere relevante Beteiligte vertreten sind, um im 
Vorfeld der jeweiligen $portgroßveranstaltung zweckmäßige und 
wirkungsvolle Maßnahmen Zur Korruptionsprävention zu imple­
mentieren. (TZ 60) 

(16) Im Vorfeld der Förderung vOn Spongroßveranstaltungen 
sollte eine gendersensible Evaluierung der Förderungen durchge­
führt werden, um eine gendergerechte Vergabe von Fördermitteln 
ZU ermöglichen. Die fördernde Stelle könnte in geeigneten Fällen 
die Umsetzung des Gender Mainsrreaming zur Förderungsvoraus­
setzung erheben. (TZ 61) 

(17) Es wären Maßnahmen zu ergreifen, die ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis in allen Entscheidungsgremien und -ebe­
nen im Zusammenhang mit der Organisation von Sportgroßveran­
staltungen sicherstellen. (TZ 62) 

(18) Zur Feststellung der nachhaltigen Wirkung von I nvestitionen 
sollte hinkünftig eine Gesamtübersicht - mit Budgetzuordnung und 
Soll-1st-Vergleichen - der Finanzierungen von Sportgroßveranstal­
tungen sichergestellt werden. (TZ 5) 

( 19) Es wäre strukturell und nachhaltig wirkenden Maßnahmen 
zur Erreichung einer ausgeglichenen Budgetgebarung und Eindäm­
mung der Neuverschuldung Priorität zu geben und dies auch bei 
der Finanzierung von Sportgroßveranstaltungen zu berücksichti­
gen. (TZ 5 und 23) 

(20) Einrichtungen zur Koordination aller im Zusammenhang mit der 
infra trukturelien und organisatorischen Vorbereitung gestandenen 
Planungen und Maßnahmen einer Sportgroßveranstaltung soliten 
sowohl die Kostenverfolgung als auch das Riskmanagement selbst 
operativ durchführen, um die Steuerung - und Kontrollmechanis­
men zu verbessern und die Zielerreichung sicherzustellen. (TZ 11) 

(21) Technisch-funktional zusammengehörige Leistungen wären in 
einem vergaberechtskonformen Verfahren zu vergeben. Qualitative 
Erwägungen, wie etwa besondere Erfahrungen oder Fähigkei ten der 
Bieter, können dabei als ZuschJagskriterien in die Vergabeentschei­
dung einfließen. rrz 12) 
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(22) Bautechnische Sachverständige und Begleitende Kontrollen 
sollten nur mit exakten Leistungsbildem. die den Inhalt. die Art 
und den Umfang der Überprüfung der Förderungsmaßnahmen sowie 
der Einhaltung der sonstigen vertraglichen VerpOichtungen im Detail 
festlegen. beauftragt werden. (TZ 12) 

(23) Hinweisen in Gutachten über Relevanz oder Umfang einzelner 
gefOrderter Maßnahmen bei der Ausrichtung von Sportgroßver­
anstaJtungen sollte nachgegangen und selbst eine objektive sowie 
nachvollziehbare Überprüfung derartiger Hinweise veranlasst wer­
den. (TZ 14) 

(24) Vor Inve titionsmaßnahmen fUr weitere Sportgroßveranstal­
tungen, die nachhaltige touristische Impulse bringen sollen, wäre 
jeweils ein Gesamlkonzept mit Zielen und den erwarteten nachhal­
tigen touri tischen Wirkungen samt Monitoring und Evaluierung zu 
erstellen. Dabei sollte auch die Wertschöpfung berücksichtigt wer­
den. (TZ 15 und 17) 

(25) Bei Förderfa.llen wären die landeseigenen Förderrichtlinien und 
die Aufgabenverantwortung der steirischen Gemeinden zu beach­
ten. (TZ 23) 

(26) Es wären keine Maßnahmen fUr Sportgroßveranstaltungen zu 
fördern, welche der Veranstalter aufgrund einer vertraglichen Ver­
einbarung zu erfullen hat und die ihm von dritter Seite abgegolten 
werden. (TZ 26 und 34) 

(27) Es wäre Sorge zu tragen. dass einheitliche Abwicklungs- und 
Abrechnungsmodalitäten von Förderungen dergestalt vorliegen, dass 
Förderungsprojekte wie die Breilbandoffensive zeitnah schlussge­
rechnet werden können. (TZ 2B) 

(2B) Es sollte ein Endbericht über die umgesetzten Maßnahmen und 
die realisierten COz-Einsparpotenziale erstellt werden, um eine fun­
dierte Basis fUr die Planung möglicher Maßnahmen zur Reduzie­
rung des COz-Ausstoßes bei künftigen Sportgroßveranstaltungen 
zu erhalten. (TZ 3 1 )  

(29) Es wären vom Förderung nehmer des Projekts" Vorbereitung 
und DurchfUhrung einer nachhaltig ausgerichteten Ski WM 20 1 3" 
nachträglich sämtliche Berichte und Kostennachweise in Form von 
Originalbelegen abzuverlangen, um eine ordnungsgemäße Kontrolle 
des Leistungsanspruchs dem Grunde und der Höhe nach icherzu-
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stellen und bei mangelhafter Leistungserfüllung etwaige Rückfor­
derungsansprüche zu prüfen. (TZ 34) 

(30) Im Lichte der fmanziellen Herausforderungen und des ins­
gesamt vergleichsweise schlechten Straßenzustands sollten außer­
planmäJlige und regionale Investitionen in die Straßeninfrastruktur 
aus Anlass von Sportgroßveranstaltungen insofern zurückhaltend 
gehandhabt werden, als dennoch die Verkehrssicherheit und die 
Befahrbarkeit des gesamten Strallennetzes im Verantwortungsbe­
reich des Landes Steiermark durch geeignete Prioritäten sicherzu­
stellen wäre. (TZ 35) 

(3 I) Die Projekte der Straßeninfrastruktur wären möglichst zeitnah 
schlusszurechnen. (TZ 35) 

(32) Die Finanzierung kommunaler Projekte sollte im Wege von För­
derungsvereinbarungen durchgeführt werden, um den zweckmä­
ßigen und wirkungsvollen Einsatz der Mittel der öfTenLlichen Hand 
für Sportgroßveranstaltungen zu verbessern. (TZ 36) 

(33) Es wäre ein für alle Landesbediensteten gültiger Verhaltensko­
dex unter Berücksichtigung von Korruptionspräventionsaspekten zu 
erlas en. Dieser sollte insbesondere ein gesetzeskonformes, rechtmä­
ßiges, an ethischen Grund ätzen orientiertes Verhalten, Regelungen 
zu Nebenbeschäftigungen, Vorteilsannahme und -gewährung, Ver­
meidung von Interessenkonflikten und Befangenheit, Umgang mit 
Informalionen sowie Verschwiegenheitspflichten zum Inhalt haben. 
(TZ 59) 

(34) Maßnahmen sollten ergriffen werden, die dazu beitragen, den 
Frauenanteil von 35 Ofo in durch die landesregierung zu besetzenden 
Aursichts- und Beiräten zu erreichen. (TZ 62) 

(35) Hinsichtlich des Projekts Aunassung der Eisenbahnkreuzungen 
_Schladming West" wäre das Projekt gemeinsam mit der Stadtge­
meinde Schladming im Hinblick auf die DurchFahrtshöhe für Busse 
und Lastkraftwagen sowie die Verkehrssicherheit zu evaluieren, um 
festzustellen. ob die Aunassung weiterhin erforderlich ist. (TZ 25) 
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(36) Vor der Beauftragung bzw. Nominierung einer Begleitenden 
Kontrolle sollte zur Überprüfung der Um erwng von gefOrderten 
Maßnahmen sichergestellt werden. dass 

- den Vorgaben des Bundesvergabegeserzes bei der Vergabe ent­
sprochen wird und dass 

- exakte Leisrungsbilder. die den Inhalt. die Art und den Umfang 
der Überprüfung von gefOrderten Maßnahmen sowie der Einhal­
tung der sonstigen vertraglichen Verpflichrungen im Detail fest­
legen. vereinbart werden. (TZ 12) 

(37) Genaue Leistungsbilder wären auszuarbeiten, die die Anfor­
derungskriterien an die Überprüfung von Fördernillen als Voraus­
serzung für die Vergabe der Förderungen exakt deftnieren und eine 
eigene darauf aufbauende Beauftragung für jedes zu fOrdernde Pro­
jekt abzuschließen. Damit sollte sichergestellt werden. dass die För­
derungen gemäß den Grundsärzen der Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit vergeben und Fehlplanungen 
sowie daraus resultierende Fehlinvestitionen vermieden werden. 
(TZ 14) 

(38) Es sollte sichergestellt werden, dass der Überprüfung von För­
derfallen sämtliche erforderliche Unterlagen zugrundeliegen. (TZ 14) 

(39) Die Ziele des Detailbudgets 14.03.04 wären derart zu adaptie­
ren, dass die gesamtösterreichische und internationale Bedeutung 
auf die Sportgroßveranstaltungen - und nicht auf die InfTastruktur­
vorhaben - gelegt wird. Hiebei sollte bei der Förderung von InfTa­
strukturvorhaben aus öffentlichen Mitteln, die als Vorau setzung 
für die Spongroßveranstalrungen erforderlich sind, der Fokus stets 
auf wirtschaftlich optimierten Lösungen zur Erreichung der nach­
haltigen Wirkung liegen. (TZ 64) 

(40) Mängel in der Kostenplanung und -kontrolle sowie der wirt­
schaftlichen Abwicklung von Förderungen wären durch zweckent­
sprechende Maßnahmen zu unterbinden. (TZ 49) 
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(41) Um Mehrkosten rur Umpla.nungen zu vermeiden, wären vor der 
Beauftragung weitergehender Planungen alle rur die spätere Umset­
zung des Bauvorhabens erforderlichen Rechte zu sichern. (TZ 39) 

(42) Vor Investitionsentscheidungen sollten aussagekräflige Wirt­
schaftlichkeitsberechnungen auf der Grundlage aktueller Daten bzw. 
nachvollzieh- und begründbaren Annahmen erstellt und die tat­
sächliche Wirtschafllichkeit durchgefiihrter Investitionen an hand 
von Soll-1st-Vergleichen überprüft werden. (TZ 40) 

(43) Bei der sachlichen und rechnerischen Prüfung von Mehrkos­
tenforderungen und Rechnungen wäre das Vier-Augen-Prinzip 
durchgängig einzuhalten. (TZ 41) 

(44) Prüfungshandlungen wären lückenlos zu dokumentieren und 
durch Unterschrift zu bestätigen. (TZ 41) 

(45) Aus den Prozessdarstellungen (Ablaufdiagrammen) sollten 
sämtliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Projektbeteiligten 
hervorgehen. (TZ 41) 

(46) Die Projektunterlagen (z.B. DriginaJangebote) sollten vollständig 
in den unternehmenseigenen Räumlichkeiten aufbewahrt werden, 
um unabhängig von beauftragten Dritten jederzeit darauf zugrei­
fen zu können. (TZ 41) 

(47) Ein einheitliches Ablagesystem rur Bauprojekt-Unterlagen wäre 
zu erarbeiten, um die Unterlagen jederzeit rasch aufzufInden. (TZ 41) 

(48) Die Bemühungen zum Anti-Claimmanagement sollten etwa 
durch vollständige und präzise Ausschreibungsunterlagen verstärkt 
werden. So sollte den mit der Überprüfung der Planung und Aus­
schreibungsunterlagen Beauftragten ausreichend Zeit gewährt wer­
den, um eine detaillierte Prüfung zu ermöglichen. (TZ 42) 

(49) Die Planer und die mit der Überprüfung der Ausschreibungs­
unterlagen Befassten wären da.zu zu verpflichten, die Ausschrei­
bungsreife mit ihrer Unterschrift zu bestätigen. (TZ 42) 

(50) Klauseln zur Integrität und zu.r Vermeidung von Interessens­
koUisionen sowie dje Vereinbarung von Pönalen bei Verletzung die­
ser Bestimmungen sollten in die Verträge der Planai-Hochwurzen­
Bahnen mit den Auftragnehmern betreffend immaterielle Leistungen 
aufgenommen werden. (TZ 42) 

Bund 2015/16  
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Alpine Ski WM 2013, Investitionen 

[51) Bei Bauprojekten wäre von den Auftragnehmern eine voll­
ständige Kostenplanung entsprechend der ÖNORM B 1801-1 ein­
zufordern. [TZ 44) 

[52) Vor der Zuschlag erteilung wären alle Kalkulationsbläller, 
insbesondere jene zur Preisermittlung [Kalkulationsblatt K7) für 
sämtliche Positionen des Leisrungsverzeichnisses vorlegen zu las­
sen. (TZ 46) 

(53) Bei Bauvorhaben wären sämtliche zusätzliche oder geänderte 
Lei tungen mit rechtsgültig unterzeichneten und vom Auftragneh­
mer gegengezeichneten Auftragsschreiben zu beauftragen. (TZ 47) 

(54) Eine ausreichende Planungs- und Entscheidungsvorbereitung 
wäre bei Bauvorhaben sicherzustellen. (TZ 51) 

(55) Die Dokumentation we entlicher Verfahrensschrille - wie die 
Angebotsprüfung - wären sicherzu teilen, wesentliche Fragen mit 
Bietern vor Mitteilung der jeweiligen Zuschlagsentscheidung abzu­
klären und allenfalls erforderliche Festlegungen zur Umsetzung von 
Angeboten im jeweiligen Auftragsschreiben zu treffen. (TZ 52) 

(56) Vertragsänderungen sollten restriktiver angewendet und die 
Abrechnung nach tatsächlichen Mengen gemäß abgeschlossenem 
Einheitspreisvert'rag bevorzugt werden. (TZ 53) 

(57) Bauaufträge wären in Wahrnehmung der Bauherrnfunktion 
selbst zu unterfertigen und zudem vom Auftragnehmer unterschrei­
ben zu lassen, um rechtskonforme Auftragsverhälrnis e herzustel­
len. (TZ 53) 

(58) Der Qualität des Leisrungsverzeichnisses sollte erhöhte Auf­
merksamkeit gewidmet werden. (TZ 55) 

(59) Wegen der Qualitätsmängel bei den Mengenangaben der Leis­
tungen "fOrdern bis 5 km" und .Aufzahlung Schalung rund bis 
5,0 m" wären entsprechende Rückforderungen gegenüber dem Gene­
ralplaner zu prüfen. (TZ 56 und 57) 

(60) Es sollte verstärkt auf eine Verbesserung der Ausschreibungs­
qualität geachtet werden, bspw. durch die Einforderung einer Bestä­
tigung der Ausschreibungsreife seitens des Planers und der örtlichen 
Bauaufsicht. (TZ 57) 
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(G1 )  Allgemeine Vorgaben rur Gender Mainstreaming wären bei Bau­
ausruh rungen zu erarbeiten und Datenerhebungen rur geschlech­
terspeziftsche Analysen und Ableitung allfalliger Maßnahmen rur 
das Gender Mainslreaming durchzuruhren. (TZ GJ) 
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Anhang 1 :  
Projektbeschreibungen für die weiteren Maßnahmen 

Parkhaus Planai 

Das Land Steiermark und das BMLVS förderten nur eines der sechs Geschoße 
des Parkhauses. weil das oberste Geschoß für die Ski WM 201 3  als Abstell­
fläche für Übenragungswägen und als TV Compound genutzt wurde. Nach­
dem die Planai-Hochwurzen-Bahnen das Parkhaus unabhängig von der 
Sk.i WM 201 3  errichtete. rechnete der RH nur die WM-relevanten Förder­
mittel - 900.000 EUR - in die Gesamtinvest itionen ein. 

Athlelic Area und Grundstück 

Ein für die Ski WM 201 3  errichtetes Gebäude und zwei Spielflächen. die 
bei der Großveranstaltung 

- für die Eröffnungszeremonie 

- als Sammel- und Versorgungspunkt für Volontäre und Sicherheitskräfte 
und 

- als Standort für Femsehübertragungswägen und Technik 

dienten. Nach der Sk.i-WM wurde das Areal als Heimstätte des ortsansäs­
sigen Fußballvereins. Tra iningszentrum für Schulen und Fußballtrainings­
lager genutzt. 

Sporthaus Wintersportverein Schladming 

Der Wintersportverein Schladming war wesentlich in die Vorbereitungen 
der Ski WM 201 3 eingebunden. Der Sitz des Vereins war in der Talstation 
der Planai Bahn untergebracht und war im Zuge des Neubaus zu räumen. 
Der Wintersportverein Schladming kaufte aus diesem Grund ein Gebäude 
in Schladming. 

Haus des Stei rischen Wintersports 

Aus- und Umbau des _Haus des Steirischen Wintersports- in Haus im Enns­
tal. dem Sitz des steirischen Schilehrerverbands. das als Pressezentrum bei 
Sportveranstaitungen dient. 
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Investitionen in die Gemeinde traßen 

Straßen neubauten, -sanierungen, Parkraumbewirtschaftung etc. sollten dazu 
beitragen, die Zufahrtswege zum Zielstadion Planai zu reduzieren und den 
Ortskern verkehrstechnisch zu entlaslen. 

Investitionen ORF 

Der ORF investierte selbst rd. 1 ,6 Mio. EUR für technische Hilfe wie z.B. 
Übertragungstechnik, Signal- und Stromverteilung, Glasstudios, Kabelbrü­
den ete. Aus diesen Investitionen konnte der ORF rd. 1,8 Mio. EUR Erlöse 
lukrieren. Die Planai-Hochwurzen-Bahnen slellte dem ORF zur Durch­
führung von Übertragungen Flächen, Räumlichkeiten und Anschlussstel­
len kostenlos zur Verfügung. Der ORF beteiligte sich an den dafür von den 
Planai-Hochwurzen-Bahnen zu tragenden Kosten mit einem Einmalbe­
trag von 100.000 EUR. 

Kommunale Ablöse, Damen peedstrecke 

Zur Gewährleistung der Durchführung der Sk.i WM 201 3 war im Bereich 
der Damenspeedstrecke eine Ablöse für ein Grundstück und ein Wohnob­
jekt erforderlich. 

Investitionen Hauser Kaibling 

Die Hauser Kaibling GmbH ft Co KG investierte in nicht WM-relevante Pro­
jekte wie die liftanlagen, die Beschneiungsanlagen und weitere Pistenin­
frastruklur. Sie zogen diese Instandhaltungs- und Ausbaumaßnahmen vor, 
um den touristischen Effekt der Ski WM 201 3 nachhaltig nutzen zu können. 

Steg über Enns 

Aufgrund starker Beeinträchtigungen durch Pilzbefall und anderen Schäd­
lingsbefall wurde der DKH-Sleg im Winter 201 1 /201 2  erneuert. Er stellt 
eine wichtige Verbindung für die Fußgänger zwischen Bahnhof und Orts­
zentrum bzw. Planaistadion dar. Der Großteil der Parknächen für die Ski 
WM 201 ) befand sich am Ennsboden. Von hier konnte das Veranstaltungs­
gelände über den .Gollobsteg" über die Enns erreicht werden. Dieser Steg 
wurde 201 1 neu errichtet und überdacht, um auch für große Besucherströme 
einen ausreichend breiten Übergang über die Enns zu bieten. 
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Eine von einem Ingenieurbüro durchgeflihrte Dokumentation von Aktivi­
täten, die zu einer möglichst umweltverträglichen und zukunftsweisenden 
Gestaltung unter ökologischen und regionalwirtschaf11ichen Aspekten der 
Ski WM 2013 beitragen sollte. 

Wildbach Starchlbach, Moserbachl 

Die Westeinfahrt nach Schladming im Bereich des Slarchlbaches sowie die 
Zufahrt über Lehen, d.h. über das Moserbachl. waren rur die Ski WM 2013 
eine wichtige Verkehrsverbindung. Da es bei der Gemeindestraße zu Bach­
ausbrüchen und zu Überflutungen der Gemeindestraße kam und im Moser­
bachl mehrmals Geschiebeaunadungen und Ausuferungen auftraten, 
erfolgten bei bei den Bächen Ufersicherungen mit Bruchsteinen. 

Stromnetzausbau Region Schladming 

Der Ausbau der Infrastruktur - Mediencenter, Athletic Area, Pisteninfra­
struktur, private Hotelerweiterungen etc. - für die Ski WM 2013 bedingt 
langfristig einen höheren Energieverbrauch in der Region Schladming, weI­
cher einen Ausbau des Stromnetzes im Ennstal bedingte. 

Die Stromnetz Steiermark GmbH, in ihrer Eigenschaft als Stromnetzbetrei­
ber im Ennstal, investierte ab dem Jahr 201 1 - siehe dazu nachstehende 
Tabelle - rd. 6,30 Mio. EUR in den Ausbau des Stromnetzes (Bau von 
Schaltstellen sowie Adaptierungen und Sanierungen von Stromleitungen). 

Investitionen Netzausbau Ennstal 

/IIaßnahme 

Sanierung, Seilregulierungen, Isolatorentauseh der 1l0-kV leitung liezen-Haus 

Ausbau Umspannwerk Haus im Ennstal 

Ausbau und Adaptierung der Sehaltstellen Sehladming Ost und lalbaeh 

Neubau Sehaltstelle Ramsau Ost 

Adaptierungen der 30-kV leitungen Sehladming-Ramsau-Haus im Ennstal 

S-

kV - Kilovolt 

QueUe: Stromnetz Steiermark GmbH 

202 

in /IIio. EUR 

rd. 1,23 

rd. 2,37 

rd. 0,65 

rd. 0,58 

rd, 1,47 

.. ..,0 
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Energiebericht 

Das Land Steiermark beauftragte am 2 3. April 201 2  ein Techni ches Büro 
mit der Durchführung einer Informations- und Beratungsinitiative in stei­
rischen Gastronomie- und Beherbergungsbelrieben - "Energiesparen in 
Tourismusbetrieben" - mit Gesamtkosten von rd. 1 3.200 EUR. Im Dezem­
ber 201 3  wies das Technische Büro in seinem Endberichl eine mögliche 
jährliche Einsparung von rd. 228.300 EUR (rd, 1 ,24 Mio. Kilowattsl1Jnden) 
bei 2 5  Tourismusbetrieben nach. 

Märchenwiesebahn; Mitterhausbahn 

Diese beiden neuen Seilbahnen (Umsetzung 2009 und 2010) ersetzten 
Schlepplifte. Diese Ersatzmaßnahmen wurden getätigt, um den Gästen auch 
bei den Pistensperrungen während der Vor-WM 201 2 und der Ski WM 201 3  
ein entsprechendes Angebot zu liefern und die Verbindung der Vier-Ber­
geschaukel zu optimieren, 

Sanierung Feuerwehr, Fahrzeugankauf 

Für die Ski WM 201 3  wurde der Fuhrpark durch die Ersatzbeschaffung von 
zwei Einsatzfahrzeugen erneuert. Beim Rüsthaus wurden zusätzlich durch 
den Anbau von Garagen Flächen geschaffen. 

Ortsbildverschöneru ng 

Auch Maßnahmen wie die Dachsanierung des Stadtmuseums, die Restaurie­
rung der Kirchen, Denkmäler und des Friedhofs sollten aus Sicht der Stadt­
gemeinde Schladming die touristische Wirkung der Ski WM 201 3  fördern. 

Werbernaßnahmen 

Die Marketingziele für die Ski WM 201 3 aus Sicht der Österreich Wer­
bung waren die Bewerbung Österreichs als alpines Wintersportland Num­
mer Eins, Präsentation neuer Facetten von Wintereriebnissen in Österreich, 
um Österreich besser vom Mitbewerber (Frankreich, Schweiz) abzugren­
zen und das Urlaubsland Österreich attraktiv zu präsentieren, um bei des­
sen Zielgruppe Aufmerksamkeit zu erregen. Dazu wurden folgende Aktivi­
täten gesetzt: Internationale Gruppenpressefahrt, Public Relation Event in 
Amsterdam, Österreich-Tag im Haus Ski Austria, Marketingaktivitäten in 
den Bereichen Presse, Verkaufsförderung etc. 
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Snow Kids - Ski ror Gold 

Der Steirische Skiverband, der Landesschulrat Steiermark, der ÖSV und die 
Projektentwicklungsagentur TIQA riefen gemeinsam das JugendsportfOrde­
rungsprogramm .Snow Kids - Ski ror Gold" 2010 ins Leben. 

Ziel des Programms war es, den Wintersport wieder verstärkt in den Mit­
telpunkt des Interesses der steiermärldschen Kinder und Jugendlichen zu 
rücken. Zu diesem Zweck wurden rd. 1 6.000 steirische Schüler im Alter von 
zehn bis 1 8  Jahren aus insgesamt 105 Schulen gefördert. Die Förderung 
umfasste die Unterstützung professioneller Schul-Skiteams und Patenschaf­
ten für steiermärkische Ski-Hauptschulen, die themenspezifIsche Gestal­
tung des Unterrichts und Exkursionsfahrten, die Beteiligung bei verschie­
denen Meilenstcinveranstaltungen wie Nightrace in Schladming, Feiertag 
des Sports in Graz oder die Teilnahme am Alpinen Ski Weilcup Finale in 
Schladming 201 2. 

Anlässlich .Snow Kids - Ski for Gold· konnten rd. 6.500 .Snow Kids· die 
Ski WM 201 3  samt eigenem Rahmenprogramm live mirverfolgen. 

Das Land Steiermark förderte in den Jahren 201 1 bis 201 3  die Steirische 
Sport Betriebs- und Veranstaltungs GmbH8< zur Ausrichtung des stei­
rischen .Snow Kids - Ski for Gold· mit rd. 328.000 EUR. 

Verlegung Eisschützenanlage 

Durch den Abbruch der Dachstein-Tauem-Halle für den Hotelbau verlo­
ren die Eisschützen ihre Anlage. 

KJeinregionale Prozessmoderation Schladming 2010-20 1 2  

Nach dem Zuschlag für die Austragung der Alpinen Ski WM 201 3 muss­
ten Schladming und die umliegenden Gemeinden die entsprechenden infra­
strukturellen Voraussetzungen schaffen. Zielsetzung des Projekts war, die 
Förderung der gemeinde- sowie sektorenübergreifenden Zusammenarbeit 
innerhalb der Kleinregion sicherzustellen. Für die Erarbeitung eines ent­
sprechenden Maßnahmenkatalogs war eine gemeinsame Bewusstseinsbil­
dung der Beteiligten durch externe Moderation notwendig. 

14 GtsC'lI.schafter Steirischer Skivt'rband 
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Anhang 2: Förderungsabrechnung für das Servicedeck 

Schlussrechnung Generalunternehmer Untergeschoß 1 

WM-relevante Zusatzaufträge 

Abbrucharbeiten 

Reduktion wegen unterschiedlicher Einheitspreise 

Reduktion Bauteilloop-Verlängerung 

Reduktion Verglasung Publikumsbereich 

Reduktion Fundamentplatte/Zwischendecke 

anteilige Kosten für sportrelevantes Lager 

Reduktion anteilige Kosten für Zugang Hotel Aqui 

Heizung, Klima etc. Untergeschoß 1 und weiteres 

Elektro Untergeschoß 1 und weiteres 

abzOglich 1 '10 Nachla .. 

abzüglich 3 '10 Skonto 

5eNInUu ... � ...... 
UntMI"dIo& 1I11III ... _ 

geprüfte Schluss rech nungssu mme Generalu nternehmerleistungen 

prDzentueller Anteil Generalunternehmerleistungen 

Summe leistungen WM-r.levant (Aufteilung 64 ,79 '10) 

Summe Leistungen WM-relevant Elektro (Aufteilung 78,61 '10) 

Summe Leistungen 100 '10 WM-relevant 

anerkanntt ............. ta KoIteII 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: Abscnlus'Sber;(ht bautechnischer Sachverständiger 

Bund 2015/16 

Land Steiermark 

5 ,52 

0,93 

6,45 

0,01 

- 0,09 

- 0,11 

- 0,03 

- 0,01 

0.04 

- 0,02 

6,23 

0,33 

0,86 

7,42 

- 0,07 

7.35 

- 0,22 

7,13 

11,00 

64 ,79 '10 

1,52 

0,12 

0,4 6  

9,22 

in Mio. EUR 

Anhang 2 

BMLVS 

5 ,52 

0,93 

',45 

0,01 

- 0,09 

- 0,11 

- 0,03 

- 0,01 

0,04 

- 0,02 

6,23 

0,33 

0,86 

7,42 

- 0,07 

7,35 

- 0,22 

7,12 

11,00 

64 ,79 '10 

1.41 

0,07  

0,32 

'.92 
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Anhang 3: Sondermarketing zur Ski WM 2013 

Bezeichnung 

Dotierung des Landes Steiermark. Juli 2009 

Dotierung des Landes Steiermark. Juli 2010 

Werbemittel Schladming 

E-Marketing Schladming 

Insertion/Kampagnen Schladming 

Verkaufs förderung 

Presse Schladming 

Sonderwerbeformen 

Organisation Schladming 

Sachleistungen Schladming 

s... 

Vortrag für 2013/2014 

Ab auf die Weltmeisterpisten - Winterurlaub im 
Weltmeisterland 

QueUe: Steirische Tourismus GmbH 
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Förderung 

1.400.000 

1.400.000 

Kosten 

in EUR (gerundet) 
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Erlöse 

Zusammenfassung 2009 bis 2013 

2 .100.000 

44.500 

219.700 48.600 

105.800 

1.381.200 

50.900 

103.900 

926.900 

16.100 

3.500 

2.101.000 

350 

565 

285 

2.600 

52.400 
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Anhang 4 

Anhang 4: Straßenbaumaßnahmen im Bezirk liezen für die Ski WM 2013 

Maß· 8udget des Landes 2 009 2010 2011 2012 2011 20a 
"ahme steiermar1< in EUR 

Ennstal st,aße 5 .320.695 2 .719.950 7.839.171 13.865 .956 4 .418.000 49.264 

ordentlicher Haushalt 15 .939 87.330 3.099 

außerordentlicher 
5.304.756 2 .632 .620 7.839.171 13.862 .857 4.478.000 49.264 Haushalt 

Öbla,nerstraße 1.843.368 2 .689. 798 814. 303 16.5 94 18.491 

ordentlic.her Haushalt 14. 721 1.059 118 

außerordentlicher 
1.828.647 2. 688.739 814.303 16.476 18.491 Haushalt 

Lande .. ntellzum Bahnhof 
1.379.648  1.4 8M29 300.55 3  Schladming (TZ 25) 

außerordentlicher 
1.379.648 1,486.929 300.553 Haushalt 

Planaistraß. 1.000.890 2 33.84 3 917.316 5 6.500 

ordentliche, Haushalt 890 

außerordentliche, 
1.000.000 233.843 917.376 56.500 Haushalt 

Ramsauerstraße 657.H8 4.14 3 11.963 

ordentlicher Haushalt 11.963 

außerordentlicher 
657.798 4.143 Haushalt 

Rohrmooserstraße 4 8.600 80.000 

außerordentlicher 
48.600 80.000 Haushalt 

RösslngstraSe 864. 840 1.163.912 168.331 120 .000 

ordentlicher Haushalt 13.412 

außerordentlicher 
851.428 1.163.912 168.331 120.000 Haushalt 

sonstige 845. 85 8  1.2 85 .169 2. 134.979 331.998 67.500 717 

ordentlicher Haushalt 334.810 147. 438 15.544 

außerordentlicher 
511.048 1.137.731 2.734.979 316.454 67.500 717 Haushalt 

in [UR 
Summe ordentlicher Haushalt 365.470 250.129 0 30.72 4 0 0 
Summe außerordentlicher 

7.644.451 8.968.316 14.170.000 16.817.023 5.121.044 49.981 Haushalt 

in Of.o 
Summe ordentlicher Haushalt 4,56 2.71 0,00 0,18 0.00 0.00 

Summe außerordentlicher 
95.44 97,29 100 .00 99,82 100,00 100,00 Haushalt 

14 .170.000 16.147.747 5.121.044 4'."1 

in EUR in '10 

Gesamtsumme onIentttcher "_hMt 20Gt IIIs 2014 646.322 

Gesamtsum ... ...........weller lIauMIt 200t IIIs 52.770.815 
2014 

Gesamtsum .... 20Gt bis 2014 5 3.417.138 100 

QueUe: land Steiermark 
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Anhang 5: Prognosekosten tür das Teilprojekt "Umbau und Erweiterung des 
Talstationsgebäudes der Planai-Bahn" 

Stlftd Koiltl'nprotnOM' ..... M ........ Prelsbu's VoIlot1Iierungt Errichtu"P· AnrMrtrungt1l du RH 
kom .. . _ ...... ..ur lull 2010 kutan ".lorl· 

UM ItItMt'Wn (I .. uptw.l) dm 
in 11410, (UR in ,.io. EUR in " 

AptIl 200S Gtntr.lpl,nerwttt· 1,]] O,ll 5ept�mbtr lOOS 0,'4 '.10 100 enthalt kefnt An$Jtu 
btwttb 200s: anteilig" für Ntbtnkot.ten und 
KOSltndtclttl de.r Planal- Rtlfrwn 
lioc:J1wurzl!n-�h.ne:n 

»pt,mbtr 200S Auftrag übt, dfe Ci."" .l· 3,56 o,n September 200$ 0.68 '.61 10' enthllt keint Anslue 
pllßerleistungtn 2005: fUr Ntbenl!;osten. 
�lnttUigtr KostendKbl der Reserven und ... lOHS 
PLintli-HO<hwurztn-lIoIhntn Mobm .. r-; .nteiliger 

kostendechl vom RH 
.u( �sis der KilUtul.tion 
zum Sitgtrprojekt des 
WntfllpUntrwett-
be�fbtS ermittelt 

OkloMr 200� l(osttnKhlUung des Gene" t· 4,la 0,69 September 2005 O,8S 5,72 III "ICh b,ucltslchtigung 
plantrs zum Vortnlwurf der vom Gentt.lpUne, 

vOTgeschugenen Ein· 
1!).1fungen; OhM .Iosts 
.MobUiiu'· 

Ho ... embtr 200S lCostenberHhnung des S,38 0,86 September 2005 1,08 7,32 170 n.ch Berücksichtigung 
Gener" plitner$; rum Entwurf der '10m GeneTitLpl.nel 

vOTgeschlagenen Ein· 
SlWlrungen; ohne .Ions 
Mobili,u" 

Jlnn.r 2006 lostenbtrechn\fng des 5.16 1,]1 Septembt, 2005 1.12 7,60 177 nilch Berilckslchtigung 
Gtner.lpt"ntrs rvm .. Ein· der vom Generitlplaner 
ttkhprojtkt 1· vorgeschlagenen Ein-

sparungen, enthllt 
Anüue filr �nstige 
Honorille- und Biluwr-
slchen.lftgen: ohne .losts 
MobIli,," 

ProjektunteJbt-edlung JIMe' 2006 bis )lItt 2007 

Min 2007 Neutr kOSlent.hmtn dtf 5.1' 0,59 Stptembef 200S 1,00 6.72 IS6 enthllt bine AnsJUe 
I'tInai-"IodI\If\Irttn- rur Nebenkosten und 
Bahnen für d.s Ttilprojelr.t AesflWn 
.. Talltittlon- (Erglnzung 
zum Auftrilg ÜbeT die 
Generillfllitnertriitungen) 

Juli 2007 1(0sltnberKnnung des 7.12 0,14 Juli 2007 0,67 &.11 119 enlhllt bine Ansitze 
[ientTitlpl.nen. zum filr Honor.re und 
.oElnrtlchprgjekt 2- Hebe:nkost.n 

Im M.i 2001 erfolgt lusch� für die Aldtflgung- der Alpinen Sklweltm.lstersch.ft 20ll. 
Jinner 2009 Ergebnis der pt.u.sibIUtlu.· Jlnne, 2009 0.28 11,88 276 keine Gliederung in 

prüfung Plilßili-HochwuTlen- Kostengruppen 
Bilhnen zu Prgjekt- und 
Kosttntrford�rnis der ,"un· 
lIIiUt!lb.lr WM-r�rt.lnt:tn 
lnfr'SUuk'Wrm.Sl\flhmtn.o �nh.ng I l\jlll. Prot�oIl des 

V-8.uau.uchuSSts VOM 
10. JJMtf 2009) 

Juli 2009 IOSlenKhatzung 9,61 2,20 Juli 2010 11.1& 276 
de:s Gtnerltplal'lett 
.zwischensund Juli 2009'" 

Dez.mber 2009 Inveltitionsprogramlft der Juli 2010 t2.50 291 keine ctliedt!fung In 
Pl.ln.J-Hoch.urliln-B�hnt!t"I 1C0stengrupPfn 
für 2009/2010 (ProtokoU 
der AR-Siuung '10m 
]. Dezembe, 2009) 

huphilSe Mln 2010 bis November 2010 

Febru.r 2014 'Iorllulige bt-lCosten (I(os- Juli 2010 12.89 300 keine Gliederung in 
t.niluhttUung der ptilnili� lCostengruppen 
HO(hwlJnen-Bahnen mit 
Stand febru.r lOU) 

vo .. IlH eI",ltt.tl ,,,II,nd dH '�II'P'ttsjnd •• ft,lr d.n Hochb'" IJ.tn.if\ Stilist!. AlII!!!' 

OIl.II.n: O'I.n ".n.i-HocllwlIllIn·8,h_n; O,nt,lhm, IlH 
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ANHANG 6 

Entscheidungsträger 

der ü berprüften Unternehmen 

Anmerkung: 

Anhang 6 
Entscheidungsträger 

im AmI befmdliche Enlscheidungsträgcr in Blaudruck 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 

Vorsitzenden 

Geschäftsführung 

210 

Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH 

Dr. Candidus CORTOLEZIS 
( I . Jänner 2008 bis 1 1 .  Juli 2012)  

Hofrat Dr. Hellmulh SCHNABL 
(seil 1 6. August 201 2) 

Dr. Oswin KOIS 
(I .  Jänner 2008 bis 1 1 .  Juli 201 2) 

Mag. Gcrhard WlDMANN 
(seit 1 6. August 201 2) 

Alben BAJER 
( 1 .  Jänner 2008 bis JO. Juni 2009) 

Mag. Ernst TRUMMER 
( I .  Juli 2009 bis 1 6. August 2012 )  

Gcorg BLlEM 
(seil 1 7. August 201 2) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 

Vorsitzenden 

Geschäftsführung 

Bund 2015/16 

u BM 

Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

Dr. Reinhard PLATZER 
( 5. Juli 2003 bis 27. Februar 2009) 

Mag. Alois STEINBICHLER 
( eit 27. Februar 2009) 

Leopold FISCHER 
( 1 3. April 2007 bis 27. Februar 2009) 

Mag. Barbara BAUMGARTNER 
(27. Februar 2009 bis 3 .  Dezember 2009) 

Mag. Andrea FLEISCH MANN 
(3. Dezember 2009 bis 8. Oktober 201 3)  

Dr. Hehnut URBAN 
(seit 8. Oktober 201 3) 

Dipl.-Ing. Bernhard SAGMEISTER 
(5. Juli 2003 bis 1 1 .  August 2009) 

Dipl.-Ing. Chri topher GIAY 
(seit I .  April 2005) 

Dipl.-Ing. Alexandra AMERSTORFER 
(seit I .  Jänner 2006) 

Anhang 6 
Entscheidungsträger 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Geschäftsführung 

2 12  

Steirische Tourismus GmbH 

Dr. Hellmulh SCHNABL 
(seil 30. Oktober 2002) 

Peter CERVENKA 
(seil 6. Mai 1 999) 

Georg BLiEM 
( I . Februar 2004 bis 6. Jänner 201 4) 

Erich NEUHOLD 
(seil 7. Jän ner 201 4) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Bund 2 0 1 5/16  

B 
Ar al 9 6 

Entscheidungsträger 

Ö BB-Infrastruktur Aktiengesellschaft 
(vormals ÖBB-Infrastruktur Bau Aktiengesellschaftl) 

Mag. Manin HUBER 
( 1 6. März 2005 bis 22. April 2008) 

Dr. Eduard SAXINGER 
(26. Juni 2008 bis 3 1 .  Mai 2010) 

Ing. Franz SEISER 
( 10. Juni 2010 bis 1 7. Februar 201 4) 

Mag. Christian KERN 
( eit 1 7. Februar 201 4) 

Dr. Eduard SAXINGER 
(20. Juni 2007 bis 26. Juni 2008) 

Dipl.-Ing. Petcr KLUGAR 
(26. Juni 2008 bi 7. Juni 2010) 

Mag. Christian KERN 
( 10. Juni 2010 bis 1 7. Februar 2014) 

Mag. Josef I IALBMAYR. MBA 
(seit 1 7. Februar 2014) 

Dipl.-Ing. Herben KASSER 
(seit 26. Juni 2008) 

1 MIt Hauptversammlungsbeschluss vom 7. September 2009 (Verschmelzungsvertrag vom 
28. Juli 2009) wurde die ÖSB-Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft als ubernehmende 
Gesellschaft mit der DBB-Infrastruktur Betrieb Aktiengesellschaft und der Brenner 
Eisenbahn GmbH als übertragende Gesellschaften rückwirkend zum 1. Ja""er 2009 
verschmoLzen. Die CSB-Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft wurde in ÖBB-Infrutruktur 
Aktiengesellschaft umbenannt. 
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Anhang 6 
Entscheidungsträger 

Vorstand 

214 

Mag. Gi lben TRAITNER 
(16. März 2005 bis 30. Juni 2010) 

Mag. Arnold SCHIEFER 
( I .  August 2009 bis 30. Juni 2010) 

HR 01 Herwig WILTBERGER 
( I .  August 2009 bis 30. November 201 1 )  

Dipl.-Ing. Dr. Georg-Michael VAVROVSKY 
( 1 6. März 2005 bis 3 1 .  Dezember 2012) 

Siegfried STUMPF 
(I .  Dezember 201 1 bis 28. Februar 201 4) 

Ing. Mag. (FII) Andreas MAITHÄ 
(seil I. August 2008) 

01 Franz BAUER 
(seit I. Jänner 201 3) 

Ing. Franz SEISER 
(seit I. März 201 4) 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsitzenden 

Vorstand 

Bund 2 0 1 5/16  

W B  

Energie Steiermark AG 

Univ.-Prof. DDr. Peter SCHACHNER-BLAZIZEK 
( 1 1 .  November 2003 bis 30. November 201 1 )  

Dipl.- Ing. Josef MÜLNER 
(seit I .  Dezember 201 1 )  

Mag. Markus MAIR 
(8. Februar 2010 bis 24. Jänner 201 4) 

Dr. Josef BINDER 
[20. Jänner 2006 bis 8. Februar 2010) 

Dr. Oswin KOIS 
( I .  August 2009 bis 3 1 .  März 2012)  

Dr. Karl-Franz MAlER 
(I .  Augu t 2004 bis 3 1 .  Juli 2009) 

Dipl.-Ing. Dr. Franz KAILBAUER 
( I .  August 2004 bis 3 I .  Juli 2009) 

Dipl.-Ing. Olaf KIESER 
(seit I. August 2009) 

Dipl.-Ing. Christian PURRER 
(seit I. April 201 2) 

Anhang 6 
Entscheidungsträger 
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Abkürzungsverzeichnis 

BStFG 

BGB!. 
BMBF 
BMLVS 
BMWFW 
bzw. 

EUR 

GmbH 

i.d.(g.)F. 
i nk.J. 

Mio. 

n.b. 
Nr. 

Bundesgesetz vom 27. November 1 974 über St iftungen und 
Fonds {Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzl. Slammfassung: 
BGB!. Nr. 1 1 / 1975 
Bundesgesetzblatt 
Bundesministerium rur Bildung und Frauen 
Bundesministerium rur Landesverteidigung und Sport 
Bundesministerium rur Wissen chaFt, Forschung und Wirtschaft 
beziehungsweise 

Euro 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

in der (gellenden) Fassung 
inklusive 

Mill ion(enl 

nicht bekannt 
Nummer 

ÖISS ÖSlerreichisches Institut rur Schul- und Sportstänenbau 
ÖISS GmbH .ÖISS·-Datensysteme Gesellschaft m.b.H. 

rd. rund 
RH Rechnungshof 

StF Stamm fassung 

TZ Textzahl(enl 

u.a. unter anderem 
usw. und so weiter 

v.a. vor allem 
VQ Verordnung 

z.B. zum Beispiel 
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v B M B W F  

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Landesverteidigung und Sport 
Bildung und Frauen 
Wissenschaft, Forschung und Wi rtschaft 

Stiftung Österreichisches Institut für 
Schul- und Sportstättenbau einschließlich 
"ÖISS" -Datensysteme Gesellschaft m.b.H. 

Das Ö terreichische Institut für Schul- und SportstäUenbau (ÖISS) 
war eine gemeinnützige Stiftung des Bundes und der Länder zur 
Gewährleistung von Qualitätsstandards im Schul- und Sportstät­
tenbau in Österreich. Das Ö ISS kam seinem Ziel durch die Erstel­
lung von allgemein gültigen Grundlagen (Richtlinien. Empfehlungen) 
sowie durch Beratung im Schul- und SportstäUenbau nach. Das 
Ö ISS verfügte a.llerdings über keine strategischen Erwägungen zur 
Schwerpunkt etzung und Ressourcenallokation bei der Erfüllung 
der satzungsmäßigen Aufgaben. 

Die Finanzierung des Ö ISS erfolgte durch Kostenersätze des Bundes 
(rd. 387.000 EUR jährlich) und der neun Länder (rd. 91.000 EUR 
jährlich). Die satzungsmäßigen Vorgaben der Aufwandsabdeckung 
belasteten überwiegend den Bund. Die Kostenersätze wurden pau­
schal gewährt. ohne den tatsächlich angefallenen Aufwand zu 
berücksichtigen. 

Das Interne Kontrollsystem des ÖISS und das Bewusstsein flir die 
otwendigkeit von Komrollschrinen bei der Verwaltung von Fremd­

vermögen war nicht ausreichend. Es bestanden Komrolldefizite. 
Vorgaben der Satzung und Geschäftsordnung wurden nicht immer 
eingehalten. 
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Ziele der Überprüfung der Stiftung Österreichisches Institut für 
Schul- und Sportstättenbau (Ö ISS) und der im Alleineigentum 
des Ö ISS stehenden .. Ö ISS"-Datensysteme Gesellschaft m.b.H. 
(ÖISS GmbH) waren 

- die Darstellung des Stiftungszwecks, 

- eine Beurteilung der Organisation, 

- eine Analyse der wirtschaftlichen Situation sowie der MitteIher­
kunft und -verwendung, 

- die Beurteilung der Widmungskonformität und EffIzienz des Mit­
teleinsatzes und 

- die Beurteilung der Ö ISS GmbH und ihrer Bedeutung für die 
Erfüllung des Stiftungszwecks. (TZ 1 )  

Das Ö ISS wurde aufgrund einer Stichprobe nach dem ZufaJlsprin­
zip ausgewählt. Dieses Verfahren bezieht auch Rechtsträger ein, 
die nach dem ansonsten risikoorientierten Auswahlverfahren (z.B. 
wegen ihres geringen Gebarungsumfangs) nicht überprüft werden 
würden. Der RH wendet dieses Verfahren an, um seine präventive 
und beratende Wirkung zu verstärken. (TZ I )  

Interne Organisation des Ö ISS und Rechtsform 

Das Ö ISS war eine in Wien ansässige gemeinnützige Stiftung. Stif­
tungszweck war die Gewährleistung von QuaJitätsstandards im 
Schul- und Sportstättenbau in Österreich. Die Tätigkeit des Ö ISS 
umfa ste insbesondere die Erarbeitung aJ.lgemein gültiger Grundla­
gen (Richtlinien und Empfehlungen) für den Bau von Schulen und 
Sportstätten und die Beratung beim Bau von Schulen, Sport- und 
Freizeitanlagen. (TZ 2, 3) 

AußensteIlen des ÖISS - organisatorisch Landeseinrichtungen, fach­
lich unterstanden sie dem Ö ISS - bestanden in Oberösterreich, Salz­
burg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Das Ö ISS beschär1igte zum 
Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung (Oktober 2014) sieben Mitar­
beiter im Ausmaß von 5,5 Vollbeschäftigung äquivalenten. In den 
fünf AußensteIlen war je ein Mitarbeiter stundenweise tätig. (TZ 3) 
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M LVS B M  

Die Organe des Ö ISS waren 

- das Kuratorium, 

- der Fachrat, 

Stiftung Österreichisches Institut für 
Schul- und Sportstättenbau 

- der Geschäftsführer und die von ihm beauftragten und bevoU­
mächtigten Leiter fachverwandter Einrichtungen der Länder 
(AußensteIlen) sowie 

- die Finanzkonrrollore. (TZ 4)  

Ein Finanzreferent war zur Unterstützung der Geschäftsführung bei 
der Abwicklung der Finanzgebarung eingesetzt. (TZ 4) 

Die Art der Finanzierung des ÖISS durch laufende Zuwendungen von 
Bund und Ländern war für Stiftungen untypisch und entsprach eher 
einer FondsfInanzierung mit nicht auf Dauer gewidmetem (varia­
blerem) Vermögen. (TZ 2J 

Kuratorium 

Das Kuratorium war in Bezugsangelegenheiten (Gehaltserhöhungen, 
Prämiengewährung) nicht immer eingebunden, obwohl es laut den 
Bestimmungen der Satzung des Ö ISS für die Festsetzung der Bezüge 
der Mitarbeiter zuständig war. (TZ 5, 19) 

Geschäftsführung 

Die Entlohnung der Geschäftsführerin orienLierte sich zwar am 
Gehaltsgesetz, teilweise waren jedoch günstigere Bestimmungen ver­
einbart worden (z.B. Abdeckung der Mehrleistungen trotz Funktions­
zulage). Der Geschäflsführervertrag folgte nicht den Bestimmungen 
der Bundes-Vertragsschablonenverordnung. (TZ 7 )  

Die Erhöhung des Bezugs der Geschäftsführerin des Ö ISS erfolgte 
ohne Beschlu s des zuständigen Kuratoriums. Die Geschäftsführe­
rin genehmigte sich 201 3 ihre Prämie elbst. (TZ 7. 19) 
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Die rechtliche Stellung der Außenstellen und ihrer Leiter, ihre Auf­
gaben und ihr Verhältnis zur Zentrale und der Geschäftsflihrung des 
ÖISS waren unklar, weil grundlegende Vereinbarungen dazu und 
Aufgabenbeschreibungen fehlten; dadurch konnten Interessenskon­
flikte auftreten. Eine einheitliche Arbeitsweise durch die Zentrale 
und die AußensteIlen war nicht sichergestellt. Zeichnungsberech­
tigungen wurden nicht eingehalten. Das ÖISS hatle keine validen 
Daten über die Leistungen der AußensteIlen. Die Einrichtung der 
AußensteIle in Tirol in  der Gemeinde Telfs entsprach nicht den Vor­
gaben in  der Geschäftsordnung des ÖISS, die die Einrichtung von 
AußensteIlen am Sitz der Landesregierung vorsah. (TZ 8) 

Fachrat 

Der Fachra! war laut Satzung das die Geschäftsflihrung fachlich 
unterstützende Organ. Er fungierte zwar als Informationsdreh­
scheibe, die ihm nach Satzung zukommenden Aufgaben (z.B. Besor­
gung ihm übertragener Arbeiten, Vorberatung des Arbeitsplanes, 
Beratung einschlägiger Themen) wurden ihm aber nur teilweise 
übertragen. Eine Hauptleistung des ÖISS - die Erarbeitung aljge­
mein gültiger Grundlagen (Richtlinien, Empfehlungen) - erfolgte 
durch Arbeitskreise (z.B. flir Schulraum, Schulfreiräume, Pflegebro­
schüren), die allerdings in der Satzung nicht vorgesehen waren; der 
Fachrat war in die Erstellung von Richtlinien und Empfehlungen 
nicht eingebunden. (TZ 9) 

Diejährlichen Ausgaben flir die Entschädigungen des Fachrals san­
ken von 2 0 1 0  bis 201 3 um etwa ein Viertel (auf 2 1 .600 EUR jähr­
lieh); gleichzeitig hatte sich jedoch auch die Zahl der S i tzungen des 
Fachrals mehr als halbiert. (TZ 10) 

Ein Fachratsmitglied war 201 2 bei flin r  von zehn und 2 0 1 3 bei sie­
ben von elf Sitzungen entschuldigt. (TZ 10) 

Finanzkontrollore 

Die auf die Dauer von zwei Kaknderjahren gewählten Finanz.kon­
trollo re überprüften stichprobenartig die laufende Finanzgebarung 
der Stiftung sowie den Rechnungsabschluss. Es erfolgten keine 
unangemeldeten Überprüfungen zur Ordnungsmäßigkeit der Ver­
waltungsflihrung durch die Finanz.kontrollore. (TZ 1 1 )  
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B 
Stiftung Österreichisches Institut für 

Schul- und Sportstättenbau 

Das ÖISS kam in den überprüften Jahren den in der Satzung fest­
geschriebenen Aufgaben - das sind 

- Beratung im Schul- und Sportstättenbau, 

Erstellung von Gutachten zur Vergabe von Förderungen i m  
öffentlichen Schul- und Sport tättenbau, 

- Erarbeitung allgemein gültiger Grundlagen (Richtlinien und Emp­
fehlungen), 

- Austausch von Informationen zwischen den mi t  dem Schul- und 
Sportställenbau Befassten -

nach. AJlerdings verfügte das ÖISS über keine i m  Vorhinein festge­
legte Strategie. Auch Ziele für die Aufgabenerbringung (Leistungs­
und W i rkungsziele) waren nicht festgelegt. (TZ 1 2) 

Da ÖISS erbrachte seine Leistungen grundsätzlich unentgeltlich. 
Einzelne Projekte (z.B. baubegleitende Kontrolle bei Kunstrasenpro­
jekten - Auft raggeber Stadt Wien, Erstellung des Spitzensportstät­
tenplans - Auft raggeber BMLVS) erbrachte das ÖISS gegen Ent­
gelt. (TZ 1 2) 

In Ermangelung einer Kosten- und Leistungsrechnung konnte das 
ÖISS keine Aussagen über die Kosten der von ihm erbrachten Leis­
tungen machen; eine kostenadäquate Preiskalkulation und Entgelt­
fesllegung der entgeltlichen Leistungen war damit  nicht möglich. 
Es bestand keine ausreichende Transparenz hinsichtlich der Mi t tel­
verwendung und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung durch 
das ÖISS. (TZ 1 2) 

Die Erarbeitung allgemein gültiger Grundlagen (Richtlinien, Empfeh­
lungen) war ein geeignetes M i ttel. Qualitäts tandards im Schul- und 
Sportstättenbau zu gewährleisten. AJlerdings bestand keine bundes­
weite Verpflichtung zur Einhaltung der vom ÖISS erarbeiteten al l­
gemeinen Grundlagen. Das Ausmaß der Nutzung und Beachtung der 
erarbeiteten Richtlinien und Empfehlungen war in  der Praxis nicht 
nachvollziehbar; omit waren keine Aussagen über die Wirksam­
keit der vom ÖISS erarbeiteten Grundlagen möglich. Der Bund und 
die Länder, die das ÖISS gemeinsam fonanzieren, sollten daran inte­
ressiert sein, dass die vom ÖISS erarbeiteten Grundlagen im jewei­
ligen Wirkungsbereich angewendet werden. (TZ 1 3, 1 4) 
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Den Gutachten des ÖISS lagen keine klaren Kriterien und Stan­
dards rur ihren Inhalt  und Aufbau zugrunde und d ie  Aufträge zur 
Gutachtener teilung waren teilweise unpräzise formuliert. (TZ 1 5) 

Die Qualität der Gutachten war nicht ausreichend gegeben;  so zeigte 
sich, das die Qualität der Gutachten betreffend Baurnaßnahmen im 
Rahmen der SKJ-WM i n  Schladming unzureichend war, um alleine 
maßgeblich rur die Vergabe von Förderungen herangezogen zu wer­
den. (TZ 1 5) 

Die Tragung der Kosten externer Gutachter, die bei Bedarf zur Erstel­
lung von Gutachten herangezogen wurden, war nicht einheitlich 
geregelt. (TZ 1 5) 

Die Kenntnis über die Umsetzung der in den Gutachten gegebenen 
Empfehlungen war nicht nachvollziehbar. (TZ 1 5) 

Das ÖISS hatte keinen Überblick über die Themen und die Adres­
saten der Beratungen und ermittelte die Anzahl der AnfTagebe­
antwortungen mittels Hochrechnung. Dies obwohl Kenntni se über 
Themen und Fragesteller Erkenntnis e rur eine raschere, einheit­
lichere Bearbeitung der Anfragen sowie über den aUfalligen Bedarf 
an Richtlinien l iefern können. (TZ 1 6) 

Das ÖISS hatte keine Kenntnis über grundlegende Parameter (Anzahl 
der Abonnenten, Bezieherkreis, Gesamtkosten) rur die Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit des bestehenden Vertragsverhältnisses mi t  
dem Verlag, der d ie  Zeitschrift des ÖISS druckte und vertrieb, sowie 
über die Treffsicherheit der Zeitschrift. (TZ 1 7 ) 

Das i n  den Bilanzen 201 1 bis 2 0 1 3 ausgewiesene Stiftungsvermö­
gen i n  Höhe von durch chnittlich 1 , 1 3  Mio. EUR war mit durch­
schnittlich rd. 7 5  % der Bilanzsumme die größte Position auf der 
Passivseite. Es umfasste das 

- unveränderliche auf Dauer gewidmete Stiftungsvermögen (rd. 
654.056 EUR) und 

ein variables Stiftungsvermögen in Höhe von durchschnitt l ich 
rd. 472.4 1 3 EUR ( in  den Jahren 201 1  bis 201 3).  (TZ 1 8) 
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Stiftung Österreichisches Institut für 

Schul- und Sportstättenbau 

Weiters bestanden Rücklagen in Höhe von durchschnittlich 
2 55.000 EUR (+ 22 0J0 in den Jahren 20 1 1  bis 20I J ) .  Die stetige 
Erhöhung des Vermögensbestands (durch Bildung eine variablen 
Stiftungsvermögens und Anstieg der Rücklagen ohne konkrele Ver­
wendung) war i m  Hinblick auf die Stiftungskonstruktion proble­
matisch. weil die Mittel flir die Erflillung des Stiftungszwecks (und 
nicht flir Vermögensaufbau) zu verwenden sind. (TZ I B) 

Das ÖISS konnte zur steuerrechtlichen Situation der Stiftung (z.B. 
Bedeutung und Abgrenzung des betrieblichen Teils. entgeltliche Leis­
tungserbringungen) nicht ausreichend Auskunft geben. (TZ 1 B) 

Das ÖISS bildete - obwohl kein Rechtsanspruch der Mitarbeiter 
auf Jubiläumsgeld bestand - eine Rückstellung flir Jubiläumsgelder 
(rd. 10.000 EUR). (TZ I B) 

Oie größte Aufwandsposition des ÖISS war mit durchschnittlich 
54 0J0 des Gesamtaufwands der Personalaufwand. Der Personal­
aufwand erhöhte sich von 201 1  auf 201 J um rd. 1 7  0J0 auf rd. 
4 1 3.000 EUR. Dieser Anstieg lag vor allem in der Gewährung von 
außerordentlichen Prämien bzw. Belohnungen sowie in den auf­
grund von Sondervereinbarungen ausgezahlten Beträgen an einzelne 
Mitarbeiter im Jahr 201 3  begründet. Solche (zeitlich und inhaltlich 
abgegrenzte) Sondervereinbarungen schlo s die Geschäftsflihrerin 
des ÖISS mit zwei Bediensteten. um diesen außerhalb der dienstver­
traglichen .NormaJarbeitszeit" durchzurtihrende Tätigkeiten zusätz­
lich abzugelten. Dies obwohl Mitarbeiter PauschaJen flir notwen­
dige Mehrleistungen ausbezahlt erhielten. Oie Notwendigkeit einer 
gesonderten Abgeltung war nicht nachvollziehbar. Prämien in Höhe 
von insgesamt 10.400 EUR wurden ohne Beschluss des zuständigen 
Kuratoriums ausbezahlt. (TZ 1 9) 

Ebenfalls außerhalb ihrer Arbeitszeit verfassten die Mitarbeiter des 
ÖISS Beiträge flir die Zeitschrift des ÖISS und erhielten daflir zei­
lenabhängige Honorare und Abgeltungen flir die Zurverfligungstel­
lung vOn Fotos. (TZ 1 9) 

Oie Belohnungen flir da Jahr 201 4  zahlte das ÖISS zur Hälfte bereits 
i m  Jänner 201 4 an die Mitarbeiter aus. (TZ 1 9) 
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Die Gesamtemäge des ÖISS bestanden zu mehr als zwei Dritteln aus 
- als Mitgliedsbeiträge bezeichneten - jährlichen Kostenersätzen 
von Bund und ländern von insgesamt rd. 418.500 EUR (ab 201 2) .  
Die M itgliedsbeiträge setzten sich 

- zu 81 'IIl aus Mitteln des Bunde , seit 20 1 2 jährlich rd. 381.000 EUR 
(zuvor 3 52 .000 EURJ, und 

- zu 1 9  'IIl aus Mitteln der Länder, seit 201 2 jährlich rd. 9 1 .000 EUR 
(zuvor 83 .000 EUR), zusammen. (TZ 20) 

Die Kostenersätze des Bundes und der Länder wurden pauschal 
gewährt, ohne den tat ächlich angefallenen Aufwand zu berück­
sichtigen. Diese Praxis stand mi t  den satzungsmäßigen Vorgaben 
- die auf tatsächlich angefallene Aufwände abstellten - nicht i n  
Einklang und begünstigte den Aufbau eines zusätzlichen variablen 
Stiftungsvermögens bzw. der Rücklagen. rrZ 20) 

Die satzungsmäßigen Vorgaben der Aufwandsabdeckung (Tragung 
des Personalaufwands durch den Bund alleine) belasteten überwie­
gend und in Zukunft ansteigend den Bund (20 1 ) :  8 1  'IIl Mitglieds­
beiträgcJ, weil sie diesem die Abdeckung des Personalaufwands des 
ÖISS auferlegten und Änderungen in der Aufwandsstruktur sowie 
die Gehaltsentwicklungen zu einem steten Anstieg des Personalauf­
wands flihrten. (TZ 20) 

Das ÖISS fUhrte keine strukt1lrierte Analyse seiner Risiken durch 
und seine Risikoabschätzungen berücksichtigten beispielsweise nicht 
Einnahmen- und Liquidilätsrisiken. (TZ 22)  

Das In terne Kontrollsystem de ÖISS und das Bewusstsein rur die 
Notwendigkeit von Kontrollschritten bei der Verwaltung von Fremd­
vermögen war nicht ausreichend (z.B. Nichtcinbindung des Kurato­
riums in allen Bezugsangelegenheiten, Fehlen wesentlicher Prozess­
beschreibungen, nicht h inreichende Vorschreibung grundlegender 
Kontrollaktivitäten und nicht ausreichende Dokumentation gesetz­
ter Kontroll chritte). (TZ 2 3 )  

Beanstandungen durch die Stiftungsbehörde gab es nicht. (TZ 2 1 )  

Bund 20 1 5/ 1 6  

III-219 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)44 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 
Kurzfassung 

Gründung und 
Organisation der 

"ÖISS" -Oaten­
systeme Gesell­
schaft m_b.H. 
(ÖISS GmbH) 

Bund 20 1 5/ 1 6  

LV B M  
Stiftung Österreichisches Institut für 

Schul- und Sportstättenbau 

Das ÖISS gründete 1 994 eine Ge ellschaft, ohne dass strategische 
Ziele für die Geschäftstätigkeit fe tgelegt wurden. Das ÖISS als 
EigenlÜmerin der ÖISS GmbH legte keinerlei strategische Vorga­
ben (z.B. zum Geschäftsmodell. Marketing und zur Preispolitik) für 
die ÖISS GmbH fest. (TZ 24, 26) 

Der Geschäftsführer der ÖISS GmbH war ein vollzeitbeschäftigter 
Mitarbeiter des ÖISS. Er war der einzige Dien tnehmer der GmbH 
und nahm die operative Tätigkeit der Gesellschaft wahr. Er  harte 
dem ÖISS eine Nebenbeschäftigung bei einer anderen Gesellschaft 
nicht gemeldet. (TZ 25) 

Der Geschäftsführervertrag i n  der ÖISS GmbH folgte nicht den 
Bestimmungen der Bundes-Verlragsschablonenverordnung. Laut 
Geschäftsführervertrag land dem Geschäftsführer eine Leistungs­
prämie zu; die Prämienberechnung war allerding unklar formu­
liert. (TZ 25) 

Obwohl der Vorsitzende des Kuratoriums des ÖISS nicht der Eigen­
rümervertreter des ÖISS in der Generalversammlung der ÖISS GmbH 
i t. ondern die Geschäftsführung des ÖISS vertretungsbefugt für 
das ÖISS i t, vertrat er in  der Generalversammlung der ÖISS GmbH 
den Alleingesell chafter. (TZ 25) 

Es erfolgte keine kostenbasierte Leistungsverrechnung zwischen 
dem ÖISS und der ÖISS GmbH, sondern Aufwendungen, die für 
die Ö ISS GmbH entstanden (z.B. Reisekosten, Kosten des In ternet­
auftritts), wurden unmittelbar von der EigenlÜmerin ÖISS getra­
gen. Somit lag keine Kostenwahrheit vor. (TZ 26) 

Die ÖISS GmbH hatte von den bis 201 3 erzielten Überschüssen i n  
der Höhe von 2 1 6.000 EHR n u r  2 3  % (rd. 49.000 EUR) an die Eigen­
IÜmerin ÖISS ausgeschüttet. Der Großteil der in der ÖISS GmbH 
angefallenen Gewinne war damit noch nicht den gemeinnützigen 
Zwecken der EigenlÜmerin ÖISS zugeführt worden. Der Verbleib 
der Gewinne in der ÖISS GmbH barg für das ÖISS das Risiko, dass 
die abgabenrechtlichen Begünstigungen des ÖISS verloren gehen 
könnten. (TZ 28) 

Da ÖISS übte als Eigentümerin der ÖISS GmbH keinerlei Steue­
rungs- und Kontrolltätigkeiten aus. (TZ 29) 
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Rechtsgrundlagen Bundesgesetz vom 27. November 1974 über Stiftungen und Fonds (Bundes-Stiftungs­
und Fondsgesetz) StF: BGBL Nr. 11/1975 (BStFG) 
Gesetz vom 6. März 1906 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz 
- GmbHG) StF: RGBL Nr. 58/1906 

Stlftung ... eck der Gewährleistung von Qualitätsstandards im Schul- und SportsUttenbau 
Stiftung 

Unttrn.hm.nsg�tn.stand Entwicklung, Anwendung und Verwertung von EDV-Programmen und Datensystemen 
der ÖlSS GmbH 

'''I ... ... Stfft • lIIItttIIt fIr SdMIt- � 

2011 2012 20ll 

in EUR 

"-

Anlagevermögen 
Umlaufvermögen 
Festes Stiftungsvermögen 

Variables Stiftungsvermögen und Rücklagen 
Fremdkapital 

.. 

--.. ... va ..... , 

i'litgliedsbeiträge des Bundes 
i'litgliedsbeiträge der Länder 
Sonstige Erträge 
Personataufwand 
sonstiger Aufwand 

"­

Anlagevermögen 

• 

Umlaufvermögen inkl. Rechnungsabgrenzung 
Eigenkapital 
Fremdkapital 
" 

Scs'" 

Umsatzerlöse 
Personalaufwand 
Sonstiger Aufwand 

JI' "'" 11' • 

Anzahl der Mttorbetter (Stand Ende 2014) 

762.505 
700.414 
654.056 
702.276 
106.587 

iM",,, 

352.228 
82.847 

236.036 
351.851 
363.360 
- l.5H  

1.035 
196.560 
179.662 

17.933 

1t7.5t5 

22.245 
8.178 
9.493 

J.azt 

768.379 
735.210 
654.056 
725.666 
123.867 

.503 

387.451 
91.132 

198.617 
373.822 
302.111 

ZJ.J 

345 
210.587 

32.143 
13.307 

7.277 

IUM 

Stiftung Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau 
,ÖISS'- Datensysteme Gesellschaft m.b.H. 

Rundungsdifferenzen möglich 

QueUe: Rechnungsabschlüsse der OISS und der biSS GmbH 

232 

759.013 
174.436 
654.056 
754.120 
125.273 

l.5lJ.44t 

387.454 
91.132 

236.546 
412.793 
290.742 

1.044 
221.975 
203.407 

19.612 

ZU.DI. 

34.542 
13.818 
8.834 

12.351 

2014 Verlinderung 
2011 auf 2014 

in " 

571.011 - 25 

964.840 38 
654.056 0 

753.671 7 
128.125 20 

l.5J5.152 5 

387.451 10 
91.132 10 

215.022 - 9 

421.656 20 
305.194 - 16 

- 44' 

746 
217.832 
205.805 

12.174 

ZIL57. 

- 28 
11 
15 

- 29 

1 1  

7 
1 

18.520 
7.792 

- 17 
- 11 

9.362 - 1 

Z.3.7 - J7 

(Gesc.hlfufuhrn (obI'\« 
festgelegte Stundenan:lhl)) 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  

L 
Stiftung Österreichisches Institut für 

Schul- und Sportstättenbau 

1 Der RH überprüfte im Oktober 2014 die Gebarung der Stiftung Öster­
reichisches Institut rur Schul- und ponstättenbau (ÖISS) einschließ­
lich der Gebarung der im Alleineigemum des ÖISS tehenden .ÖISS·­
Datensysteme Gesellschaft m.b.H. (ÖISS GmbH). Der Prüfungszeitraum 
umfasste die Jahre 201 1  bis Mitte 2014. Bei Bedarfwurden auch Sach­
verhalte aus vorangehenden Jahren einbezogen. 

Das ÖISS wurde aufgrund einer Stichprobe nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt. Dieses Verfahren bezieht auch Rechtsträger ein. die nach 
dem ansonsten ri ikoorientienen Auswahlverfahren (z.B. wegen ihres 
geringen Gebarungsumfangs) nicht überprüft würden. Der RH wen­
det dieses Verfahren an. um seine präventive und beratende Wirkung 
zu verstärken. 

Ziele der Überprüfung waren 

- die Darstel lung des Stiftungszwecks. 

- eine Beuneilung der Organisation. 

- eine Analyse der winschaftlichen Situation sowie der Miltelher­
kunft und -verwendung. 

- die Beuneilung der Widmungskonformität und Effizienz des Mit­
teleinsatzes und 

- die Beuneilung der ÖISS GmbH und ihrer Bedeutung rur die Erfül­
lung des Stiftungszwecks (TZ I). 

Zu dem im Mai 201 5  übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das 
BMLVS. das BMWFW. die Länder Burgenland. Oberösterreich. Tirol. 
Vorarlberg im Juli 20 1 5. da ÖISS. das BMBF und die Länder N ieder­
österreich. Salzburg, Steiermark im August 201 5  sowie die Länder 
Kärnten und Wien im September 201 5 Stellung. Die ÖISS GmbH sowie 
die Länder Burgenland, Niederösterreich. Steiermark und Kärnten ver­
wiesen auf die Stellungnahme des ÖISS. Der RH erstattete seine Gegen­
äußerungen im November 201 5. 
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2.1 ( I )  Das ÖISS wurde 1 964 von den damaligen Bundesministerien, 
zuständig rur Unterricht I, rur Bauten und Technik2 und rur Finanzen 
eingerichtet.) Seit 1 967 ist es eine gemeinnützige Stiftung und unter­
liegt dem Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz (BStFG). 

(2) Stiftungszweck war die Gewährleistung von Qualitätsstandards 
im Schul- und Sportstättenbau in Österreich. Die Tätigkeit des ÖISS 
umfasste insbesondere die Beratung von Bauherrn von Schulen, Sport­
und Freizeitanlagen und die Erarbeitung allgemein gültiger Grundlagen 
(Richtlinien, Empfehlungen) rur den Bau von Schulen und Sportstätten. 

(J )  Die Satzung des ÖISS wies als Stiftungsstammvermögen 

- einen auf Dauer gewidmeten Betrag von 654.055,5 1  EUR, 

- das unentgeltl iche Benützungsrecht an  Räumlichkeiten samt Ein­
richtung und bürotechnischer Ausstattung und 

- einen Anspruch auf Kostenersatz rur das ständige Personal gegen­
über dem Bund 

aus, 

Das auf Dauer gewidmete Geldverrnögen des ÖISS (654.055,5 1  EUR) 
reichte nicht aus, um aus den Erträgen den Stiftungszweck zu erful­
len. Die Satzung sah daher zur Bedeckung des operativen Aufwands 
Kostenersätze von Bund und Ländern vor (siehe TZ 20). 

2.2 Der R H  hielt fest, dass die Art der Finanzierung des ÖISS durch lau­
fende Zuwendungen von Bund und Ländern rur Stiftungen untypisch 
war und eher einer Fondslinanzierung mit nicht auf Dauer gewidme­
tem (variablerem) Vermögen entsprach. 

2.3 (I) Laut Slellung'lUhme des ÖISS stelle die FiMllzierullg durch ver­
eillbarrejällrliche Mitgliedsbeiträgefiir eille Insriruria.l, die durch drei 
sachlicIr betroffene Ministerien wrd neun BUlldesländer getragen wird, 
eine praktikable Fillnlrzierullgsjonn dar. 

I entsprichl 2014 d�m BMBF 

2 entsprichl 2014 dem BMWFW 

) Im Jahr 1989 übernahm das Wissenscnafisresson die Agenden des BMF. Das Wirt­

schartsressorts schied Anfang 2006 aus dr-m ÖISS aus, Ab dem Wechsel der Zustän­

digk.eit für den Spon in das BMLVS war das BMlVS im Kuralorium des ÖISS vertre­

ten. Die Beuichnung _StifterN im Prufungsergehnis umfassl die damaligen Stifter bzw. 

deren Nachfolger. 

Bund 2015/ 1 6  
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Stiftung Österreichisches Institut für 
Schul- und Sportstättenb�u 

Organe der Stiftung 

Überblick 

Bund 2015/16 

(2) Laut Stellungnallme des BMWFW werde die Frage der llIkünftigen 
OrganisationsJaml unlCr Berücksiclltigung der AnJorderungen einer 
derartigen Einricll tung eingellend geprüft. 

2.4 Der RH hielt eine Prüfung der RechtsForm unter Berücksichtigung der 
AnForderungen an die Einrichtung (hinsichtlich Finanzierung und Auf­
gaben) - wie in der Stellungnahme des BMWFW angekündigt - für 
angebracht, um eine optimale Rechtsform für die zu erfüllenden Auf­
gaben sicherzustellen. 

3 Das ÖISS war in Wien ansässig. In Oberösterreich, Salzburg, Steier­
mark, Tirol und Vorarlberg bestanden AußensteIlen (siehe TZ 8). 

Das ÖISS beschäftigte zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfimg (Okto­
ber 201 4) sieben Mitarbeiter im Ausmaß von 5,5 VOllbeschäftigungs­
äquivalenten, davon 

- eine Geschäftsführerin, 

- vier Sachbearbeiter (davon zwei Teilzeit beschäftigt)< und 

- zwei Mitarbeiter (davon einer Teilzeit beschäftigt) für den adminis­
trativen Bereich. 

In den fünf AußensteIlen war je ein Mitarbeiter stundenweise tätig. 

4 Folgende G raFIk stellt die Organe des ÖISS und ihre Zusammenset­
zung im Überblick dar: 

.. rar dir Berri<:hc 

- Sponfrcianlagl."n. 

- Schu lbau und Veranslallungsorganisation. 

- Sponrreianlagen. Sponh«hbau und Öffentlichkeitsarbeit sowie 

- Sponhochbau. Veran.staltungsorganisation und Örrentlichkeitsarbtil 
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Abbildung I :  Organe des ÖISS ( inklusive Finanzreferent) 

L 
Fochr.t 

bestehend aus Experten 
(2013: neun Vertreter aus Bund 

und ländern. zwei Vertreter von 
Sportorganisationen und 

fOnf Mitarbeiter des ÖlSS) 

Quelle: Satzung des ÖISS 

kur�torium 
bestehend aus filnf Bundes- und neun landesvertretern 

sowie vier Konsultativmitgliedern 

F 
Geschäftsführer zweI Fln.nzkontrollore. 

je einer aus dem Bereich der 
Bundes- und der landes verwaltung 

und die von ihm beauftragten 
und bevollmächtigten leiter 

fachverwandter Einrichtungen der 
länder (AuSeRsteHen); 

Finanzreferent zur Unterstützung bei 
der Abwicklung der Finanzgebarung l ) 

Kuratorium 5.1 ( I )  Dem Kuratorium waren im Wesentlichen folgende Aufgaben zuge­
ordnet: 

236 

- Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers, 

- Bestellung der Mitglieder des Fachrats, des Finanzreferenten und 
der Finanzkontrollore, 

- Änderung der Stiftungssatzung, 

- Genehmigung der Aufnahme der Mitarbeiter und die Festsetzung 
ihrer Bezüge, 

- Beantragung der Zuerkennung von Funktionsgebühren für die 
Organe der Stiftung. 

- Genehmigung desjährliches Arbeitsplans und desjährlichen Haus­
haltsplans sowie 

- die Feststellung des Rechnungsabschlusses. 

Von den fünf Bundesvertretem im Kuratorium wurden drei von den 
jeweils für Universitäten, Bildung und Wissenschaft zuständigen Bun­
desministern und zwei vom für Spon zuständigen Bundesminister 
bestellt. Über die Bestellung der neun Landesvenreter im Kuratorium 
enthielt die Satzung des ÖISS keine Beslimmungen. Die vier Konsul-

Bund 2015/ 1 6  
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tativmitglieder5 des Kuratoriums des ÖISS nahmen äußerst selten an 
den Sitzungen teil. 

(2) Nach den Feststellungen des RH erfolgten die Erhöhung des Bezugs 
der Geschäft mhrerin (siehe TZ 7), Abschlüs e von Sondervereinba­
rungen (siehe TZ 1 9) und die Auszahlung von Prämien ( iehe TZ 1 9) 
ohne die erforderliche Zustimmung des Kuratoriums. 

5.2 Der RH kritisiene. dass da Kuratorium in Bezugsangelegenheiten nicht 
immer eingebunden wurde. obwohl es laut den Best immungen der Sat­
zung de ÖISS fiir die Festsetzung der Bezüge der Mitarbeiter zustän­
dig war. Er empfahl - im Sinne der Transparenz und Kontrolle - die 
Zuständigkeit des Kuratoriums mr die Festsetzung von Bezügen und 
den Abschluss von Sondervereinbarungen einzuhalten. 

5.3 (J) Laut Stellungnahme de ÖISS habe das Kuratorium die Gewäh­
rung von Prämie/! durcli Beschlussjassung des jeweiligen BudgelVor­
all chlags. der die Positioll _Belohnung- vorsah, beschlossen. 

Weiters teilte das ÖISS lIIit, der Kuratoriumsvorsitzende sei in den 
Abschluss der zwei SOlldervereillbarullgen eingebunden gewesell. Auch 
habe das Kuratorium in der Sitzullg vom JUlli 201 5 den Beschluss 
gejasst, dass die Geschäflsfiihrerill sehr kurzjristige/! Persollalbedarj 
gegen nachträgliche Bericll/ pflicht Oll das Kuratorium abdeckeIl kÖllne. 
Gleichzeitig sei die Zuslälldigkeit des Kuratoriumsfiir die FestsetZllllg 
vml Bezügell und deli Abschluss von SOlldervereillbanmgerr je tge/ral­
ten worden. 

(2) Das Larrd Salzburg verwie irr eiller SlellulIgllahme darauf. dass 
das Kuratorium ill satzungskolljormern Umjallg ill die Bezugsallgele­
geIlheiteIl eillgebulldell werdelI solle. 

5.4 Der RH entgegnete dem ÖISS. dass der Beschluss des Kuratorium über 
den Budgetvoranschlag (samt Position _Belohnung-) das Einverständ­
nis mit der Zuordnung der Finanzmittel auf die einzelnen Positionen 
und die Sicherstellung der Finanzierung darstell t ;  er umfasst jedoch 
nicht die Genehmigung weiterer Bezugsbestandteile für die einzelnen 
Mitarbeiter. Diese wären über Antrag der Geschäftsfiihrerin vom Kura­
torium ge onden zu beschließen gewesen . 

., V('r1lTtcr der Bund�portorgamsat1on. des Österreich ischen Gtmtmdcbunds. dö Östtr­

rt'ichlKhen St:idltbunds und der VerbindungsSIt"l Ie der Bundesländer: diese TC'ilnth­

rntr wartn nicht stimmhcr«htigl. 
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Der RH betonte, dass der Kuratoriumsvorsitzende keine Genehmigungs­
kompetenz zum Abschluss der Sondervereinbarungen bzw. zur Neu­
aufnahme von Mitarbeitern hane. Der RH trat ftir eine verbessene Pla­
nung auf Basis k.larer strategischer Vorgaben ein, um insbesondere 
kurzfristig entstehenden Personalbedarf zu vermeiden. 

6 Der Geschäftsftihrerin oblag insbesondere 

- die Venretung der Stiftung nach außen, 

- die Besorgung der laufenden Geschäfte auf Basis des Arbeits- und 
Haushaltsplans, 

- die Begründung und Aunösung von Dienstverhältnissen und 

- die Vorlage des Haushaltplans und Rechnungsabschlusses im Ein­
vernehmen mit dem Finanzreferenten. 

Zur Unterstützung der Geschäftsftihrung bei der Abwicklung der 
Finanzgebarung wählte das KuralOrium auf die Dauer von zwei Kalen­
derjahren einen Finanzreferenten. 

7.1 ( I )  Mit der seit April 2009 bestellten Geschäftsftihrerin war 1 999 (bei 
ihrem Diensteintrin in das ÖISS) ein Dienstvenrag abgeschlossen wor­
den. 

Die Entlohnung der Geschäftsführerin orientiene sich am Gehalt 
eines Bundesbeamten des allgemeinen Verwaltungsdiensts (gere­
gelt im Gehaltsgesetz6). Ab ihrer Bestellung zur Geschäftsftihrerin 
(April 2009) bis Ende 201 1  erhielt sie eine Entlohnung der Einstu­
fung A 1 /5 mit Vorruckung in die nächsthöhere Gehaltsstufe alle zwei 
Jahre. Darüber hinaus erhielt die Geschäftsftihrerin eine frei verein­
bane MchrdienstleislUngspauschalc in  Höhe von rd. 400 EUR monat­
lich, obwohl im angewandten Entlohnungsschema durch die Funkti­
onszulage alle Mehrleistungen abgegolten waren. 

Ab I .  Jänner 201 2  entlohnte da ÖISS die Geschäftsftihrerin aufgrund 
einer mündlichen Zusage des Kuratoriumsvorsitzenden entsprechend 
einer Einstufung in A 1 /6 samt der frei vereinbanen Mehrdienstleis­
tungspauschale. Dies bewirkte eine Gehaltserhöhung von monatlich 

6 Bundrsgöell vom 29. Februar 1956 QM-r dit Bezüg� der Bundesbumttn (Gehaltsge­

"'2 '956 - G<hG) StF: BGBI. Nr. 54( 1956 
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etwa 220 EUR. Ein Beschluss des flir die Festsetzung der Bezüge der 
Mitarbeiter zu tändigen Kuratorium fehlte. 

(2) Der Geschäflsflihrervertrag folgte nicht den Be timmungen der 
Bundcs-Vcrtragsschablonenverordnung7• Er wich beispielsweise in fol­
genden Punkten davon ab: 

- Vereinbarung eine unbefri teten Dienstverhältnisse anstelle der 
Befristung auf flinf Jahre, 

- Vereinbarung eines monatlichen Entgelts anstelle eines Jahresent­
gelts. 

7.2 Der R H  kritisiene. dass die Erhöhung des Bezugs der Geschäftsflihre­
rin des ÖISS ohne Be chluss des zuständigen Kuratoriums erfolgte. 

Er beanstandete weiters. dass die Entlohnung der Geschäftsflihre­
rin sich zwar am Gehaltsgesetz oriemiene. jedoch teilweise flir die 
Geschäftsflihrerin voneilhaftere Bestimmungen vereinban wurden (z.B. 
Abdeckung der Mehrleistungen trotz Funktionszulage) und dass der 
Gestaltung de Vertrags mit der Geschäftsflihrerin nicht die Bundes­
Vertragsschablonenverordnung zugrunde gelegt wurde. Der RH emp­
fahl, Genehmigungserfordernisse in Bezugsangelegenheiten und die 
Bestimmungen der Bundes-Venragsschablonenverordnung bei der Ver­
tragsgestaltung einzuhalten. 

7.3 (I) Laut Stellungnahme des ÖISS handle es sich beim Dienstvertrag 
der Gescl,äjlsfiihrerin um einen privatreclrrlichen Vertrag in Anleh­
nung an das Gehaltsschema des Bundes. Zur Gehaltsanpassung 201 I 
liege eine sclrrijllicl,e Vereinbarung mit dem Kuratoriumsvorsitzenden 
vor. 

Weiters teilte das ÖISS mit, die Geschäjlsjiihrerin habe auf ihren ver­
traglich festgcleglel' An prucl, auf eine Melrrdienstleistungszulage mit 
lä,mer 201 5 nach Vorrücken in die Gehaltsstufe 1 6  verzichtet. 

(2) Das Land alzburg verwies ill seiner Stellungnahme darauf, dass 
Prämien transparent darzustellen eien und insbesondere jelle jiir die 
Gescl,äjlsjiihrung vom Kuratoriumfestzulegen bzw. zu genehmigen sei. 
Um zeitliche Probleme bei der Genehmigung von Prämien zu vemrei­
den, kömrre ein Rücklagenmodell angedacht werden. 

1 Vtrordnung dtr BundtS�gltrung ix'lrdTtnd die' VC'nragsschablon('n gtmäß dC'm 5ttl­

ItnböC'tzungsgC'SC'tz IBund�-V('nragSS('hablontnv('rordnung - B-VV} StF: BGBI. 11 

Nr. 254/'998 
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7 .4 Bezüglich der Stellungnahme des ÖISS betonte der RH, dass der Kura­
toriumsvorsitzende .lIeine keine Genehmigungskompelenz zur Fest­
legung oder Änderung von Bezügen harte, sondern ein Beschluss des 
Kuratoriums daflir erforderlich war. 

8.1 ( I )  Als Organe der Stiftung li tete die Satzung des ÖISS die vom 
Geschäftsftihrer _beauftragten und bevollmächtigten Leiter fachver­
wandter Einrichtungen der Länder- auf. Nähere Best immungen zu 
diesen Organen enthielt die Geschäftsordnung des ÖISS. Nach den 
Vorgaben der Geschäftsordnung konnten die Länder am Sitz der Lan­
de regierung eine KontaktsteIleB errichten, die in personeller und 
organisatorischer Hinsicht dem Land und in fachlicher Hinsicht dem 
Geschäftsführer des ÖISS unterstand. Während laut Satzung die Lei­
ter vom Geschärtsftihrer des ÖISS beauftragt und bevollmächtigt wur­
den, sah die Geschäftsordnung vor, dass die Leiter von den Ländern 
nach Einholung der Stellungnahme des Kuratoriums bestellt werden. 

In flinf Ländern waren Mitarbeiter stundenweise in den Außenstell­
ten9 tiitig: 

Tabelle 1: Einrichtung der AußensteIlen und Anzahl der erbrachten Leistungen durch 

die AußensteIlen 

eingerichtet in Anzahl der Gutachten (G)jBeratungen (B) 
(Stand Oktober 2 0 14) 2 01 1  2 012 2 01 3  

G B G B G B 

Oberösterreich Landessportd i re ktio n 45 60 33 50 40 55 

Salzburg Abteilung 7 Raumplanung 14 22 11 26 10 29 

Steiermark' Abteilung 16 Verkehr und Landes- n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 
hochbau (Bautechnik), Landessport-
referat (sportlicher Teil) 

Tirol Marktgemeinde Telfs (Bauamtsleiter) 14 53 7 56 3 43 

Vorarlberg Sportreferat 0 10 0 10 0 10 
1 Seil Harz 2014 ist die AußensteUe SteIermark offiziell in der Abteilung 16 Verkehr und landeshochbau rur den bautechnischen 

Teil angesiedelt. Für die Jahre davor gab das 0155 an, keine Angaben zur Anzahl der Gutachten und Empfehlungen machen 
zu keinnen. 

QueUe: TabeUe des ÖISS 

240 

(2) Die Geschäftsordnung sah vor, dass der Geschäftsflihrung des ÖISS 
die fachliche Aufsicht über die KontaktsteIlen zukam und sie die Tätig­
keit der Kontaklstellen untereinander und in Bezug auf die Zentrale 
zu koordinieren hatte. Weilers war ihr die Möglichkeit eingeräumt, 

8 Mlulerweile halle sirh d ie Bezeichnung als AullenstelJe etablier1. 

'1 taut Angabe des ÖISS plante Nit"Mröslerreich die Erriduung einer Außtnstel le. 
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Richtlinien hinsichtlich des Inhalts von Gutachten und Empfehlungen 
zu erlassen. 

In der Praxis zeigte sich Folgcndes: 

- Es bestanden keine Vereinbarungen zwischen dem ÖISS und den 
Ländern darüber, wo die AußensteIlen in den jeweiligen Ämtern der 
Landesregierungen anzusiedeln waren. beispielsweise um keine Inte­
re senkonOikte zwischen der unabhängigen Funktion als Außen­
steIle (insbesondere wegen der Begutachtung von Förderungspro­
jckten) und den Aufgaben als Sponzuständige (in der Funktion als 
möglicher Förderungsgeber) aufkommen zu lassen. 

- Die Aufgaben der Außenstclien waren nicht schriftlich festgelegt. 
Da ÖISS gab an, mit dem Land Vorarlberg mündlich vereinban 
zu haben. dass Gutachten (mr die Vergabe von LandesfOrderungen) 
nicht von der AußensteIle. sondern vom ÖISS (Zentrale) zu erstel­
len wären. 

- Von der in der Geschäftsordnung des ÖISS vorgesehenen Mög­
lichkeit. den Leitern der Außcnstclien Richtlinien hinsichtlich des 
Inhalts von Gutachten und Empfehlungen vorzugeben, machte das 
ÖISS keinen Gebrauch. 

- Die Außenstellen brachten die von ihnen erstellten Gutachten dem 
ÖISS (Zentrale) erst nach Abfenigung zur Kenntnis. obwohl mr 
da ÖISS die Geschäftsmhrerin zeichnungsberechtigt war und Voll­
machten mr die Leiter der AußensteIlen nicht vorgelegt werden 
konnten. 

- Das ÖISS halle keine Informationen und validen Daten über die Leis­
tungen der AußensteIlen. Die Anzahl der im ÖISS (Zentrale) vorlie­
genden Gutachten stimmte nicht mit den Angaben der AußensteI­
len über die Anzahl der von den AußensteIlen erstellten Gutachten 
übcrein (z.B. Oberösterreich 201 3 :  40 Gutachten, laut ÖISS 62 Gut­
achten). 

- Die Einrichtung der AußensteIle in Tirol in der Gemeinde Telfs ent­
sprach nicht den Vorgaben in der Geschäftsordnung des ÖISS, die 
die Einrichtung von AußensteIlen am Sitz der Landesregierung vor­
sah. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgte durch einen Bediensteten 
der Gemeinde Telfs. 
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8.2 Der RH krilisiene, dass 

- durch die rehlende Vereinbarung zur Ansiedlung der Außenstellen 
Interessenskonflikte auftreten konnten. 

- durch die rehlenden grundlegenden Festlegungen und Aurgabenbe­
schreibungen (z.B. der Richtlinien hinsichtlich des Inhalts von Gut­
achten und Emprehlungen) die Aurgaben der Außenstellen und ihr 
Verhältnis zur Zentrale und zur Geschäftsführung des ÖISS unklar 
waren; eine einheitliche Arbeitsweise durch die Zentrale und die 
Außenstellen war nicht sichergestellt, 

- die Best immungen über die Beauftragung und Bestellung der Außen­
stellen in der Satzung und in der Geschäftsordnung abweichend 
voneinander geregelt waren sowie 

- Zeichnungsberechtigungen nicht eingehalten wurden. 

Weiters bemängelte der RH. dass das ÖISS keine validen Daten über 
die Leistungen der Außenstellen hatte und das die Außenstelle in 
Tirol nicht den Vorgaben der Geschäftsordnung entsprechend einge­
richtet war. 

Der RH war der Ansicht, dass Rolle und Aurgaben der Außenstellen 
sowie ihr Zusammenspiel mit der Zentrale geklän werden müssen, 
um eine eITtziente, eITektive und koordiniene Aurgabenwahrnehmung 
sicherzustellen. Der RH emprahl daher dem ÖISS, 

- die rechtliche Stellung der Außenstellen und ihrer Leiter und ins­
besondere die Rolle der Geschäftsführung des ÖlSS bei der Einrich­
tung und Besetzung der Außenstellen in der Satzung klar zu regeln ;  

- Grundsätze für die Einrichtung der Außenstellen restzulegen, um 
Interessenskonflikte zu vermeiden (strikte Trennung von Förder­
vergabe und Begutachtung); 

- Zeichnungsberechtigungen (Genehmigungswege) einzuhalten; 

- ein gemeinsame Verständnis über die Aurgaben der Außenstellen 
und die Zusammenarbeit zwischen Zentrale und Außenstellen zu 
entwickeln ;  

- Richtlinien hinsichtlich des Inhalts von Gutachten und Empreh­
lungen restzulegen sowie 

Bund 2015/16 
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die Koordinations- und Steuerungsfunktion der Geschäftsführung des 
ÖISS und die Berichtspflichten der AußensteIlen auszubauen. 

8.3 ( I )  Laut Stellungnahme des ÖISS werde es sich, trotz deutlicher Ver­
besserungen bei der Koordination und den Grundsätzen, weiter ver­
tiefend um ein gemeinsames Verständnis über die A ufgaben und die 
Zusammenarbeit zwischen A ußensteIlen und Zentrale sowie um die 
diesbezügliche Koordinations- und Steuerung !funktion bemühen. Eine 
Regelung der rechtlichen Stellung der Außenstellen, ihrer Leiter und die 
Rolle der Geschäftsführung des ÖISS bei der Einrichtung und Besetzung 
der Außen teilen in der Satzung - wie vom RH empfohlcn - würde 
VerJassungsbeschlüsse der einzelnen Länder erJordenr. In der Kurato­
riumssitzung vom Juni 20/ 5 sei da/rer der Beschluss gefasst worden, 
die eindeutige Regelung der Einrichtung von Öl  S-Außenstellen am 
Sitz der Landesregierungen aus deli StijlU/rgssatzungen zu treichen. 

(2) LaUf Stellungnahme des Landes Oberösturcidr würden die Emp­
fchlungcn aufgellommcn und cntsprechelld in die zuküllftigen Überlc­
gungen miteinbezogen. Es sei vorgcsehen, noch in der zweitcn Jahrcs­
hälfte 20/ 5 einc Neuregelung und A usrichtung der ÖISS-Auße,rstelle 
Oberösterreich in die Wege zu leiten. 

(3) Laut Stellungnalrme des Lande Salzburg sei die A ußenstelle in 
Salzburg für die Beuneilung der A nsuchen der Spon tällcnjördcrung 
von höchster Bedeutung. Eine Überarbeitung und Harmonisierung der 
Organisationsstruklur erscheine sinnvoll, um vor allem auch Kommu­
nikatiollsdejizite zu venneiden. 

(4) Laut Stellungnahme de Landes Tirol habe es weder h insicllllidr 
formaler Voraussetzungen noch über gelcistete Beratungen der Außen­
steIle Tirol Bealt IOndungen gegeben. 

(5) Das Land Vorarlberg teilre in seiller Stellungllahmc mit, dass die 
Empfehlungen in die künftigen Überlegullgen betreffend die Außen­
stelle Vorarlberg miteinbezogen wü"len. Es sei vorgesehen, die Rollen 
zwischen Außenstellen und der Zentrale klarer zu dejinieren. 

8.4 Ungeachtet der Streichung der Salzungsbestimmung über den SilZ 
der AußensteIlen wären Regelungen über die rechtliche und organi­
satorische Stellung der AußensteIlen, ihrer Leiter und die Rolle der 
Geschäftsführung des ÖISS bei der Einrichtung und Besetzung der 
AußensteIlen deran zu treITen, dass eine efTrziente Arbeitsweise sicher­
ge teilt und Interessenskonflikte vermieden werden. 
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9.1 ( 1 )  Der Fachrat bestand im Jahr 201 3  aus sechs Vertretern des Bundes 
(BMBF. BMLVS. BMWFW). drei Vertretern der Stadt Wien und zwei 
Vertretern von Sportorganisationen 10. Weitere fünf Mitgl ieder waren 
Mitarbeiter des ÖISS. 

(2) Zu den Aufgaben des Fachrats gehörten laut Satzung 

- die Besorgung von Arbeiten über Zuweisung durch den Geschäfts­
führer. 

- die Vorberatung der Geschäftsordnungen der Organe der Stiftung. 

- die Vorberatung des Arbeitsplans der Stiftung und 

- die kollegiale Beratung einschlägiger Themen. 

(3) Den vorgelegten Protokollen über die Fachratssitzungen war zu ent­
nehmen. dass die Geschäftsführung des ÖISS die Fachratsmitglieder 
über Projekte und Tätigkeiten des ÖISS informierte. Allerdings über­
trug sie den FachralSmitgliedern keine Aufgaben; auch der jährliche 
ArbeilSplan wurde im Fachrat nicht vorberaten. 

(4) Das ÖISS richtete ArbeilSkreise ein. die die vom ÖISS veröffentlich­
ten allgemein gültigen Grundlagen (z.B. Anforderungen für Unter­
richtsräume. Gestaltung von Schulfreiräumen. Erstellung einer Richt­
linie für Eissportanlagen, Überarbeitung der Broschüre zur Pflege von 
Naturrasenbelägen). eine Hauptleistung des ÖISS. erarbeiteten. Eine 
wesentliche Beteiligung oder Mitarbeit des Fachrats erfolgte dabei 
nicht. 

Die Geschäftsführerin des ÖISS legte die Mitglieder der Arbeitskreise 
fest (z.B. Mitarbeiter des ÖISS. von Ministerien und Landesregierungen 
sowie externe Experten aus der Wirtschaft und Praxis). 

In der Satzung des ÖISS war die Einrichtung von ArbeilSkreisen nicht 
vorgesehen. 

9.2 Der R H  kritisierte. dass der Fachrat zwar als Informationsdrehscheibe 
fungierte. die ihm nach der Satzung zukommenden Aufgaben aber 
nur teilweise übertragen bekam (beispielsweise keine Vorberatung des 
Arbeitsplanes), sowie auch nicht in die Erstellung von Richtlinien und 
Empfehlungen eingebunden war. Der RH empfahl im Sinne der Aufga­
benverteilung der Satzung (Beratung einschlägiger Themen. Besorgung 

10 Fußballverband Nitdnösttm:khs. Fit rur Österrddl 
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von ihm übenragenen Aurgaben). den Fachrat in die Erarbeitung all­
gemein gültiger Grundlagen (Richtlinien. Emprehlungen) stärker ein­
zubinden (z.B. Leilung von Arbeitskreisen). Weilers emprahl er. die 
Einrichtung von Arbeilskreisen in der Satzung vorzusehen sowie die 
Bestellung der Milgl ieder zu regeln. 

9.3 (J) In seiner Stellungnahme wiederholte das ÖISS die Bedeutung des 
Fachrats als wichtige InJormationsdrehscheibe und die daraus resul­
tierende Besetzung des Gremiums. Der Fachrat und seine künftige Ent­
wicklung werde im Ra/,men von Kuratoriumssitzungen weiter behan­
delt und Gegen tand von ReJormüberlegungen sein. Einige Mitglieder 
des Faclrrats seien in Arbeitskreisen tätig; eine verbindliche Einbindung 
von Fachratsmitgliedern in die Erstellung VOll Richtliniell erscheine 
auJgrund der Per ollenstruktur nicht umsetzbar. 

In der Satzung des ÖISS werde die Möglichkeit. Arbeitskreise einzu­
richten, verankert. 

(2) In seiner StellUl,gnahme betonte das Land Salzburg die iltl,haf­
tigkeit, Expertisen in flexibel einzuricl,tenden Arbeitskreisen zu erar­
beiten. Die Möglichkeit der Einricl,rung sollte aber in der Satzung vor­
gesehen sein. 

9.4 Der RH venrat gegenüber dem ÖISS die Ansicht. dass sich die Zusam­
mensetzung des Fachrats verstärkt an seinen in der Satzung restge­
legten Aurgaben (Beratung einschlägiger Themen, Besorgung von über­
tragenen Aurgaben) orientieren sollte. 

10.1 ( I )  Die externen Mitgl ieder des Fachrats erhielten bis Mitte 201 1 jeweils 
Entschädigungen l '  zwi chen 2 1 9,47 EUR und 291 .42 EUR pro Monat. 
Danach legte das Kuratorium aurgrund der Senkung der Sitzungsrre­
quenz die Entschädigung einheitlich mit 200 EUR pro Monat und Mit­
glied rest. 

Die Änderung der Entschädigungshöhe und der Sitzungsrrequenz 
bewirkte. dass die Ausgaben f1ir die Entschädigungen des Fachrals ins­
gesamt zwar zurückgingen (rd. - 26 % von 2010 (29.037 EUR) aur 201 3 
(2 1 .600 EUR)). die Ausgaben je Sitzung jedoch von 2010 ( 1 .2 10 EUR) 
aur 201 3  um 62 % aur 1 .964 EUR stiegen. 

(2) Ein Fachratsmitglied war 201 2  bei f1inrvon zehn und 201 3  bei sie­
ben von el r Sitzungen entschuldigt. 
11  In d�r Satzung als Funklionsgt'buhr Ix-zt'lchnet; B�hluss dt'S Kuratonums 13UI('I(' auf 

�monatlich(' und pau5Cha)t' Aufwandst"nlSChädigung"'. 
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10.2 Der RH wies darauf hin, dass von 2010 bis 201 3  die jährlichen Aus­
gaben für Aufwandsentschädigungen des Fachrats um etwa ein Vier­
tel (auf 21 .600 EUR jährlich) gesunken waren; gleichzeitig hatte sich 
jedoch auch die Zahl der Sitzungen des Fachrats mehr als halbien. 

Der RH empfahl dem ÖISS, im Sinne einer aufwandsgerechteren Vor­
gangsweise Entschädigungen nicht pauschal, sondern pro Sitzungs­
teilnahme zu gewähren. 

10. 3 ( I )  Laur Srellung'lOhme des Öl S habe es berdrs Reform chrirre vorge­
nommen, z.B. durch Beschränkung der Aujivandsentschädigung auf Sir­
zungstermine und Teilnahme doran und durch Einführung von Tages­
ordnungen, die von ÖISS und Fochrat mitgliedern gleichennaßen befüllt 
werdcn. 

(2) Laut Stellungnohme des Landes Solzburg ollte'l sich die EllIschä­
lligungcn für die erlernen Mitglieder des FoclJrars om rorsächlichen 
A ufwand für die Teilnahme on Sitzungen und om Unifong der Vorar­
bei ren dafür orientieren. 

11.1 Die auf die Dauer von zwei KalcndeJjahren gewählten Finanzkontrol­
lare überprüften srichprobenanig die laufende Finanzgebarung der 
Stiftung sowie den Rechnungsabschlu s. 

So überprüften die Finanzkontrollore im Prüfungszeitraum (20 1 1  bis 
201 3) einmal jährlich die Handkassa, die Frankiermaschine und das 
Fahnenbuch. Die Finanzkontrollore legten Prüfberichte über ihre 
Prüfungen, vermerkten die Prüfung handlungen jedoch nicht in den 
geprüften Unterlagen. UnteJjährige und unangemeldete Überprüfungen 
fanden nicht stall. 

Die Finanzkontrollore erhielten alle Belege zur Überprüfung zur Ver­
fügung gestellt. Über die Vorgangsweise bei der Stichprobenauswahl 
der Belege enthielten die erstellten Prüfberichte keine Aussage. 

1 1 .2 Der RH kritisiene, dass keine unangemeldeten Überprüfungen der 
Finanzkontrollore insbe ondere zur Ordnungsmäßigkeil der Verwal­
tungsführung (z.B. Prüfung der Kassaführung) erfolgten. Er empfahl, 
auch unangekündigte Prüfungen durchzuführen und die Prüfungs­
handlungen in geprüften Unterlagen LU dokumentieren (z.B. durch 
einen Vermerk im Kas abuch). 
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Weiters empfahl der R I I .  in den Berichten der Finanzkontrollore dar­
zustellen. wie die Stichproben für die Belegprüfung ausgewählt wur­
den und welchen Umfang der Gcbarung die Anzahl der überprüften 
Belege umfasste. Damit wäre für das Kuratorium abschätzbar, ob aus­
reichend Prüfungshandlungen durch die Finanzkontrollore staUfanden. 

11.3 Laur Srellungnahme des ÖISS habe der anwesende Finanzkonrrollor in 
der Kuraroriumssirzung vom Jlmi 20/ 5 mirgerei/r. dass mir Ausnahme 
regelmäßiger Buchungen /00 % der Belege geprüft worden seien. Der 
Empfehlung nach unangekülIlligren Prüfungen werde enrsprochen. 

Strategie, Aufgaben 
und Leistungen des 
ÖISS 

12.1 ( I )  Folgende Tabelle stellt die satzungsmäßigen Aufgaben des ÖISS 
den erbrachten Leistungen gegenüber. Da das ÖISS keine Ressourcen­
aufzeichnungen ftihne, aus denen der jeweilige Personal-/Zeiteinsatz 
für die Aufgaben des ÖISS ersichtlich war, beruhte die Quantiflzierung 
des personellen Ressourcenaufwandes je Aufgabe auf einer Schätzung 
der Ge chäft führung des ÖISS. 

Tabelle 2: Aufgaben und Leistungen des ÖISS 

Au(pMn La ut Satzung 

Beratung beim Bau von Schulen. Sport­
und Freizeitanlagen zur Vermeidung von 
Fehlplanungen und Fehlinvestitionen 
(nicht jedoch Anfertigen von Plänen und 
Vergabe von Aufträgen) 
Erstellen von Gutachten im Bereich des 
öffentlichen Sportstlitten- und Schulb.us fur 
die Vergabe von Förderungen 

Erarbeitung und Herausgabe allgemein gültiger 
Grundlagen (Richtlinien. Empfehlungen) für 
Schulen. Sport- und freizeitanlagen; zu diesem 
Zweck auch Vergabe von Forschungsaufträgen 

Mitarbeit bei ErsteUung/Ub .. arbeitung von 
Normen 

Information der mit Planung. Bau und Betrieb 
von Schulen. Sportstätten und Freizeit.nlagen 
Befassten. z.B. durch Ookumentationszentrum. 
Fachjournal und Informationsveranstaltungen 

Sammlung. Austausch und Auswertung von 
Informationen. Erfahrungen im In- und Ausland 

Leistungen 

- telefonische und schriftliche Beratungen 
(durchschnittlich 1.215 pro Jahr) 

- Gutachten (durchschnittlich 39 pro Jahr) 

- Richtlinien für den Schulbau 
- Richtlinien für den Sportbereich 
- BroschOren/Guides: 

z.B. Broschüren zur Pflege und Erhattung 
von Kunststoffrasen; Überarbeitung 
Sportstättenguid.,' und Beleuchtungsguides' 

- Tl!ilnahme an Arbeitssitzungen in den Gremien 
des ästtrreichischen und europäischen 
Normungsinstituts 

- Bibliothek 

- Herausgabe einer vierteljährlichen Fach-
zeitschrift 

- Lehrtlltigkeit der Mitarbeiter (Seminare und 
Fachvortrige) 

- Teilnahmt an Sfminarfn, Exkursionen, 
Informationsreisen 

Ressourcen­
einsatz 
40 '" 

30 '" 

Das sind Kurzinformationen uber Sportarten (l.B. SpietfetdmaBe. Auf\istung geLtender Richtlinien und ONORMEH). 
Diese enthalten lnformation�n zur B�teuchtung bei Sportarten. 

aueu�: Satzung und Arbeitsberichte des ÖlSS 
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Die Struktur des Leistungsportfolios war in  den Jahren 201 1 bis 201 3 
nahezu gleichbleibend. Die Erstellung von Gutachten im öffentlichen 
Schul- und Sportstätlenbau für die Vergabe von Förderungen wurde 
allerdings erst Ende 201 1 in die Satzung aufgenommen. 1 2  

(2) Das ÖISS verfügte über keine strategischen Erwägungen zur Schwer­
punktsetzung innerhalb der satzungsmäßigen Aufgaben. Es waren 
keine Ziele für die Aufgabenerbringung festgelegt (z.B. Anzahl von 
Berarungen/Gutachten/Aktualisierung von Grundlagen; Ausmaß der 
Anwendung der erarbeiteten Grundlagen). 

Nach Mitteilung des ÖISS befassten sich der Vorsitzende des Kurato­
riums und die Geschäftsführerin in Gesprächen mit der strategischen 
Ausrichtung des ÖISS. Das ÖISS betonte. dass die Erfüllung der an das 
ÖISS herangetragenen Aufgaben (z.B. Anfragen, Gutachten) im Vor­
dergrund stand. 

(3) Die Leistungen zur Erfüllung der Aufgaben laut Satzung erbrachte 
das ÖISS grundsätzlich unentgeltlich. Daneben erbrachte das ÖISS Leis­
tungen gegen Entgelt, wie beispielsweise die baubegleitende Kontrolle 
bei Kunstrasenprojekten (Auftraggeber Stadt Wien) und die Erstellung 
des SpiLZensportstäUenplans (Auftraggeber BMLVS). Vorgaben, unter 
welchen Voraussetzungen ein Projekt entgeltlich oder unentgeltlich 
zu erbringen war, definierte das ÖISS nicht. 

Den Ressourcenaufwand für die entgeltlichen Projekte schätzte das 
ÖISS auf rd. 5 % des gesamten Personaleinsatzes der Mitarbeiter. Die 
Bereitschaft der Auftraggeber, die zumeist Stifter waren. diese Leis­
tungen zusätzlich abzugelten. indizierte, dass die Projekte nicht als 
Kernaufgaben im Sinne der Satzung angesehen wurden. Eine kosten­
adäquate Preiskalkulation dieser Leisrungen war nicht möglich, weil 
das ÖISS keine Ressourcenaufzeichnungen und Kostenzurechnungen 
führte. 

Das ÖISS erstellte ihre Ausgangsrechnungen zu den entgeltlich erbrach­
ten Leistungen ohne Umsatzsteuer. ohne die rechtliche Basis für die­
ses Vorgehen darzulegen. 

12.2 Der RH stellte fest. dass das ÖISS in den überprüften Jahren den in  
der Satzung festgeschriebenen Aufgaben nachkam. Er kritisierte aller-

11 Das Kuratorium bcgründtlt: die Aurnahme der Erstellung von Gutachten in die Sat­
zung damit. dass das ÖISS zunehmend zu SU'lluflgnahmcn herangezogen werde und 
eine Rechlsgrundlage für diese Leistung zu schafTen wäre. Stralt:gische Uberlegungen 
dazu waren nicht dokumentien. 
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dings, dass das ÖISS keiner i m  Vorhinein festgelegten Strategie folgte 
und keine LeislUngs- und Wirkung ziele festgelegt waren. 

Weiters kritisiene er, dass das ÖISS - in Ermangelung einer Kosten­
und Leistungsrechnung - keine Au sagen über die Kosten der von ihm 
erbrachten Leistungen machen konnte und damit eine kostenadäquate 
Preiskalkulation und Entgeltfestlegung nicht möglich war. Es fehlte 
dadurch an Transparenz hinsichtlich der Miuelverwendung und Win­
schaftlichkeit der LeislUngserbringung durch das ÖISS. 

Der RH empfahl dem ÖISS, eine Strategie zu entwickeln, um die Wahr­
nehmung der viclfaltigen Aufgaben durch klare Vorgaben zu unter­
stützen. In der Strategie wäre auch zu klären, in welchen Fällen und 
unter welchen Voraussetzungen Leistungen des ÖISS entgeltlich zu 
erbringen sind. 

Der RH hielt den Aufbau einer angemes enen Kostenrechnung für 
unabdingbar, um die Grundlagen für die Steuerung sowie rur die Kal­
kulation des LeislUngsangebots zu haben und insbesondere, um darle­
gen zu können, ob die entgeltlichen Projekte kostendeckend erbracht 
werden. Der RH empfahl in d iesem Sinne. eine angeme sene Kosten­
und Leistungsrechnung einzuführen. 

12.3 (J) Laut Stellungnaillne des ÖISS werde die vom RH vorgellOmmene 
Reduktion der Leistungen des ÖISS auf die Erstellung von allgemein 
gü/rigen Grundlagen sowie a uf Beratungen im elrul- u,rd Sportstät­
tenbau dem umfassenden Leisrungsbild des Insriturs nielli gerecht. 
Die jährlich erstellten Arbeitsberiellle des ÖISS (mir durchselllrilllielr 
70 Seiren), die dem RH laufend vorgelegt worden seien. legten Zeug­
nis ab über den umfassenden Leistungsansarz des Institur . 

Den Empfehlungen, eine Straregie zu entwickeln, um die vielfältigen 
Aufgaben a uf klare Vorgaben zu stützen und um in be ondere eine 
Abgrenzung der entgeltlichen Leistungen vorzunelrmen, werde das ÖISS 
unter Einbeziehung von Stifiungs-, Reellls- und Sreuere.rperten nach­
kommen. Darüber hinaus werde da ÖISS - a uf Empfehlung des RH -
eine KosterrreellllUng und Preiskalkularion fir entgel/lielre Lei rungen 
erarbeiten. 

Vorschläge nach quantitativen Zielen bei Begurachrwrgen und Bera­
tungen sowie bei zu ersrellenden Richtlinien seien laut Stellungnahme 
des ÖISS nielli prakrikabel. Quantitarive Vorgaben würflen der Hete­
rogenirät der Aufgaben, der erforderlidren Fle.ribilirär U/rd dem grund­
sätzlielr qualitarive/l A/lsarz /licht gereehr werden. 
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(2) Laur Srellutlg,whme des Landes Salzburg sei es grmldsärzlich silItl­
voll, itl regelmäßigetl Abständen die Straregie bzw. die A lifgabetl VOtl 
Orgallisariollseillheiten zu evaluiere" utld neu zu bewerte" . Im Sitltl. 
eitles .. tlew public matlagemenrs" wäre es silltlvoll - vor allem alif Basis 
VOll Leistullgs- utld Wirkutlgszieletl - die Jiir die Stifter ulld Dritte 
erbrachten LeisrUllgell zu beurteileIl Ulld klare Richtlillietl filr kostell­
pflicillige ulld unetltgeltliclle Leistungetl zu erarbeiten. 

12.4 Der RH erwidene dem ÖISS, dass er eine Clusterung der vom ÖISS 
erbrachten Leistungen vorgenommen harte, um die Hauptaktionsfelder 
und Schwerpunkte der Tätigkeit transparent zu machen. Die Ressour­
cenzuordnung des ÖISS zu den Leistungsclustem des ÖISS zeigte die 
Dominanz des Ressourcenaufwands für die Erstellung von allgemein 
gültigen Grundlagen sowie für die Beratungen durch das ÖISS (ins­
gesamt 70 <\b der Ressourcen). 

Die Quant iflzierung von Zielen ist ein wesentl iches Element eines pro­
fessionellen Managements und unabdingbar für die Beuneilung der 
Zielerreichung. Ein auf einer klaren strategischen Positionierung auf­
bauendes Zielsystem. in dem die Analyse der Zielerreichung durch Indi­
katoren (Quantiflzierungen) unterstützt wird, steht in  keinerlei Wider­
spruch zu einem Anspruch an hohe Qualität der Leisrungserbringung. 

Überblick 

13.1 Die Erarbeitung allgemein gültiger Grundlagen für den Schul- und 
Sponstärtenbau erfolgte vorrangig in Arbeitskreisen des ÖISS. Zum 
Zeitpunkt der Überprüfung vor Ort (Oktober 201 4) bot das ÖISS 

- eine Sammelmappe "ÖISS Richtlinien für den Schulbau" bestehend 
aus 1 2  Kapiteln (z.B. zu Lage. Situation, Bauplatz und Aufschließung. 
zu Raumakustik und Schallschutz), weitere drei allgemeine Richt­
linien im Schulbau, zwei Studien und einen Sonderdruck (Schul­
frei räume) sowie 

- 34 Richtlinien und 23 Sonderdrucke für den Sponbereich (z.B. über 
Beschilderung von Lauf-, Berglauf- und Nordic Walking-Strecken, 
über Rollstuhltauglichkeit von Sponböden, barrierefreie Sponstät­
ten, Konditions-, Fitness- und Krafnrainingsräume) an. 

Weitere allgemein gültige Grundlagen waren in Informationsschrif­
ten und in Sponstätlen- und Beleuchrungsguides (insgesamt 65 Kurz­
informationen zur Gestaltung der Spon- und Beleuchlungsanlagen) 
enthalten. 
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13.2 Die Erarbcitung allgemein gültiger Grundlagen (Richtlinien und Emp­
rehlungen) sah der RH als geeignetes Minel, Qualitätsstandards im 
Schul- und Sportstäncnbau zu gewährleisten. 

13.3 Laul SlclluIIgnahmc dcs Wicllcr SladlScllalS biele das ÖISS durch die 
ErSlellung VOll GUlaChlell und Empfehlungen sowie die Erarbeilullg VOll 
Richllilliell im Bereich des Schul- Ulld Sponslättellbaus (illkl. Erhal­
Iungs-und Sallierungsmaßnahmell) for das Lalld Wiell eille wic/lligc 
U..rerslülzullg ulld liefere wichtige Impulsefor die Umselzullg " Oll Pro­
jektell. 

Verbindl ichkeit der vom ÖISS erarbeiteten allgemein gültigen Grund­
lagen 

14.1 (I) Die ÖISS Richtlinien rur den Schulbau betraren die Planung und 
den Bau von Bundesschulen. Laut Richtlinie erfolgte ihre Anwendung 
über Erklärung des BMBF / J  bzw. war deren Einhaltung in den von der 
Bundesimmobi liengesellschart m.b.H. (BIG) 14 erarbeiteten Generalpla­
nerverträgen rur Baumaßnahmen in Bundesschulen vorgeschrieben. 
Für Schulbauten der Länder waren die vom ÖISS erarbeiteten Schul­
baurichtlinien nicht verbindlich anzuwenden. 

(2) Das ÖISS konnte die Anwendung seiner Richtlinien rur den port be­
reich in Einzelfallen darlegen. Im Falle der Erstellung eines Gutachtens 
rur die Vergabe von Förderungen von Sportstänenbau (siehe TZ 1 5) 

war die Einhaltung der allgemein gültigen Grundlagen des ÖISS eine 
Voraussetzung rur eine positive Stellungnahme des ÖISS zum Projekt. 
In den Richtlinien zur Sportstättenforderung des Landes Salzburg war 
restgehalten, das die Projekte einer genauen Begutachtung im Hin­
blick auch aur die Richtlinien des ÖISS unterzogen werden. 

(3) Da die Richtlinien den Stand der Technik darstellten. ging das ÖISS 
davon aus, dass ihre Einhaltung im Interessejedes Projektveranrwort­
lichen lag und die Richtlinien somit breite Anwendung randen. Wie 
viele Schul- und Sportstättenprojekte jährlich durchgeruhrt wurden 
und bei wie vielen von diesen die Richtlinien tatsächlich berücksich­
tigt wurden, konnte das ÖISS mangels Inrormationen über geplante 
und durchgeführte Projekte und deren Abwicklung nicht darlegen. 

14.2 Der RH anerkannte die Leistungen des ÖISS in der Setzung von Qua­
litäts tandard im Schul- und Sportstättenbau. Der RH beanstandete 
11 Di� Bt'dtulUng dlrscr Fonnulit"rung für du: tatsächlicht Anwendung dtf Ri htlinit 

wurde" vom Öl S anlaßlich d('r RH-U�rprüfungJAnfragt tintf prurung Unlt"r'logtn. 

14 Oie 81G 151 zustandlg für dlt AbWicklung du Bauvorhabfn In Bundrsschultn. 
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die fehlende Verpnichrung zur Einhaltung der Richtlinien für Schul­
bauten der Länder bzw. die uneinheitliche Beachtung der Richtlinien 
für den Sponbereich (z.B. in Salzburg Begutachtung im H inblick auf 
die Richtlinien des ÖISS). Ebenso kritisiene der RH, dass dem ÖISS 
das Ausmaß der Nutzung und Beachtung der Richtlinien und Empfeh­
lungen des ÖISS in der Praxis nicht bekannt war; somit waren keine 
Aussagen über die Wirksamkeit der vom ÖISS erarbeiteten Grundla­
gen möglich. Nach Ansicht des RH sollten der Bund und die Länder. 
die das ÖISS gemeinsam fmanzieren, daran interessien sein, dass die 
vom ÖISS erarbeiteten Grundlagen im jeweiligen Wirkungsbereich 
angewendet werden. Er empfahl daher dem ÖISS, mit dem Bund und 
den Ländern Maßnahmen zu setzen (z.B. die Einhaltung der einschlä­
gigen Richtlinien als Förderungs-/Finanzierungsvoraussetzung zu def.­
nieren), um die Einhaltung der vom ÖISS erarbeiteten Grundlagen im 
Schul- und Sponstänenbau sicherzustellen. Weiters empfahl der RH, 
die Wirksamkeit der vom ÖISS erarbeiteten allgemein gültigen Grund­
lagen zu erheben. 

14.3 (I) LaUi Srellullgllahme des ÖISS machen es die Hererogell;rär der 
TrägerscllOJlell im Bauwesen und fehlellde Meldepjlichren dem ÖISS 
unmöglich, einen Überblick über Bauprojekre und die dabei ange­
wandrell Regclwerke zu generieren. Außerdem liege die Empfehlung 
außerhalb des Wirkungsfeldes des Kuratoriums. 

(2) Laur Srellungnahme des BMBF beriicksichrige es grundsärzlicl. die 
vom ÖISS ersrellrell Richtlinien, und zwar im Rahme/! von Neubauten 
voll u mfiinglich, bei Sanierungen und Adaptierungen in einem rvirt­
scllOJllicir vertretbaren Ausmaß. Weiters merkte das BMBF in seiner 
Stelhlllgnaltnre an, dass die Länder oJlmals Regelrlllgenfur Schulbauten 
vorgeben, die es dann erforderlich machen, die Riclll/inien des ÖISS 
im Wege der Gesetzgebung.für verbindlich zu erklären. 

(3) Laut Steilung/lOh me des Landes Salzburg falle die Siclrerstellung 
der verpjlichtenden Anwendung VOll Richtlinien des ÖISS eher in den 
Zustä,rdigkeitsbereiclr des Gesetzgebers, als in jenen des Instituts. Die 
Erhebung der Wirksamkeit allgemein giiltiger Grtllldlagen erscheine in 
Anberraclll der sonstigen zahlreicheIl 1I0ch umzuserzenden Verbesse­
rungsmaßnahmen eher als Sonderprojekt denn als Regelaufgabe, die 
im nomralen Bnrieb geleistet werden könne. 

14.4 ( I )  Der RH entgegnete dem ÖISS, dass es Aufgabe des ÖISS - wie auch 
der im Kuratorium vertretenen, das ÖISS fmanzierenden Gebietskör­
perschaften - war, die vom ÖISS erarbeiteten Standards möglichst 
weitgehend für die Praxis nutzbar zu machen. 
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(2) Dem Land Salzburg entgegnete der RH, dass er die Erhebung der 
Wirksamkeit öffentlichen Verwaltungshandelns als wesentlich ftir ein 
effektives und effizientes Handeln öffentlicher Stellen erachtete, auch 
dient es dazu, rechtzeitig Erkenntnisse für Verbesserungen zu gewin­
nen, 

15.1 ( I )  Seit 201 1 war die (unentgeltliche) Begutachtung im Bereich des 
öffentlichen Sponstätten- und Schulbaus als Grundlage ftir die Vergabe 
von Subventionen, Förderungen und dergleichen durch die öffentliche 
Hand als eine Aufgabe des ÖISS in der Satzung angeftihn. In den Jah­
ren 201 1  bis 201 3 erstellte da ÖISS durchschnittlich 39 Gutachten. 

(2) Im Antragsformular ftir Förderungen von Sponanlagen/Sponstät­
ten gemäß Bundes-SponfOrderungsgesetz sowie auf der Website des 
BMLVS war eine positive Begutachtung durch das ÖISS bzw. durch 
eine der AußensteIlen iS, 16 als eine Vorau etzung ftir die allfallige 
Gewährung finer BundesfOrderung angeftihn. Für das BMLVS sollten 
die Gutachten feststellen, ob die Sponstätten die fachlichen Vorausset­
zungen mitbringen (ftir österreich ische Meisterschaften und internatio­
nale Wettkämpfe geeignet, Materialien und Baukonzept geeignet, etc.). 

Auch einzelne Antragsformulare ftir SponstättenfOrderungen der Län­
der enthielten Hinwei e, dass ein Gutachten des ÖISS ftir den Erhalt 
der angestrebten Förderung notwendig sei (z.B. Infra trukturfOrde­
rungsprogramm 17 Tirol ftir den Schwerpunkt Errichtung von regio­
nalen und multifunktionalen Sponinfrastrukturanlagen). 

In den Förderungsgesetzen bzw. Richtlinien zu den Förderungen war 
die Notwendigkeit der Vorlage eines positiven Gutachtens des ÖISS 
allerdings nicht festgeschrieben. 

(J) Da ÖISS hatte keine schriftl ichen Kriterien zum Inhalt und Auf­
bau von Gutachten mit den Förderungsgebem festgelegt. Zur Qualität 
der Gutachten des ÖISS verwies der RH auf seinen Bericht zur Über­
prüfung der Baumaßnahmen zur SKI-WM in Schladming, wonach die 
Gutachten des ÖISS alleine nicht als Grundlage ftir die Vergabe von 
Förderungen geeignet waren. 

Die Aufträge zur Gutachtenerstellung erfolgten nicht immer mit 
genauen Leistungsinhalten; in Einzelfallen sogar mündlich. 

I., allt'rdmgs nicht durch dir Aurknsldl� in Vorarllxrg 
16 Laut Chttkllslt' zum Fördrrungsantrag war ('In Gut3chltn dN lrntralt drs 015S lKi­

zubnng('n. 

17 Sachgtbitt Winschart.sfördtrung 
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(4) Bei der Erstellung von Gutachten für die Vergabe von Förderungen 
(unentgeltliche leistung des ÖISS) zog das ÖISS bei Bedarf externe Gut­
achter bei. Die Ausgaben dafür betrugen in den Jahren 201 1  bis 201 3 
durchschnittlich rd. 9.000 EUR pro Jahrl8. Dem Land Vorarlberg ver­
rechnete das ÖISS auf Basis einer mündlichen Vereinbarung die Hälfte 
der externen Gutachterkosten. Mit anderen Förderungswerbem bzw. 
-gebern waren derartige Vereinbarungen nicht getroffen, so dass das 
ÖISS anfallende externe Kosten selbst trug. 

(5) Das ÖISS halte keine nachvollziehbaren Informationen darüber. ob 
und in welcher Form von ihm begutachtete Projekte geforden wurden 
und wie weit darin gegebene Empfehlungen berücksichtigt wurden. 

15.2 Der RH kritisierte. dass 

- den Gutachten des ÖISS keine klaren Kriterien und Standards für 
ihren Inhalt und Aufbau zugrunde lagen. 

- die Qualität der Gutachten nicht ausreichend sichergestel l t  war und 
beispielsweise bei den Gutachten zu den Baurnaßnahmen zur SKJ­
WM in Schladming unzureichend war. um alleine maßgeblich fü r  
die Vergabe von Förderungen herangezogen zu werden. 

- die Aufträge zur Gutachtenerstellung teilweise unpräzise formuliert 
waren, 

- die Tragung externer Kosten nicht einheitlich geregelt war und 

- die Kenntnis über die Umsetzung der in den Gutachten gegebenen 
Empfehlungen nicht nachvollziehbar vorlag. 

Der RH empfahl dem ÖISS. 

- klare Kriterien und Standards für den Inhalt und Aufbau der Gut­
achten über Förderungsprojekte zu definieren. damit zur Qualitäts­
verbesserung der Gutachten beizutragen; 

- Gutachten nur bei klarer AufgabensteIlung zu verfassen; 

- klare Regelungen über die Weiterverrechnung anfallender Fremd­
kosten zu t reffen und 

11 inkl. der im Jahr 2012 unl�r den Forschul1gsausgaben vcrredmtten Ausgaben rur einen 
Bedarfskonsulenten 
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- die Wirksamkeit der Gutachten zu erheben (insbesondere die Umset­
zung gegebener Empfehlungen bzw. Berücksichtigung der Bean­
standungen). 

Damit soll sichergestellt werden, dass die Gutachten den Anforde­
rungen der Förderungsgeber entsprechen und mehr Transparenz hin­
sichtlich der GutachtensquaIität und Kostentragung geschaffen wer­
den. Bei Sicherstellung einer guten Qualität der Gutachten wäre es 
zweckmäßig, diese als Voraussetzung für Förderungen im Schul- und 
Sportstättenbau vorwsehen. 

15.3 ( I )  Laut Stellungnahme des ÖISS elItspräche ilie Darstclltlllg des RH, 
wallach fiir llIllOlt ulld Aufbau von Gutachtell keille klareIl Kriteriell 
ulld Standards vorlägen, nur insofern den TatsacheIl, als dafür keille 
scl'riftlichell Ullterlagen bestüllden, die vorgelegt werden konnten. Den 
Expertisen des ÖISS lägen klare Kriterien für die Begutachtung von 

portstätten in Abhängigkeit vom Sportstättentyp vor, die durch lau­
fende Schulungen und durcI, Vorlage der Te.rtelltwürfe 0/, die GeschäJts­
jiihrung sichergestellt würden. 

Weiters teilte das ÖISS mit, dass in Umsetzullg der Empfel,lullg des RH 
Kosten für ute",e Gutachter dell Förderwerbe", weiter oder direkt ver­
rechllet würdell. Für das ÖISS fieleIl aus dieser Position keil,e Ko ten 
mehr all. 

Das ÖISS habe Illteresse, Kelllltnis über die Wirksamkeit von GutachteIl 
uml Empfehlungen zu erlangen, und werde zuküllJtig die Fördergeber 
um Rückmeldung bezüglich Umsetzullg der Empfehlullgell ersucheIl. 
Weiters sagte das ÖISS ill seiller Stellullgnahme zu, GrundlageIl Jur 
GutachteIl zu eIltwickeln, die Klarheit über mögliche (z.B. Beurteilullg 
der Sporrfullktiollalität, des Bedarfs) aber auch nicht mögliche Leistun­
gell des ÖISS (z.B. betriebswirlSchaJtliche Analy e) schaffen würden. 

(2) Laut Stellungnahme des BMLVS würden irr den zu erarbeiten­
den Maßrrahmen zur Sicherstellullg der GrundlageIl beim SclllI/- und 
SporlStättellbau die im BundessportjOrderungsgesetz 20/3 normierren 
Bestimmungen berücksichtigt. 
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(3) Law Stellullgllahme des Lalldes Salzburg steIlteIl die vom RH allge­
regtell Evoluierullgsmaßllahmell sill llvolle Verbesserullgen dar. Eille 
mögliel,e Verbesserullg wäre auch die klare Dcjillition, was GUTach­
tell umfassen Ulld was sie Ilicht umfasse'l solltell. Die Erhebung der 
Wirksamkeit VOll Guraelrte'l erScilei/le ill AI/betraelrl der sonsrigen 
zalrlreichell /lorlr umzusetzelldell Verbesserullgsmaßllahmell eher als 
Sonderprojekt dem, als Rege/aufgabe, die im normaleIl Betrieb geleis­
tet werden kÖllne. 

15.4 Der RH betonte gegenüber dem ÖISS die Norwendigkeit, Kriterien und 
Standards ftir Inhalt und Aufbau von Gutachten schriftlich festzule­
gen, damit diese klar und eindeutig bestimmt sind und transparent 
vorliegen. 

Dem Land Salzburg entgegnete der RH, dass er die regelmäßige Erhe­
bung der Wirksamkeit örrentlichen Verwaltungshandelns als wesentlich 
ftir ein errektives und effizientes Handeln örrentl icher Stellen erachtete, 
um dadurch rechtzeitig Erkenntnisse für Verbesserungen zu gewinnen. 

16.1 Die Beratung der Bauherrn, von Planem und Berreibem von Schulen. 
Sport- und Freizeitanlagen (nicht jedoch das Anfertigen von Plänen 
und die Vergabe von Aufträgen) war seit seiner Gründung eine Auf­
gabe des ÖISS. Das ÖISS fUhrte in den Jahren 201 1 bis 201 3  folgende 
Beratungen durch: 

Tabelle 3: Anzahl der 2011 bis 2013 vom ÖISS durchgeführten Beratungen 

2 01 1  2 0 12 2 013 Durchschnitt 2 01 1  
und 2 0 12 bzw. 

bis 2 013 

schriftliche Anfragebeantwortungen 2 08 2 04 119 177 

mündliche Anfragebeantwortungen 82 1 786 n.b. 804 

Beratungen an Ort und Stelle 165 2 12 n.b. 189 

All" I.� 11 bNt1ä1I.R tR.I.IIFt 1.114 1.2OZ 1.2SO 1.215 

Quelle: Arbeitsberichte des ÖISS 
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Das ÖISS beantwortete einen Großteil der Anfragen mündlich. Die 
Anzahl der Anfragebeantwortungen der Jahre 201 1  und 201 2  ermit­
teile das ÖlSS, indem es einen Monat die Leistungen zählle und auf 
das Jahr hochrechnete'9. Die Anzahl der chriftlichen Beratungen im 
Jahr 201 3  entsprach den im Posteingangsbuch des ÖISS vermerkten 
Anfragen. Das ÖISS fUhrte keine Statistik über die Anfragen (z.B. wer 
die Fragesteller waren, betroffene Bereiche (Schule, SPOrL- oder Frci-

19 Für das Jahr 201 J unH�rblicb die Aufteilung in mündliche Anfragebcanlwonungen und 

Beratungen an Ort und Stelle. 
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zeitanlagen), ThemensteIlung. Erstanfrage oder Nachfrage, Zeitauf­
wand. Erledigungserfordernis (z.B. Versand einer Unterlage. fachliche 
Auskunft)). 

16.2 Der RH kritisiene. dass das ÖISS keinen Überblick über die Themen 
und die Adressaten der Beratungen halle und die Anzahl der Anfrage­
beantwonungen nur millels Hochrechnung ermillelt wurde. Aus Sicht 
des RH können Auswenungen zu den Beratungsanfragen nicht nur 
Erkenntnisse fUr eine ra chere. einheitl ichere Bearbeitung der Anfragen 
liefern. sondern lassen auch Rückschlüsse auf einen al lfalligen Bedarf 
an Richtlinien oder Guides zu. Der RH empfahl daher. AuFzeichnungen 
über die Anzahl. die Themen und die Adressaten der Beratungen zu 
fUhren und die e jährlich im Hinblick auf allfallig zu setzende Maß­
nahmen auszuwerten. 

16.3 Laur rellungnahme de ÖISSfülrre da ÖISS über alle Begutachtungen, 
Stellungnahmen und u mJangreicheren cI,rijllichen Berarungen Buch. 
sowolol in Fonn des Postbuches mit Ein- und Ausgangszal,/en. als auch 
in Form VOll Rückstandslisten in digitaler Fonn, in weIcheIl auch Pro­

jekrjor/scl,rille auJgezeicllller würden. sowie durch Ablage bzw. Spei­
cherung von umJangreicheren Alltworfell. Aucl, mündliche BeratungeIl 
,'or Orr ulld im ÖISS würdellJesrgehalten ulld im A rbeit berichr darge­
srellt. Lediglich über Kunatrjragen olllle wesell/licloe berarellde Tätig­
keitell sowie re/eJolliscloe BeratungeIl würdell keille AuJzeichllungen 
gefüh rt. da es auJgru'ld der Größe des ÖISS eillell lauJellden A ustausch 
gebe. 

16.4 Der RH verwies gegenüber dem ÖISS auf die große Zahl mündlicher 
Anfragebeantwonungen und das im ÖISS keinerlei Auswenungen zu 
den Anfragen und Beantwonungen vorlagen und dem ÖISS dadurch 
Steuerungspotenziale entgingen. 

17.1  ( I )  Die Zeitschrift des ÖISS erschien viermal jährlich mit einer Aunage 
von 1 2.500 Stück. Im Jahr 2004 schloss das ÖISS einen Venrag mit 
einem Verlag. der fUr den Druck und die Distribution der Zeitschrift 
zuständig war. Das ÖISS zahlte dem Verlag 1 8.000 EUR pro Jahr. Wei­
ters verblieben die Erlöse aus der Zeitschrift beim Verlag. Das ÖISS 
halle keine Informationen über Anzahl der Abonnenten und Höhe der 
Erlöse. 

(2) Zielgruppe der Zeitschrift waren insbesondere Errichter bzw. Betrei­
ber von Schul- und Sponställen. Entgegen der im Venrag vereinbar­
ten Regelung erstellte der Verlag nicht gemeinsam mit dem ÖISS den 
Bezieherkreis, so dass die Adressaten der Zeit chrift dem ÖISS nicht 
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bekannt waren. Eine Beurteilung der Zweckmäßigkeit der Höhe der 
Aunage und des tatsächlichen Erreichens der Zielgruppe durch das 
ÖISS war somit nicht möglich. 

(3) Die Gesamtkosten (z.B. Personalkosten, AutorenentgelleJ für die 
Erstellung und Distribution der Zeitschrift hatte das ÖISS nicht ermit­
tell. 

17.2 Der RH kritisierte, dass da ÖISS keine Kenntnis über grundlegende 
Parameter (Belieherkreis, Anzahl der Abonnenten, Gesamtkosten) für 
die Beurteilung der WirtschaFtl ichkeit des bestehenden Venragsver­
hältnisses mit dem Verlag und der Treffsicherheit der Zeitschrift hatte. 
Er empfahl dem ÖISS, die für die Beuneilung der Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit der Zeitschrift notwendigen Informationen (l.B. 
ErmitLlung der Gesamlkosten) zu erheben, die WirtschaFt l ichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu beurteilen und gegebenenFalls Maßnahmen (l.B. 
Aunagenkorrektur, Neuvergabe) zu setzen. 

17.3 ( I )  Laut Stellungnahme des ÖISS betrachte es die Zeitschrift in der 
gegenwärtigeIl Form ulld ill Kooperation mit dem Komm/wall/erlag 
und mit dem daraus resu/tierellden Bezieherkreis au! Ebelle der Vcr­
antIVortulIgsträger in den GemeindelI als wichtiges lind eillziges Bin­
deglied mit den Gemeinden, die i/I Österreich den Großteil der Erhalter 
VOll Pfliclltschulell und Sportstäl/ell darstellen. Andere Kalläle gäbe es 
nicht, die angestrebte Mirarbeit des Gemeindebundes im Kuratorium 
kOll/lte trotz zahlreicher Versuche nicht erreicht werden. Das ÖISS 
werde die Zeitschrift unler dem Gesichtspunkt der Budgelelltwickltwg 
und von Einsparpotellzialen ill eil/er KuratoriumssitZllllg behandeln. 

(2) Laut Stellungnahme des Landes Salzburg wären diefehlellden Para­
meter der Wirl cltajllichkeil zu erheben. 

Bund 2 0 1 5/16  

III-219 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)72 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 
B M LVS B M  

Stiftung Österreichisches Institut für 
Schul- und Sportstättenbau 

Wirtschaftliche Situation der Stiftung 

Bilanz des örss 18.1 ( 1 )  Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der 
Bilanz des ÖISS in den Jahren 201 1  bis 201 3 :  

Tabelle 4: Bilanz des ÖISS 2011 bis 2013 

201 1  2012 2013 Veränderungen 
201 1  bi� 2013 

in EUR in '" 

Anlagevermögen 762.505 768.379 759.013 0 

davan 

immaterielle Vermögensgegenstände 0 2.230 1.338 

Sachanlagen 23.469 21.112 18.639 - 21 

Finanzanlagen 139.037 739.037 739.037 0 

Umlaufvermögen 100.414 735.210 774.436 11 

davon 

Forderungen und sonstige Vermägens· 405 52.840 18.179 4.537 gegenstände 

Guthaben bei Kreditinstituten, 
700.009 682.370 755.657 8 Kassabestand 

Su_ AIcttva 1 .... 2.919 1.503.511 1.533.449 5 

Stiftungsvermögen 1 .125.932 1 .126.321 1.127.152 0 

davon 

festes Stiftungsvermägen 654.056 654.056 654.056 0 

variables Stiftungsvermögen 471.876 472.266 473.096 0 

Rücklagen 230.400 253.400 281.024 22 

Rückstellungen 59.157 68.503 8 1.606 38 

Verbindlichkeiten 47.430 55.364 43.667 - 8  

1.462.919 1.503.511 1.533.449 5 

Rundungsdifferenzen möglich 

Ouelle: Rechnungsab'iochtüsse des ÖISS 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  

(2) Die Aktivseite der ÖISS Bilanz wies über den Prüfungszeitraum 201 1  

bis 201 3  einen insgesamt gleichbleibenden Verlauf auf. Sie war geprägt 
durch die Veranlagung des auf Dauer gewidmeten Stiftungsvennögens 
und der über die Jahre kumulienen Überschüsse des ÖISS (Ausweis 
im Finanzanlagevermögen durchschnittlich rd. 703.000 EUR20 und im 
Umlaufvermögen durchschnittlich rd. 7 1 3.000 EUR (Guthaben bei Kre­
ditinstituten und Kassabestand)). 

20 Im Finanzanlagevermögen war auch die 100 �-Bclciligung des ÖISS an dt'r wÖISSM-

Datensyslcme Gesellschart m.b.H. (ÖISS GmbH. siehe TZ 24) in der Höhe von 

rd. 36.000 EUR cmhalten. 
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(3) Das in den Bilanzen 201 1 bis 201 3  ausgewiesene Stiftungsvermö­
genll in Höhe von durchschnilllich 1 , 1 3  Mio. EUR war mit durch­
schnilllich rd. 75 'lb der Bilanz umme die größte Position auf der Pas­
sivseite. Weiters bestanden Rücklagen in Höhe von durchschninlich 
255.000 EUR.ll Die Rücklagen stiegen in den Jahren 201 1  bis 201 3  um 
rd. 22 'lb. Dieser Anstieg der Rücklagen lag v.a. in der seit 201 2 neu 
gebildeten -laufenden Ergebnisrücklage- begründet. Das ÖISS konnte 
keine Beschlüsse z.B. über die Ziel höhe der angestrebten Rücklagen 
und über die Gründe für deren Bildung bzw. die geplante Verwendung 
der Millel vorlegen. 

(4) Die Rückstellungen (20 1 3 :  rd. 8 1 .600 EUR) betrafen mit rd. 
63.000 EUR überwiegend die Vorsorge fLir die Abfenigungen. Das 
ÖISS bildete - obwohl kein Rechtsanspruch der Mitarbeiter auf Jubi­
läumsgeld bestand - auch eine Rückstellung fLir Jubiläumsgelder (rd. 
10.000 EUR). 

(5) Das ÖISS besaß _dem Betrieb zuzurechnendes Kapital- in Höhe von 
rd. 265.000 EUR. Das ÖlSS gab an, fLir die Enräge dieses Kapilals keine 
Kapitalenragsteuer zu leisten, weil das Kapital einem Betrieb zuzu­
ordnen sei. Das ÖISS konnte zur Abgrenzung des betrieblichen Teils 
und zur Fcstlegung des Betrages keine Auskunft geben bzw. standen 
auch keine aussagekräftigen Unterlagen darüber zur Verftigung, so 
dass rur den RH die Anwendbarkeit der Steuerbefreiung nicht darge­
legl werden konnte. 

18.2 Der R H  wies darauf hin, dass eine stetige Erhöhung des Vermögensbe­
stands (durch Bildung eines variablen Stiftungsvermögens und Anstieg 
der Rücklagen ohne konkrete Verwendung] im Hinblick auf die Stif­
lungskonstruktion problematisch ist, weil die Millel fLir die Erftillung 
des Stiftungszwecks und nicht zum Vermögensaufbau zu verwenden 
sind. Er empfahl, strategische Fesllegungen zur Rücklagenbildung und 
zur Verwendung des variablen Stiftungsvermögens und der Rückla­
gen im Sinne des Stiftungszwecks zu t reffen. 

Der RH merkte kritisch an, dass das ÖlSS eine Rückstellung bildete, 
obwohl die Mitarbeiter des ÖlSS keinen Rechlsanspruch auf Jubilä­
umsgelder hallen. 

II Das Stirtungsslammvcrmög('n bestand weiters aus dem dauernden unentgeltlichen 

Brnutzungsr«ht an den rur die Arbtll dt'T StIftung notwrndigrn Räumlichk.ritrn. samt 

bnrichtung und buroltchnisrhrT Ausstattung und aus ('!n('rn Anspruch auf Koslener­

salZ für das ständIge' Pt-rsonal gt'grnu})(or dem Bund (slt'hr rl 2). 
12 Im Oklolx-r 2014 �hloss das KuralOnum die Aun6sung der RuckJagrn und dertn 

Ubt'rfUhrung in das variablr Stlftungsvrnnogrn. 
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Der RH hielt weiters Itritisch fe t ,  dass das ÖISS zur steuerrechtlichen 
Situation der Stiftung (z.B. Bedeutung und Abgrenzung des betrieb­
lichen Teils, entgeltliche Leistungserbrillgungen) nicht ausreichend 
Auskunft geben konnte. 

1 8.3 Laur SrellulIgllahme des ÖlS werde es ill deli kommenden Jahren zu 
keillem Vermögensoujbau kommell; es sei mir der Redukrioll des vari­
ablen Sriftung vennögells zu rechncn. Die Rücksrellungm für Jubilö­
umsgelder seieIl vom Kurarorium durch die Genehmigung der Budger­
voranschläge genehmigr worden. Im Zusammenhang mir der geplalllen 
Srrarcgieenrwicklung werdc auch die Klärung sreuerrcchrlichcr Fmgen 
erfolgen. 

1 8.4 Der RH entgegnete dem ÖISS. dass auch unter der Annahme einer 
Reduktion des variablen Stiftungsvermögens strategische Festlegungen 
zu des en Verwendung im Sinne des Stiftungszweclts zu treITen wären. 
Weiters entgegnete er, dass durch die Genehmigung der Budgetvoran­
schläge - auch wenn diese Rücltstellungsbildungen beinhalten - kein 
Rechtsanspruch der Mitarbeiter auf Jubiläumsgeld geschaITen werde. 

1 9.1 1 1 )  Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die EntwickJung der 
Gewinn- und Verlustrechnung des ÖISS in den Jahren 201 1  bis 201 3 :  
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Tabelle 5: Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen des ÖISS 2011 bis 2013 

2 0 11 2 012 2 01 3  Veränderungen 
2 01 1  bis 2 013 

in EUR in 'f. 

Mitgliedsbeiträge insgesamt 435.075 478.582 478.585 10 

davon 

Mitgliedsbeitröge des Bundes 352.228 387.451 387.454 10 

Mitgliedsbeiträge der Lönder 82.847 91.132 91.132 10 

Einnahmen Aufträge 129.936 159.682 181.311 40 

Verkauf Publikationen 19.508 20.570 24.362 25 

Einnahmen Tagungen (Rückersätze) 42.806 16.423 27.559 - 36 

sonstige betriebliche Erträge 43.786 1.942 3.314 - 92 

G , ... b. 671.111 677.2 00  71 5.132 7 

Aufwendungen für bezogene Leistungen 279.275 213.804 197.353 - 29 

Personalaufwand 351.851 373.822 412.793 17 

sonstiger betrieblicher Aufwand und 84.085 88.307 93.389 11 Abschreibungen 

Ga ••• •• 71 5.211 675.133 703.534 - 2  

Betriebserfolg - 44.100 1.264 11.597 

Finanzerfolg 24.609 22.125 16.857 - 32 

..... dir .... II.UeII.n 
SHdIIftItIltlllllt -1 • .4.2 2 UIO 2 1.454 

außerordentliches Ergebnis 17.896 0 0 - 100 

J •• FIII ...... mI! - 1.5" 2 3.310 2 1.454 

Rücklagenauftösung und -zuführung 1.600 - 23.000 - 27.624 

J_III'wI• 4 310 00 

Im Jahr 2011 wilren die sonstigen betrieblichen Erträge außerordentlich hoch, weil in diesem Jahr eine Rjjekzahlung der Wiener 
Gebietskrankenkasse (rd. 25.500 EUR) insbesondere für im Jahr 2010 irttUmtich eingezogene Sozialversicherungsbeiträge für die 
Fachratsmitglieder erfolgte. 
Der 2011 ausgewiesene außerordentliche Ertrag von rd. 18.000 EUR war auf die Auflösung von Rückstellungen zuruckzuführen. 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: Rechnungsabschtusse des OISS 
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(2) Die Gesamterträge des ÖISS bestanden zu mehr als zwei Dritteln 
aus - als Mitgliedsbeiträge bezeichneten - jährlichen Kostenersät­
zen von Bund und Ländern von insgesamt rd. 478.500 EUR (ab 201 2.  
zuvor rd. 435.000 EUR) (siehe TZ 20). 

Der Anstieg der Einnahmen aus diversen Aurträgen um 40 <\b von 201 1  
bis 201 3  lag in der Ausweitung der entgeltlichen Aufträge begründe!. 

Bund 2015/16  
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Bund 201 5/ 1 6  

(3) Die größte Aufwandsposition des ÖISS war mit durchschnilll ich 
54 'lb des Gcsamtaufwands der Personalaufwand. Der Personalaufwand 
erhöhte ich von 20 1 1  auf 201 3  um rd. 1 7  'lb auf rd. 4 1 3.000 EUR. Die­
ser Anstieg lag vor allem in der Gewährung von außerordentlichen 
Prämien bzw. Belohnungen sowie in den aufgrund von Sonderverein­
barungen au gezahlten Beträgen an einzelne Mitarbeiter im Jahr 201 3 
begründet. 

- Das ÖISS zahlte in Zusammenhang mit einern Auftrag des Unter­
richt re ons23 7.600 EUR an Prämien an die Mitarbeiter und die 
Geschäftsftihrcrin (davon 2.400 EUR) aus. Eine weitcre Prämie in 
Höhe von 2.800 EUR wurde an eincn Mitarbciter ftir ein Projekt des 
BMLVS ausgezahlt. Ein Beschluss des Kuratoriums übcr die Aus­
zahlung dcr Prämien lag nicht vor. Die Geschäftsftihrerin geneh­
migte sich ihre Prämie selbst. 

- Die Belohnungen ftir das Jahr 201 4  zahltc das ÖISS zur Hälfte bcrcits 
im Jänner 201 4  an die Mitarbeiter aus. 

- Die GeschäftsfUhrerin des ÖISS schloss mit zwei Bedicnstetcn (zeit­
lich und inhaltlich abgegrenztc) Sondcrvereinbarungcn, um diesen 
außcrhalb der dienstvenraglichen _Normalarbeitszeit- durchzufUh­
rende Tätigkeiten zusätzlich abzugelten. Dies obwohl Mitarbeiter 
Pauschalen flir notwendige Mehrleisrungen ausbezahlt erhielten. 
Die Sondervereinbarungen erfolgten ohne Einbeziehung des Kura­
torium , obwohl die es flir die Festsetzung der Bezüge der Mitar­
beiter zuständig war. 

- Ebenfalls außerhalb ihrer Arbeitszeit verfassten die Mitarbeitcr dcs 
ÖISS Beit räge flir die Zeitschrift des ÖISS und erhielten daflir zei­
lenabhängige lIonorare und Abgeltungen flir die Zurverfligung­
stellung von Fotos. 

19.2 Der R H  kritisiene die Auszahlung von Prämien 201 3  in Höhe von ins­
gesamt 10.400 EUR ohne Beschluss dcs Kuratoriums und insbesondere 
die Genehmigung einer Prämie in der Höhe von 2.400 EUR in eigener 
Sache durch die Ge chäftsflihrerin sowie die Auszahlung von Prämien 
im Voraus. 

Ocr RH kritisiene weiters, dass neben den Dienstvenrägen Sonder­
vereinbarungen zwischen der Geschäftsflihrung und den Mitarbei­
tern bestanden, flir die die Notwendigkeit einer gesondenen Abgel-

U Oi(' Mittel zur Auszahlung eineT Pt1mlt' im Jahr 101 J stammlen aus einem Auftr.ag 

d� Unttrrichtsressons und wurden von dl�m als aufkrordentlic:hc Mltglkdsbclträge 

( 10.000 EUR) beltkhnet. Das Ö1SS verbuchte den Bctrag jcdoch als Auftragserlös. 
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tung nicht nachvollziehbar war und die teilweise ohne Einbindung 
des für die Festsetzung der Bezüge der Mitarbeiter zuständigen Kura­
toriums getroffen wurden. Der RH empfahl, regelmäßig anfallende 
Tätigkeiten jedenfalls im Rahmen der Dienstverträge abzuwickeln. Er 
war der Ansicht, dass eine k.lare strategische Ausrichtung des ÖISS 
mit inhaltlichen Prioritäten eine wirtschaftliche Leistungserbringung 
unterstützen würde. 

19.3 (I) (a) Das ÖISS teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die lauJend 
anwachsenden A uJgabell des ÖISS mit dem bestehenden Personal51and 
zcitweise schwer u m5etzbar seie,l. In einzelnen FachJragen erschien 
e weitau5 zieljü/rrender, die ÖISS-Mitarbeirer mir ihrer speziellen 
Fachkomperenz und mit i/trcr .Innenke/llllnis· zu beJassen, G/lsrelle 
Konsulenten beizuziehen. Es handeIre sich dabei um ZusatzauJgaben, 
die keinesJalls durch Mehrdien5rleislungspauschalen abgedeckt seie'l. 
Regelmäßig anJallende Tätigkeiren wiirden im Ra/lmen der Dienslver­
rräge abgewickelt. 

(bl Weiters teilte das ÖISS mir, das damalige Ullferrichtsressorl habe 
2010 bis 201 2 eine Schulbaupublikarion - in Kooperarion mit der 
TU-Wien - in A ujlrag gegeben. Für die IImJangreicllen A rbeiren als 
Herausgeber der Schulbaupublikarion, die das ÖISS unentgeIrIich geleis­
tet habe, sei vom U'lIerricht reSSOrl ein einmaliger außerordentlicher 
Mirgliedsbcitrag angelviesen worden. Von einer leisrungsbezogenen Son­
derzahlung sei die GeschäjlsJührerin nichr ausgenommen gewesen. Die 
Aujleilung 11011 mir Sonderprojekten verbundenen Sonderzahlullgen 
würde kÜIlf/ig von Prämiell de5 ÖISS abgegrenzt und dem Kurarorium 
nachrräglich ZlIr Ke,,,,wis gebracht. 

(21 Laut Stellungnahme des Landes Salzburg sollren die Prämiellverga­
ben nochmals gepriijl werdell. Gerade bei Prämien sollte hohe Trans­
parenz vor allem auch gegcniiber dem Kuratorium herrschen. Dabei 
sollte auch berücksichrigr werden, dass a uJgrund der seltr kom pieren 
Elllsclleidllllgssrrukruren im ÖISS ElIIscheidungsjindungen teilweise 
sehr zeitintensiv sein können. 

19.4 (a) Die vom ÖISS angeführten laufend steigenden Aufgaben des ÖISS 
unterstrichen die Notwendigkeit einer klaren strategische Ausrichtung 
des ÖISS, damit das ÖISS seine Aufgaben mit den ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln wirtschaftlich erfüllen kann. Dadurch sollte es mög­
lich sein, die zu erbringenden Leistungen im Rahmen der geltenden 
Dienstverträge, also ohne zusätzliche Abgeltung, zu erbringen. Dem 
RH konnte nicht nachvollziehbar dargelegt werden, welche Leistungen 
die Mitarbeiter des ÖISS mit ihrer Fachkompetenz und Innenkcnnt-

Bund 2015/ 1 6  
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nis erbringen, die nicht durch die Pauschalen flir notwendige Mehr­
leistungen abgegolten waren. 

(b) Der RH hob gegenüber dem ÖISS weiters hervor, dass die Heraus­
gabe der Schulbaupublikation einen wesentlichen Einsatz von Res­
sourcen des ÖISS bedingte. Er wies darauf hin, dass die Leistung von 
Prämien, Sonderzahlungen usw. flir Sonderprojekte der Genehmigung 
des zuständigen Gremiums (Kuratorium) im ÖISS unterliegen; die bloße 
nachträgliche Kenntnisnahme des Kuratoriums ist nicht ausreichend. 

20.1 ( I )  Die Stiftungssatzung des ÖISS flihrte den Anspruch auf Kosten­
ersatz (flir das ständige Personal) gegenüber dem Bund als Stiftungs­
stammvermögen an. Ein Betrag war n icht festgelegt. Der operative 
Aufwand des ÖlSS24 war im Schlüssel von 55:45 durch Beit räge des 
Bundes und der Länder zu fmanzieren. 

(2) Bund und Länder zahlten pro Jahr - unabhängig vom tatsäch­
lichen Aufwand - grundSätzlich gleichbleibende als Mitgliedsbeitrag 
bezeichnete Beträge an das ÖISS. 

(3) Der Bund stellte dem ÖISS 201 1 einen Betrag von rd. 352.000 EUR25 
zur Verfligung. Ab 201 2  erfolgte eine Erhöhung des Mitglied beitrags 
des Bundes um 10 <\b auf rd. 387.000 EUR.26 Folgende Tabelle zeigt 
die Aufbringung der jährlichen Mitgliedsbeiträge des Bundes durch 
die jeweiligen Ressorts: 

Tabelle 6: Aufteilung der Mitgliedsbeiträge des Bundes 201 1 bis 2013 auf die Ressorts 

2011 2012 2013 

Betrag in '10 der 8etrag in '10 der Betrag in '10 der 
in EUR Summe in EUR Summe in EUR Summe 

Unterrichtsressort (2 014: BMBF) 174.415 50 191.856 50 191.856 50 

Wissenschaftsressort (2014: BMWFW) 50.871 14 55.958 14 55.958 14 

Sportressort (2014: 8MLVS) 12 6.942 36 139.636 36 139.639 36 

S- '52.221 100 317.451 100 " 7.454 100 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: Rechnungsabschlusse des OISS 

Bund 201 5/ 1 6  

(4) Die neun Länder stellten 201 1  Mitgliedsbeiträge von insgesamt 
rd. 83.000 EUR zur Verfligung. 201 2 erfolgte ebenfall eine Erhö-

24 abzOglich dt>r Enrag(' dtS StiftungsvC'rmögrns 

n Darin rnthallrn sind Enrägr in HOhe von 25.200 EUR bzw. ab 2012 von 27.720 EUR 

ffir dir unC'nlgrltliche lurvrrfOgungstcllung der Bürof'äumlichkritrn durch das BMLVS. 

1:6 Ikr Auficllung zwischen Bund und Undem lag laut BMLVS eint" poliUS<'hr VC'ftmba· 

rung lugrundc. 
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hung der Mitgl iedsbeiträge um 10 % auf insgesamt rd. 9 1 .000 EUR. 
Auf die einzelnen Länder verteilten sich die jährlichen Beiträge fol­
gendermaßen :  

Tabelle 7: Mitgliedsbeiträge der einzelnen Länder von 2011 bis 2013 

20 1 1  20 1 2  20 13 

Betrag in 'fo der Betrag in  'fo der Betrag in 'fo der 
in EUR Summe in EUR Summe in EUR Summe 

Burgenland (niedrigster Beitrag) 4.444 5 4.851 5 4.851 5 

Kärnten 6.640 8 7.10 3 8 7.10 3  8 

Niederösterreich 14.0 17 17 15.672 17 15.672 17 

Oberösterreich 12.899 16 14.0 62 15 14.0 62 15 

Salzburg 6.142 7 6.855 8 6.855 8 

Steiermark 11.764 14 12.40 1  14 12.40 1  14 

Tirol 7.352 9 8.294 9 8.294 9 

Vorarlberg 4.936 6 5.540 6 5.540 6 

Wien (höchster Beitrag) 14.652 18 16.353 18 16.353 18 

S- 12.147 100 91.U2 100 9U32 100 

Rundungsdifferenzen mögLich 

QueUe: Rechnungsabschlüsse des ÖISS 
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(5) Von den gesamten Mitgl iedsbeiträgen (201 3 :  rd. 479.000 EUR) 
zahlte der Bund somit 81 % (rd. 387.000 EUR) und die neun Länder 
19 % (rd. 9 1 .000 EHR). 

(6) In den Jahren 201 1  und 201 2  deckten die pauschal geleisteten Mit­
gliedsbeiträge des Bundes den Personalaufwand des ÖISS. Ab 201 3 
reichte der vom Bund gezahlte Beitrag nicht aus, um den Personal­
aufwand des ÖISS zu decken. 

Die ab 201 3  eingetretene Unterdeckung des Personalaufwandes durch 
die Mitgliedsbeiträge des Bundes lag auch in der Änderung der Auf­
wand struktur begründet. Zum Beispiel wurde bis zur Beendigung des 
Vertragsverhältnisses 201 2  der Aufwand rur den externen Chefredak­
teur der ÖISS-Zeitschrift als Sachaufwand verbucht. Die ab 201 1 ver­
mehrt als Autoren tätigen Mitarbeiter erhielten rur die e außerhalb der 
Arbeitszeit erfolgte Tätigkeit zeilenabhängige Entgelte - verbucht als 
Personalaufwand - ausbezahlt. Dadurch entfIel diese Aufwandsposi­
tion beim Sachaufwand und es stieg gleichzeitig der Personalaufwand. 
Sonderprojekte von Mitarbeitern (in be onders im Jahr 201 3, siehe 
TZ 1 9), die die Mitarbeiter gesondert abgegolten erhielten, erhöhten 
ebenfalls den Personalaufwand und trugen zu einer weiteren Unter­
deckung des vom Bund zU tragenden Aufwands bei. 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  
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Insgesamt verschob sich atzungsgemäß die Kostentragung somit hin 
zum Bund. Aurgrund der sich aus den Dienstvenrägen des ÖISS erge­
benden Gehaltssteigerungen war mit einem weiteren Anstieg des Per­
sonalaufwands zu rechnen. 

20.2 Der RH hielt kritisch rest. dass die Kostenersätze des Bundes und der 
Länder pauschal gewährt wurden. ohne den tatsächlich angerallenen 
Aufwand zu berücksichtigen. was mit den satzungsmäßigen Vorgaben 
nicht in Einklang stand. Die Zahlung der Mitgl iedsbeiträge unabhän­
gig vom tatsächlichen Anrall des Aufwands begünstigte den Aurbau 
eines zusätzlichen variablen Stiftungsverrnögens bzw. der Rücklagen. 

Weiters wies der RH daraur hin. dass die satzungsmäßigen Vorgaben 
der Aufwandsabdeckung (Tragung des Personalaufwands durch den 
Bund alleine) überwiegend und in Zukunrt ansteigend den Bund belas­
teten (201 3 :  81 % Mitgliedsbeiträge). weil sie diesem die Abdeckung 
des gesamten Personalaurwands des ÖISS aurerlegten und Änderungen 
in der Aufwandsstruktur sowie die Gehaltsentwicklungen zu einem 
steten Anstieg des Personalaufwands führten. 

Der RH emprahl. die Finanzierungsbest immungen des ÖISS derart zu 
gestalten. dass Bund und Länder jeweils einen der EinOussmöglichkeit 
und dem Nutzen entsprechenden Beitrag leisten und insbesondere die 
historisch bedingte Unterscheidung der Finanzierung des Personal­
und Sachaufwands in der Satzung in diesem Sinne zu überarbeiten. 
Pauschal geleistete Beiträge wären regelmäßig aur ihre Entsprechung 
der zugrunde l iegenden Basis zu prüfen. 

20.3 ( I)  In der Stellungnahme teilte das ÖISS mit. das im Kuratorium des 
ÖISS Konsens darüber bestehe. dass die Mitgliedsbeiträge in der beste­
henden Form eine gute Lö ung dar teilten. die beste/ren bleiben sollte. 
Die Mitgliedsbeiträge seien über einen Zeitraum von 20 Ja/rmr (1 992 
bi 2012) weder erhöht noch valorisiert worden. 

Nicht gefolgt werderr kö,we vom ÖISS der Darstellung des RH. wonach 
die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen unabhängig vom tat äelrlielren Auf­
wand den Aujbau von Vermögen begünstigt hälte. Die Mitgliedsbeiträge 
deckten bereits seit vielen Ja/rren nicht me/rr die Gesamtausgaben des 
Instituts. Kostenersätu nach A ufwand würden nielli nur die Liquidi­
tät des Instituts gejä/rrden. sondem auch zu erheblichen Beitragserhö­
hungen für die Mitglieder führerr. Die Bildung VOn Vennögen sei auf 
Einnahmen des flrstituts aus Projekten. durch sichere aber auch gute 
Veranlagungsfonnen und den Verkauf VOn Rielll/inien zurüchufü/rren. 
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Die Empfehluolg des RH, wonach die satlllngsgemäßen Vorgaben zur 
Abdeckung des Personalaufwands zu überarbeiten sind, werde das 
ÖISS umsetzen. 

(2) LaUf Stellungna/lme des BMBF gäbe es .rur die Ert/wicklung und 
Erriclllung von qualitätsvollel1 und gurel1 Spor/sräl/ell aus ful1ktio­
neller ul1d bautechnischer Sichr, aber insbesondere auch ZIIr Erzielung 
vOn Synergieeffekten durch die gemeinsame NutZllng von Sp0r/stär­
ren (Verbilldung von schulischer und außerschulischer Infrastruktur) 
eil1 s/arkes überregionales Interesse des BMBF am Wirken des ÖISS. 
Darüber hinaus sei der Nutzen für del1 Bund auch im schulischen 
Bereich aufgrund der Planungsrichtlinie sehr groß. 

(3) Laut Stellungnahme des BMWFW werde der Ver/reler des BMWFW 
im Kuratorium die Feststellul1gen des RH hinsichtlich der Gebarung 
einer eingehenden Prüfullg durch das Kuratorium lmterziehen. 

(4) Laur SrelllmglWhme des Landes Solzburg feile es grundSätzlich die 
Kririk des RH. Da es in der Praxis ZU Schwankungel1 des Aufwal1des 
kommen könne, sei die Abfederung von SchwUllkullgen bei den Bei­
tragszahlungen durch Rücklagen aus Siclll des Landes Salzburg aber 
posiriv Z1I bewerfen. Die stelle eine weselltliche Erleichrerung bei der 
Budgetersrellung bzw. Budgeteinhalru'lg der finanzierenden Gebietskör­
perschaften dar. Die angeführte Kritik 011 der Kostell/eilung bZIl!. am 
Kosfensclllüssel zwischen Bund und Lände", betreffe primär die Ver­
trag par/ner selbst. Das Land Salzburg wies ill seiner StelluIIgnahme 
weiters darauf hin, dass die Auftcilung der FillUllZierung grundsätz­
lich dem Bund Ulld del1 Ländem obliege und die Empfehlung als Denk­
anstoß für Ver/ra 'ldlungen gewertet werde. 

20.4 ( I )  Der RH entgegnete dem ÖISS, dass er insbesondere die Einhebung 
pauschaler Kostenersätze, ohne den tatsächlich angefallenen Aufwand 
zu berücksichtigen, kritisierte. Damit stand die Einhebung der Mit­
gliedsbeiträge (Kostenersätze) nicht mit den satzungsmäßigen Vorga­
ben in Einklang; der RH wies weiters darauf hin. dass die zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung geltende Satzung die EinOussmöglichkeit und 
den Nutzen der Mitglieder bei der Beitragsbemessung nicht reOehierte. 
Bei einer Satzungsänderung sollte die Höhe der Mitgliedsbeiträge am 
Bedarf des Instituts (bezogen auf die Aufgaben laut Satzung) ausge­
richtet werden. 

(2) Dem Land Salzburg entgegnete der RH, dass die beim ÖISS beste­
henden Rücklagen nicht Für den vom Land Salzburg angeführten 
Zweck (Ausgleich von Aufwandsschwankungen) gewidmet waren 

Bund 201 5/ 1 6  
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(siehe TZ 1 8). Die Höhe der Rücklage sollte in einem angemessenen 
Verhältnis zum jährlichen Aufwand stehen. 

Aufsicht und Internes Kontrollsystem des ÖISS 

Aufsicht 

Risikomanagement 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  

2 1  Das ÖISS stand unter Aufsicht der Stiftungsbehörde (Wiener Landes­
hauptmann). Die Aufsicht umfasste 

- den Nachweis der mündelsicheren Geldanlage, 

- die Sicher.>tellung des Erhalts des Stammvermögens, 

- die Sicher.>tellung der Erfüllung des Stiftungszweckes, 

- die ordnungsgemäße Verwaltung der Stiftung und 

- die Vorlage des Rechnungsabschlusses. 

Bean tandungen durch die Stiflungsbehörde gab es keine. 

22 .1  Eine strukturierte Analyse seiner Risiken halle das ÖISS nicht durch­
geftihn. 

Der Fokus des ÖISS lag auf dem Risiko, dass Vermögensschäden aus 
der Tätigkeit al Begutachter und Berater sowie durch den Erlass vOn 
Richtlinien eintreten könnten. Das ÖISS halle als Maßnahme eine Haft­
pflichlver.>icherung ftir solche Schäden abgeschlossen. 

22.2 Der RH stellte kritisch fest, dass das ÖISS keine strukturiene Analyse 
seiner Risiken durchftihne. Er empfahl dem ÖISS, in einer Risikoanalyse 
in besondere auch Einnahmen- und LiquiditälSrisiken (Risiko des Aus­
falls bzw. der Verzögerung von Zahlungen der Mitgliedsbeiträge, des 
Au falls von Aufträgen und Auftragszahlungen) sowie Risiken der 
Gef<ihrdung der Gemeinnützigkeit (Vorliegen steuerbarer Entgelte, 
Risiken aus der Vermögensansammlung in der ÖISS GmbH, Ausge­
staltung de Rechnungswesens) zu erfassen. 

22.3 Das Ö1SS teilte in seiner Stellungnahme lIIit, die Empfehlung des RH 
zur DurchjUlrnlllg einer Risikoanalyse illl Rahmen des Kuratoriums 
weiter zu behandeln. 
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23.1  ( I )  Ausgehend von den Komponenten des COS021-Kontrollmodells ­
das sind 

- Kontrollumfeld, 

- Risikobeurteilung, 

- Kontrollaktivitäten, 

- Information und Kommunikation sowie 

- Überwachung -

überprüfte der RH die Einhaltung der grundlegenden Prinzipien. 

(2) Strukturen waren im ÖISS teilweise geschaffen (z.B. durch die vom 
Kuratorium erlassene Satzung, die Ge chäftsordnung, die Vorschriften 
des Bundes-Stiftungs- und Fondsge etzes). 

Stellenbeschreibungen und Unterschriftsemlächtigungen der Mitar­
beiter lagen allerdings nicht schriftlich vor. 

(3)  Im ÖISS bestanden Regelungen, aus denen Abläufe ableitbar waren 
und die auch Kontrollschritte darstellten, z.B. 

- Genehmigungserfordemisse des Kuratoriums, 

- Vereinba rung mit dem Finanzreferenten, 

- Zahlungsabwicklung über 5.000 EUR mit der Unrerschrift des 
Finanzreferenten, gemeinsam mit den beiden sonstigen Zeichnungs­
berechtigten, 

- Soli-list-Vergleich der Budgetentwicklung zur Vorlage an den 
Finanzreferenten, 

- Grundsätze zur Führung des Büros (Pkt. 5 der Geschäftsordnung). 

Nach den Feststellungen des RH hielt das ÖISS diese Regelung aller­
dings teilweise nicht ein; so erfolgten Prämienauszahlungen und 
Gehaltserhöhungen ohne Beschluss des zuständigen Kuratoriums (TZ 7 

J1 Commilt("(' ofSponsoring Organisations ofthe Trcadway Commi5�ion - rlnt" frt'lwillige 

privalwirtschaftliche Organisation in den USA für Rechnungsfuhrung. die sich insbe­

sondert mit der Verbesserung der Finanzbt"richterst3ttungen durch rlhi.sches Handeln. 

wirksam(' inlrme Kontrollen und gute Un(cmchmensfUhrung befasst. 

Bund 2015/16  

III-219 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)84 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Aufsicht und Internes Kontrollsystem des OISS Stiftung Österreichisches Institut für 

Schul- und Sportstättenbau 

Bund 201 5/ 1 6  

und 1 9) und Approbationswege waren bei Erledigungen des ÖISS teil­
weise (z.B. Gutachten) nicht nachvollziehbar. 

(4) Schriftliche Vorgaben fehlten hinsichtlich folgender Punkte: 

- Vorgaben betrefTend die Vergabe von Aufträgen (z.B. Einholung 
von VergleichsofTenen, Schriftlichkeit der Auftragseneilung), 

Prozessbeschreibungen wesentlicher Abläufe (z.B. Abläufe mit 
finanziellen Auswirkungen (z.B. Zahlung (abHaut], Beschreibung 
der Haupllätigkeiten des ÖISS (z.B. Erarbeitung der Gutachten)), 

- eine Kassaordnung, 

- Vorgaben für die Reisekostenabrechnung28 sowie zur Prüfung der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von Reiserechnungen29, 

- die Verpflichtung zur Schrift l ichkeit bei VereinbarungenJO, 

- die Verpflichtung, die achliche und rechnerische Richtigkeit ein­
langender Rechnungen zu prüfen und dies zu bestätigen. 

(5) Es bestand eine Trennung zwischen Zeichnungsberechtigten und 
auszahlenden Personen, nicht aber eine Trennung zwischen auszah­
lender und buchender Person mit ZugrifT auf die TAN-Codes. Die mit 
Buchung und Auszahlung betraute Mitarbeiterin war auch für die Per­
sonalverrechnung zuständig. Die Kontobelege wurden den Zeichnungs­
berechtigten einzeln zur Unterschrift vorgelegt ; ein Ge amtüberblick 
bzw. eine Möglichkeit festzustellen, ob alle Kontobelege vorgelegt wur­
den, bestand für sie nicht. 

(6) Weitere Beanstandungen im Bereich der Verwaltungsführung waren 
auf ein unzureichende Internes Kontrollsystem zurückzuführen: z.B. 

- Die Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit war unzu­
reichend dokumentien ( insbesondere ohne Datumsangaben); 

21 Nur In (',"('rn Dit'nstv('nrag war r�lg('hall('n. da�s dlC� Abrrt"hnung von Rtisd;ost('n 

nach der Rcisegt'bOhrenvorschrift drs ßundrs zu ('rrolgen haI. 

19 So fl('1 btispi('lsw('i� nicht auf. dass ('in Mitarbdt('T rur eint' IlIn- und Rückfahn von 

Wien nach Brcitenfun 98 km anstell{' von 46 km verrcrhnel(' und ausbt'zahlt trhi('h. 

)0 l.8. Vertinbarung uber dh� Zuerkennung t'inrs Parkplalzt'S an ('in('n MitarbC'ittf lag 

nicht schriftlich vor. 
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- die Verbuchung des Essenszuschusses ( in Höhe von 5.520 EUR) 
erfolgte auf dem Konto sonstiger Sozialaufwand statt auf dem Konto 
freiwilliger Sozialaufwand; 

- eine Rechnung wurde vor Erbringung der Leistung erstellt und 

- Voneile eines Mitarbeiters bei der Lohnverrechnung Waren nicht 
berücksichtigt. 

Die Bebuchung der Konten war teilweise von noch vorhandenen Bud­
getmineln für diese Ausgabenposition abhängig und erfolgte nicht 
immer auf dem sachlich richtigen Konto. 

23.2 Der RH kritisiene, dass das Interne Kontrollsystem des ÖISS und das 
Bcwusstsein für die Notwendigkeit von Kontrollschritten bci der Ver­
waltung von Fremdvermögen nicht ausreichend war. 

Der RH hob insbesondere kritisch hervor, dass 

- das Kuratorium wiederholt in Bczugsangelegenheiten nicht einge­
bunden war: So erfolgte die ErhÖhung des Bczugs der Geschäfts­
führerin (siehe TZ 7) durch Abschlüsse von Sondervereinbarungen 
(siehe TZ 1 9) und die Auszahlung vOn Prämien (siehe TZ 1 9) ohne 
die erforderliche Zustimmung des Kuratoriums; 

- schriftliche Prozessbeschreibungen wesentlicher Abläufc (z.B. 
Abläufe mit fonanziellen Auswirkungen (z.B. Zahlungs(ab)lauf), 
Beschrcibung der Haupnätigkeiten des ÖISS (z.B. Erarbeitung der 
Gutachten)) unter Anführung zu setzender Kontrollaktivitäten fehl­
ten ; 

- grundlegende Kontrollaktiviläten nicht hinreichend vorgeschrieben 
(z.B. Vornahme und Umfang der Prüfung der sachlichen und rech­
nerischen Richtigkeit) und gesetzt wurden (z.B. rechnerische Rich­
ligkeit der Reiserechnungen umfa ste nicht die Anzahl verrechne­
ter Kilometer; angemeldete Kassaprüfung erfolgt einmal jährlich 
durch den Finanzkonrrollor) und 

- gesetzte Kontrollaktivitäten nicht ausreichend dokumcntien wur­
den (fehlender Vermerk durchgefühncr Prüfungen, Prüfvermerke 
ohne Datumsangaben). 

Bund 2 0 1 5/16  
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Der RH empfahl, das Interne Kontrollsystem zu optimieren, insbeson­
dere 

- die Zuständigkeit des Kuratoriums für die Festsetzung von Bezü­
gen und den Abschluss von Zusatz- bzw. Sondervereinbarungen 
strikt einzuhalten, 

- das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Kontrollschritten zu 
erhöhen, 

- Kontrollen ausreichend zu dokumentieren, 

- Verantwortungen, Kompetenzen und Prozessbeschreibungen 
we entlicher Abläufe schriftlich festzulegen, 

- Approbationsprozesse nachvollziehbar zu gestalten und 

- eine Funktionstrennung zwischen bzw. Kontrollen hinsichtlich aus­
zahlender und buchender Stelle vorzusehen. 

23.3 (I)  In einer Stellungnahme wie das Öl S darauf hin, dass der Kri­
tik des RH keine Unregelmäßigkeiten zugrunde lägell. Das ÖISS habe 
durch Anwendung des Vier-Augen-Prinzips bereits ein IKS in wesent­
licllen Bereichen Ilmgesetzt und die doppelte Zeicllllung (z.B. Ilon Reise­
abrecllllllngen) ausgebaut. Die Empfelrlung de RH werde als Anregung 
aufgenommen. 

(2) Laut Stellungnahme des Landes Salzburg sei unter Bedaclllllahme 
auf die Winschaftlicllkeit eine der Organisationsgröße angeme sene 
Vorgangsweise zur Verbesserung des Intenren Kontrollsystems herbei­
zuJiilrren. 

23.4 Der R H  anerkannte den Ausbau des Vier-Augen-Prinzips, wies aber 
darauf hin, dass auch ein an die Größe de ÖISS angepasstes IKS mehr 
umfa te als das Vier-Augen-Prinzip. Er verwies insbesondere auf die 
Einhaltung der Genehmigungsbefugnisse und das schriftliche Festhal­
ten von Prozessabläufen, um den aufgezeigten Unregelmäßigkeiten 
entgegenzuwirken. 
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Gründung und Organc 

24.1 ( I )  Die ÖISS GmbH wurde 1 994 gegründet und stand im Alleineigen­
tum des ÖISS. Da Stammkapital betrug 36.) ) 6  EUR. 

(2) Untemehmensgegenstand der ÖISS GmbH war die Entwicklung, 
Anwendung und Verwenung von EDV-Programmen und Datensys­
tcmen. Die ÖISS GmbH fühne Fluchtwegsimulationen mittcls eincs 
zugekauften EDV-Programms durch. Dabei kann der Weg jeder ein­
zelner Person zu jedcm Zeitpunkt nachvollzogen werden und es kön­
nen mögliche Gefahrenstcllen während Evakuierungen ermittelt wer­
den. Auftraggeber der ÖISS GmbH waren Betreiber von Sponhallen, 
Veranstaltungszentren, Universitäten oder die BIG. 

(3)  Schriftliche Überlegungen strategi eher und rechtlicher An betref­
fend das Verhältnis de Untemehmensgegenstands der ÖISS GmbH 
zum Stiftungszweck sowie zum Umfang der Geschäftstätigkeit der 
ÖISS GmbH konnten nicht vorgelegt werden. 

24.2 Der RH kritisiene, dass das ÖISS einc Gesell chaft gründete, ohne dass 
die strategischen Ziele für die Geschäftstätigkeit festgelegt wurden. Der 
RH empfahl dem ÖISS, die Geschäftstätigkeit der ÖISS GmbH dahin­
gehend zu evaluieren. ob die Wahrnehmung der Aufgabe durch die 
ÖISS GmbH zweckdienlich und auch dem Grundsatz der Win chaft­
Iichkeit entsprechend wahrgenommen wird. 

24.3 (J I In seiner tellungnahme teilte das ÖISS mit, die GmbH werde im 
Hinblick auf ihre rcchrliche Situation und ihre Rcchtsfonn c/Jaluierr. 

Der Tätigkeitsbereich der GmbH stünde im unmillelbaren Zusammen­
hang mit dem de ÖISS, denn die aus der Bearbeitung der Projekte 
der ÖISS-Datensysteme GmbH gewonnenen Erkelllrrnisse und Erfah­
nil/gen fänden Niederschlag in dcn Riclrrlinien des ÖISS und insbe­
sondere in der gU/achterlichen Tätigkeit. Sie wären zudem maßgebend 
für die Nationale und Europäische Nonnung. 

(21 Das BMLVS trilte in seiner Stellungnahme mit, die Empfelrlung im 
Zuge der Evaluierung der Geschäftstätigkeit der ÖISS GmbH berück­
sichtigen zu wollen. 

(3) Das Land Salzburg bekräftigte in seiner Stellungnahme die Not­
wendigkeit einer klaren abgestimmten Geschäftsstrategie Jiir das ÖISS 
und seine Tochtergesellschaft. 

Bund 2 0 1 5/ 1 6  
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25.1 ( I )  Der Ge chäftsflihrer der ÖISS GmbH war ein vollzeitbeschäftigter 
Mitarbeiter des ÖISS. Er war der einzige Dienstnehmer der GmbH und 
nahm die operative Tätigkeit der Gesellschaft wahr.ll 

(2) Dem Geschäftsflihrer der ÖISS GmbH stand laut Geschäftsflihrer­
venrag - neben einem Gehalt bei der ÖISS - ftir seine Tätigkeit bei 
der ÖISS GmbH 

- eine monatliche Aufwandsentschädigung von 500 EUR (valorisien) 
und zusätzlich in den Monaten Mai und November jeweils ein 
Monatsentgelt als Remuneration sowie 

- eine leistungsbezogene Prämie in Höhe von 50 <\b eines fiktiven 
Buchgewinnsl2 zu. 

(3)  Die Berechnung der Prämie war unklar formulien (z.B. _nach 
Betiicksichtigung von Steuern" klän nicht. ob diese hinzu- oder abge­
zogen werden) und erfolgte mittels kompliziener Formel ( Interpola­
tion). Als Prämie erhielt der Geschäftsflihrer 201 2  rd. 3.300 EUR und 
201 3 rd. 3.800 EUR. 201 1  war wegen eines zu geringen Gewinns keine 
Prämie fallig geworden. 

(4) Im Geschäftsflihrervenrag verpnichtete sich der Geschäftsflihrer 
der ÖISS GmbH, die entgeltliche Ausübung einer anderen Tätigkeit 
der ÖISS GmbH vorher schriftlich anzuzeigen. Der Geschäftsftihrer war 
auf Honorarbasis bei einer Gesellschaft im Bereich von Leit- und Ori­
entierungssystemen tätig, meldete dies jedoch nicht der ÖISS GmbH 
bzw. der ÖISS als Eigentümerin. 

(5) Der Ge chäftsflihrervenrag in der ÖISS GmbH folgte nicht den 
Bestimmungen der Bundes-Venragsschablonenverordnung. Er wich 
beispielsweise in folgenden Punkten davon ab: 

- Vereinbarung eines unbefristeten Dienstverhältn isses anstelle der 
Befristung auf flinf  Jahre. 

- Vereinbarung eines monatlichen Entgelts anstelle eines Jahre ent­
gelts. 

11 Eint wtlttrt Mllarbtlttrin des 0155 rrkdigtr rrgdmäßig Schrtlb- und sonstigr Vtrwal­

tungstätlgktilC'n (z.B. Posltingang. ErlC'(hgungrn auf dtT Bank.) und ItglC' dann Hono­

ramo!rn. 

II Zur B('rt'('hnung dtr Prämit f('gehr dtr Gtsch flsführrr'Vrnrag folgt'ndö: 

Otf nach BrnlC't.sichugung drs an di(' G�Il.schanrrin anzuwristndtn Brtr.ilgrs von 

4.800 EUW: vt"rblrlbt"ndt Buchgrwinn (untrr flkt1Vrr 8t"rucksichllgung von anfallrndrn 

Sirutm) wird zur Halfte dem GtsCh rtsffihrrf im Folgtjahr - nach sozlalvtrsich�rungs­

rechtlich('r und lohnst�uerTtthllicher Behandlung - angewirsen. 
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(6) Obwohl der Geschäflsflihrung des ÖISS die Außenvertretung des 
ÖISS und somit auch die Wahrnehmung der Eigentümerrcchte an 
der ÖISS GmbH oblag, vertrat in den Generalversammlungen der 
ÖISS GmbH der Vorsitzende des Kuratoriums des ÖISS den Allein­
gesell chafter ÖISS. Eine Vollmacht lag nicht vor. Der Vcrtrag des 
Ge chäftsflihrers der ÖISS GmbH war ebenfalls nur vom Vorsitzenden 
des Kuratoriums und nicht vom Geschäftsflihrer des ÖISS unterfertigt. 

25.2 Der RH kritisierte die unterlassene Meldung der weiteren Tätigkeit 
des Geschäftsflihrcrs der ÖISS GmbH und die Nicht-Einhaltung der 
Bundes-Vertragsschablonenverordnung. Weiters bemängeltc der RH 
die unklare Formulierung der Prämienberechnung im Geschäft füh­
rervertrag. 

Dcr RH empfahl dem ÖISS, die Tätigkeit des Geschäftsführers der 
ÖISS GmbH in der anderen Gesellschaft hinsichtlich eines möglichen 
Interessenskonnikts ZU prüfen. Weiters empfahl er, bei der Gestal­
tung des Geschäftsführervertrags die Bundes-Venragsschablonenver­
ordnung einzuhalten und die Prämienberechnung klarer zu gestalten. 

Der RH wies kritisch darauf hin, dass der Vorsitzende des Kuratoriums 
des ÖISS nicht der Eigentümervenreter des ÖISS in der Generalver­
sammlung der ÖISS GmbH ist, sondern die Geschäftsführung des ÖISS 
venretungsbefugt für das ÖISS war. Er empfahl, die Zuständigkeiten 
der Organe bei der Aufgabenwahrnehmung zu beachten. 

25.3 Laul Sleilungnairme des OISS bedinge die Berücksichtigung verschie­
dener Faktoren bei der Prämie"bereclr"ung ehre l"lerpolarioll. 

Weilers rei/re das OISS mit, der Gesclräftsfülrrer der Gesellsclraft IlObe 
die Gesclräftsjrilrrerin des OISS über die weitere Tätigkeir mündlich 
in Kennmis gesetzt. Diese sei zu keinem Zeitpunkt in Konkurrenz zur 
Tärigkeit und dem A uJgabenbereich der OISS-Darensysteme GmbH 
gesranden. Das aus der weiteren Tätigkeit gewolllrene Know-llOw habe 
der Geschäftsführer in den Tärigkeitsbereiclr der ÖISS-Darensysreme 
GmbH und des ÖISS eingebracht. Künftige weitere Tärigkeiren würden 
jedoch in jedem Fall SChriftlich zur Kenntni gebrachr werden. 

Zuletzt führte das ÖISS in seiner Sreilungnllirme an, dass seit der 
8estellllllg des nU/wrehrigen Gesclräftsführers owolll der Vorsitzende 
des Kuraroriums als auch die Geschäftsjlilrrerin des ÖISS bei den Gene­
ralversammlungen anwesend gewesen seien und die Gesclräftsjlilrrerin 
die Vertretung der Eigentümeri" wahrgcllommell habe. Die Eilrbilldullg 
des Kruaroriu/llsvQrsitzclldclI lrabe der Konfrolle gediellt. 

Bund 2015/ 1 6  
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25.4 Der R H  verblieb bei seiner Kritik an  der unklaren Formulierung sowie 
an der komplizienen Formel der Prämien berechnung. Er wies gegen­
über dem ÖISS darauf hin, dass durch die zusätzliche Ausübung einer 
Tätigkeit, die der hauptberunichen Beschäftigung des Geschäft ftihrers 
der ÖISS GmbH ähnlich i t. I nteressenskonflikte auftreten können. 

In den dem RH vorgelegten Protokollen über die Generalversammlung 
war jeweils dezidien die Venretung des Allcingesellschafters (ÖISS) 
durch den Vorsitzenden des Kuratoriums festgehalten. 

Vernechtungen/Verbindungen zwischen Stiftung und ÖISS GmbH 

26.1 ( I )  Das ÖlS war die einzige Gesellschafterin der ÖISS GmbH. Da kein 
Aufsichtsrat in der ÖISS GmbH eingerichtet war, kam die alleinige Kon­
troll funktion somit der Geschäftsftihrung des ÖISS als Eigentümerver­
treterin zu. Kontrollrnaßnahmen wurden allerdings keine gesetzt. 

(2) Es gab keine strategischen Vorgaben des Eigentümers an den 
Geschäftsftihrer der ÖISS GmbH (z.B. zum Geschäftsmodell. Marke­
ting und zur Preispolitik). Es oblag allcine dem Geschäftsftihrer der 
ÖISS GmbH, die Gewinnspanne, Prcisnachlässe, die Marketingstrategie 
usw. zu bestimmen. Die ÖISS GmbH akquiriene kaum aktiv Aufträge. 

( J )  In einer Vereinbarung zwi chen der Ge chäftsftihrerin und dem 
Finanzreferenten des ÖISS waren Mitwirkungsrechte des Finanzre­
ferenten bei der Erstellung des Winschafts- und Haushaltsplans und 
des Rechnungsabschlusses der ÖISS GmbH festgelegt. Diese Vereinba­
rung wurde allerdings nicht eingehalten. Die ÖISS GmbH erstellte kei­
nen Winschafts- und Haushalt plan, das ÖISS als Eigentümerin for­
dene diese auch nicht ein. 

(4) Der Geschäftsftihrer der ÖISS GmbH war ein vollzeitbeschäftigler 
Mitarbeiter de ÖISS. Als GeschäftsfUhrer der ÖISS GmbH hatte er 
laut seinem Venrag der ÖISS GmbH die ftir die Erfüllung seiner Agen­
den erforderl iche Zeit zur Verftigung zu stellen. Eine Regelung zur 
Erfassung und Verrechnung der ftir die GmbH geleisteten Arbeitszeit 
erfolgte nicht. 

(5) Reisekosten verrechnete der Geschäftsftihrer zumei t zulasten des 
ÖISS. weil er die Agenden der ÖISS GmbH bei seiner Reisetätigkeit 
fUr das ÖISS miterledigte. Der Computer. den der Geschäftsftihrer der 
ÖISS GmbH auch ftir seine Tätigkeit im ÖISS nutzte, stand im Eigen­
tum der ÖISS GmbH. Die ÖISS GmbH harte keinen eigenen Intemet­
auft ritt, sondern war im Internet auf der Website des ÖISS venreten. 

2 7 7  
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Für die Nutzung der Büroräumlichkeiten zahlte die ÖISS GmbH 
1 .000 EUR jährlich an das ÖISS. 

26.2 Der RH kritisiene. dass die Eigentümerin der ÖISS GmbH keinerlei 
strategische Vorgaben (z.B. zum Ge chäftsmodell. Marketing und zur 
Preispolitik) für die ÖISS GmbH festlegte. Er bemängelte weiters. dass 
keine kostenbasiene Leistungsverrechnung zwischen dem ÖISS und der 
ÖISS GmbH erfolgte. sondern Aufwendungen. die für die ÖISS GmbH 
entstanden. unmittelbar von der Eigentümerin ÖISS getragen wurden. 
Somit lag keine Kostenwahrheit vor. Der RH empfahl dem ÖISS daher. 
die Eigentümerfunktion (insbesondere Steuerung und auch Kontrolle) 
wahrzunehmen und eine adäquate Abgeltung der zwischen dem ÖISS 
und der ÖISS GmbH erfolgten Leistungen schriftlich zu vereinbaren 
und durchzuführen. 

26.3 Da ÖISS rei/re in seiner Srellungnahme mil. in der Generalversamm­
lung 2011 seifesrgehalren worden, der Geschäftsführer der ÖISS GmbH 
solle das Geschäftsfeld nielli emeirern und das Kurarorium über die 
Tärigkeir der Öl 5 GmbH regelmäßig informieren. 

Eine Abgelrung[ur die Büroräumlichkeilen sei ,'ereillbarr worden. Wei­
rere Vereinbarungenfür eine kosrellbasierre Leislullgsverrechllung lwi­
seilen Ölss und der Ölss GmbH seien geplanr. 

26.4 Der RH anerkannte. dass die Generalversammlung eine regelmäßige 
Information des Kuratoriums über die Tätigkeit der ÖISS GmbH for­
dene. Er hielt jedoch an seiner Kritik an den fehlenden trategischen 
Vorgaben - wie u.a. zum Geschäftsmodell, Marketing und zur Preis­
politk - fest. 

Entwicklung der Bilanz der ÖISS GmbH 

27 Folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Bilanz der ÖISS Gmbll in 
den Jahren 201 1  bis 201 3  dar: 
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Tabelle 8: Entwicklung der Bilanz der ÖISS GmbH von 201 1  bis 2013 

Anlagevermögen 

Umlaufvermögen 

davon 

forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstönde 

Kassenbestand, Guthaben 

Rechnungsabgrenzungsposten 

Su_ AIItM 

Eigenkapital 

davon 

Stammkapital 

Bilanzgewinn 

Rückstellungen 

Verbindlichkeiten 

Rundungsdifferenzen moglich 

2011 

1.035 

196.560 

2.843 

193. 717 

0 

1'7.515 

179.662 

36.336 

143.326 

13.304 

4.629 

1.7.5.5 

2012 

in EUR 

345 

209.337 

22.005 

187.332 

1.250 

210.'32 

191.056 

36.336 

154.720 

11.188 

8.688 

210.132 

2013 

1.044 

220.726 

23.995 

196.730 

1.249 

2U.Ol. 

203.407 

36.336 

167.071 

9.172 

10.440 

2U.Ol. 

Veränderungen 
2011 bis 2013 

in ,. 

1 

12 

744 

2 

n 

13 

0 

17 

- 31 

126 

n 

QueUe: RechnungsiJbschlüsse OISS GmbH 

Bund 2 0 1 5/16  

Die örss GmbH verfugte nur übcr ein geringes Anlagevermögen (Simu­
lalionsprogramm und ein Computer). Die Aktivscitc der Bilanz der 
örss GmbH war von der Veranlagung der bislang erzielten Überschü e 
der örss GmbH geprägt (Position Kassenbestand. Guthaben bei Kredit­
in tituten im Umlaufvermögen 201 3  rd. 1 97.000 EUR). 

Die ÖlS GmbH hatte keine Verbindlichkeiten gegenüber Banken, sie 
war überwiegend (durchschnittlich 91 'lb) durch Eigenkapital fmanzien. 

Entwicklung der Gewinn- und Vcrlustrechnung der örss GmbH 

28.1 ( I )  Die Gewinn- und VerJustrechnung der örss GmbH entwickelte sich 
in dcn Jahren 201 1  bis 201 3  wie folgt: 
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Tabelle 9: Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung der ÖISS GmbH von 

201 1  bis 2013 

Umsatzerlöse 

sonstige betriebliche Erträge 

Sr. lIPI"lIe 

20U 

22 .2 45 

108 

22.353 

2 012 

in EUR 

32 .143 

0 

32.143 

2013 Veränderungen 
2011 bis 2013 

in '%. 

34.542 55 

0 - 100 

34.542 55 

Aufwendungen für Material und sonstige 
bezogene Herstellungsleistungen 410 42 0 560 37 

Personalaufwand 13.307 13.818 57 

Abschreibungen 690 494 - 2 8  

sonstige betriebliche Aufwendungen 

Sr.II __ •• UII .... 

8.778 

690 

8.393 6.167 

11.271 -....".,.., 20.514 

7.780 - 7 

22.151 24 

Betriebserfolg 

Finanzerfolg 

4.082 

1.497 

11.560 

522 

11.891 191 

314 - 79 

E/tIIIIIII - p .. llzlktn. 
&eIcIIIrbtillSI It 5.579 12.oal 12.205 119 

Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.750 

3.129 

687 146 - 92 

1 1.394 12.351 223 
Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: Rechnungsabschlüsse ÖISS GmbH 

280 

Die Umsatzerlöse erLielte die ÖISS GmbH durch Aufträge zur Berech­
nung und Simulation von Fluchtwegen und Entnuchtungsszenarien. 

Die bei der ÖlS GmbH verbuchten Aufwendungen waren durchschnitt­
lich zu rd. 58 % Personalaufwand. Der Personalaurwand war 201 1  

geringer als in den Folgejahren, weil für 201 1  keine Prämie für den 
Geschäftsftihrer anr,el. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der 
ÖISS GmbH berraren insbesondere die Ausgaben für die BeIriebsver­
sicherung, ftir die ausgelagerte Buchhaltung und die Erstellung des 
RechnungsabschJusses saml Prüfung. 

(2) Die ÖISS GmbH schüttete seit ihrer Gründung bis 201 3 rd. 49.000 EUR 
an Gewinnen an das ÖISS aus. Die nichl ausgeschülleten Überschüs e 
der ÖISS Gmbll belieren sich auf insgesamt rd. 1 67.000 EUR (siehe 
Bilanzposition BilanzgewinnJ. 

28.2 Der RH hielt kritisch rest, dass die ÖISS GmbH von den bis 201 3 

erzielten Überschüssen in der Höhe von 2 1 6.000 EUR nur 23  % (rd. 
49.000 EUR) an die Eigenrümerin ÖISS ausgeschüllet hatte, und der 
Großteil der in der ÖISS GmbH angerallenen Gewinne damit noch 
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nicht den gemeinnützigen Zwecken der Eigentümerin ÖISS zugeftihn 
wurde. 

Der Verbleib der Gewinne in der ÖISS GmbH barg für das ÖISS das 
Ri iko, dass die abgabenrechtlichen Begünstigungen des ÖISS verlo­
ren gehen könnten H Der RH empfahl, die Gewinne der ÖISS GmbH 
an die Eigentümerin - das ÖISS - auszuschünen, um sie satzungsge­
mäß verwenden zu können. 

28.3 Laut Stellungnahme des ÖISS ci eille A ussdlürrullg der Gewinne im 
Budgervorallschlag des ÖISS vorgesellen ulld vom Kurarorium bescillas­
sen worden. Durch die ausgeglidlelle Bilanzierung des ÖISS sei die 
Aussdlürrung bis da to jedoch Ilidll durchgefohn und der Bilanzgewinn 
auf lieue Rechnung vorgetragen wordeIl. Zudem seieIl die Gewilllle der 
ÖISS GmbH "bereitgestellt" wordeIl, um gegebellenfalls 1I0twelldige 
Illvestitiollen ill Hard- ulld Software owie Weiterelltwicklullgell vor­
lIe/,mell zu köllllell. 

Internes Kontrollsystem der ÖISS GmbH 

29.1 ( I )  Für die ÖISS GmbH bestanden - außer einem eher allgemein 
gehaltenen Gesellschaftervenrag und den gesetzlichen Regelungen 
für Gesellschaften mit beschränkter Haftung - keine weitergehenden 
Vorgaben zur Führung der Geschäfte. Das heißt es bestanden weder 
Überlegungen zum GeschäftsmodelI. Marketingstrategie oder Preispo­
litik noch Regelungen betreffend interne Abläufe (z.B. Vergaberege­
lungen. Regelung des Reisekostenersatzes). 

Der Geschäftsführer der ÖISS GmbH war als einziger Mitarbeiter für 
alle Agenden alleine zuständig. Da das ÖISS keine Kontrollmaßnah­
men setzte, unterlag die ÖISS GmbH faktisch keiner Kontrolle. 

Die vorgesehene Mitwirkung des Finanzreferenten des ÖISS bei der 
Erstel lung des Winschafts- und Haushaltsplans der ÖISS GmbH war 
weder im ÖISS noch in der ÖISS GmbH bekannt. 

(2) Aufträge an und durch die ÖISS GmbH erfolgten nicht immer 
schriftlich (z.B. Auftrag an die ÖISS GmbH zur Durchführung einer 
Fluchrwegsimulation für eine Universität und ftir ein Stadion; Auftrag 

JJ Nach d(r Ve�1n richtliniC'n des BMF (ZI 06 SOO4/ IO-JV/6/01 l  Rz 2 1 7  darfdlf Vtrmö­

gtnsyerwaltung - und C'lnt' solche 51('lIt dir BC'tC'iligung an eintr Kapit3IgtSr'lISC'haft 

dar - .nleht zum Sclbstzwcrk im Sinne ('i"('( vom bcgunstigtrn Zw('d unabhängigen 

Vermögtnshonung oder Vtrmehrung" durchgrfühn werden. wtil dadurch diC' abga­

�nr«htlich(' Brgünstigung verlorc-n gingt. 
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durch die örss GmbH an die Steuerberatungskanzlei für die Erledi­
gung der Buchhaltung und Lohnverrechnung) und nicht immer aus­
reichend klar (z.B. an die Steuerberatungskanzlci zur Erstellung des 
Jahresabschlusses ohne Vereinbarung über die Kosten). 

(3) Die Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit gelegter 
Rechnungen wurde nicht immer vermerkt. 

29.2 Der RH kritisierte, dass die Eigentümerin der ÖISS GmbH keinerlei 
Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten ausübte. Er empfahl dem ÖISS 
als Eigentümerin, eine adäquate Steuerung der ÖISS GmbH vorzuneh­
men und die Implementierung eines adäquaten Kontrollsystems für 
die ÖISS GmbH sicherzustellen. Insbesondere wäre die Geschäftsfüh­
rung zu überwachen. 

29.3 Laut StellulIglWhme des ÖISS würde die Allregullg zur Steuerullg der 
ÖISS GmbH altjgellQmmell. 

29.4 Der RH betonte gegenüber dem ÖISS die Notwendigkeit der Implemen­
tierung eines adäquaten Kontrollsystems für die ÖISS GmbH. 

Bund 2015/16 
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Stiftung Österreichisches Institut für 
Schul- und Sportstättenbau 

30 Zusammenfassend hob der R H  nachfolgende Empfehlungen hervor: 

( I )  I m  Sinne der Transparenz und Kontrolle wäre die Zuständigkeit 
des Kuratoriums für die Festsetzung von Bezügen und den Abschluss 
von Sondervereinbarungen einzuhalten. (TZ 5, 7) 

(2) Genehmigungserfordemisse in Bezugsangelegenheiten und die 
Be t i mmungen der Bundes-Vertragsschablonenverordnung wären 
bei der Gestaltung der Geschäftsführerverrräge einzuhalten. (TZ 7, 

25) 

( 3 )  In der Satzung wäre die rechtliche Stellung der AußensteIlen, 
ihrer Leiter und die Rolle der Geschäftsführung des ÖISS bei der 
E inrichtung und Besetzung der AußensteIlen klar zu regeln. (TZ 8) 

(4) Grundsätze für die Einrichtung der AußensteIlen wären fe tzu­
legen, um InteressenskonOikle zu vermeiden (strikte Trennung von 
Fördervergabe und Begutachtung). (TZ 8) 

(5) Ein gemeinsames Verständnis über die Aufgaben der Außen­
steIlen und die Zusammenarbeit zwischen Zentrale und Außenstel­
!cn wäre zu entwickeln. (TZ 8) 

(6) Richtlinien hinsichtlich des I nhalts von Gutachten und E mpfeh­
lungen wären festzulegen. (TZ 8) 

(7) Die Koordinations- und Steuerungsfunktion der Geschäftsfüh­
rung des ÖISS und die BerichtspOichten der AußensteIlen wären 
auszubauen. (TZ 8) 

(8) Zeichnungsberechtigungen sowie Genehmigungswege wären 
einzuhalten. (TZ 8) 

(9) Der Fachrat wäre in die Erarbeitung von allgemeinen Grundla­
gen (Richt l inien, Empfehlungen) stärker einzubinden (z.B. Leitung 
der Arbeit kreise). (TZ 9) 

( 1 0) In der Satzung wäre die Möglichkeit, Arbeit kreise einzurich­
ten, vorzusehen sowie die Bestellung der Mitglieder zu regeln. (TZ 9) 
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( 1 1 )  Im Sinne einer aufwandsgerechteren Vorgangsweise wären Ent­
schädigungen des Fachrats nicht pauschal, ondern pro Sitzungs­
teilnahme zu gewähren. (TZ 1 0) 

( 1 2) Die Finanzkontrollore sollten auch unangekündigte Prüfungen 
durchfUhren; Prüfungshandlungen wären in den geprüften Unter­
lagen zu dokumentieren (z.B. Kassaprüfungen durch einen Vermerk 
im Kassabuch). (TZ 1 1 )  

( 1 3 ) In den Berichten der Finanzkontrollore wäre darzustellen, wie 
die Stichproben für die Belegprüfung ausgewählt wurden und wei­
chen Umfang der Gebarung die Anzahl der überprüften Belege 
umfasste. Damit wäre für das Kuratorium abschätzbar, ob ausrei­
chend Prüfungshandlungen durch die Finanzkontrollore stattfan­
den. (TZ 1 1 )  

( 1 4) Für das ÖISS wäre eine Strategie zu entwickeln. I n  der Strategie 
wäre auch zu klären, in welchen Fällen und unter welchen Voraus­
setzungen Leistungen des ÖISS entgeltlich zu erbri ngen sind. (TZ 1 2) 

( 1 5) Eine angemessene Kosten- und Leistungsrechnung wäre ein­
zuführen. (TZ 1 2) 

( 1 6) Zusammen mit dem Bund und den Ländern wären Maßnahmen 
zu setzen, um die Einhaltung der vOm ÖISS erarbeiteten Grundlagen 
beim 5chul- und Sportstättenbau sicherzustellen. (TZ 1 4) 

( 1 7) Klare Kriterien und Anforderungsk.riterien für den Inhalt und 
Aufuau der Gutachten über Förderungsprojekte wären zu definieren 
und Gutachten nur bei klarer AufgabensteIlung zu verfassen. (TZ 1 5) 

( I  B) Für die Weiterverrechnung anfallender Fremdkosten wären 
klare Regelungen zu treffen. (TZ 1 5) 

( 1 9) Die Wirksamkeit der vom ÖIS5 erarbeiteten allgemein gülligen 
Grundlagen (Ausmaß der Einhalrung) und der Gutachten (insbeson­
dere die Umsetzung gegebener Empfehlungen bzw. Berücksichtigung 
der Beanstandungen) wären zu erheben. (TZ 1 4, 1 5) 

(20) Aufzeichnungen über AnzahJ, die Themen und die Adre sateD 
der Beratungen durch das ÖISS wären zu führen und die e jähr­
lich im Hinblick auf a l l  fällig zu setzende Maßnahmen auszuwerten. 
(TZ 1 6) 

Bund 2015/ 1 6  
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(2 1 )  Die für die Beurteilung der W irtschaftlichkeit und Zweckmä­
ßigkeit der Zeitschrift notwendigen Informationen (z.B. Ermittlung 
der Gesamtkosten) wären zu erheben, die Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen (z.B. 
Auflagenkorrektur, Neuvergabe) zu setzen. (TZ 1 7) 

(22)  Strategische Festlegungen zur Rücklagenbildung und zur Ver­
wendung des variablen Stiftungsverrnögens und der Rücklagen im 
Sinne des St iftungszwecks wären zu treITen. (TZ 1 8) 

(23 )  Regelmäßig anfallende Tätigkeiten wären jedenfalls i m  Rah­
men der DienstvertTäge abzuwickeln. (TZ 1 9) 

(24) Die Finanzierungsbest immungen des ÖISS wären derart zu 
gestalten, dass Bund und Länder jeweils einen den E influssmöglich­
keiten und dem Nutzen entsprechenden Beitrag leisten; insbeson­
dere die historisch bedingte U nterscheidung der Finanzierung des 
Personal- und Sachaufwands i n  der Satzung wäre in diesem Sinne 
zu überarbeiten. Pauschal geleistete Beiträge wären regelmäßig auf 
ihre Entsprechung der zugrundeliegenden Ba is zu prüfen. (TZ 20) 

(25) In einer Risikoanalyse wären weitere Risiken (insbesondere 
auch E innahmen- und Liquiditätsrisiken, Gefahrdung der Gemein­
nützigkeit) einzubeziehen. (TZ 2 2 )  

( 2 6 )  I m  ÖISS wäre das I n terne Kontrollsystem zu  optimieren, ins­
besondere wären 

- die Zuständigkeit des Kuratoriums für die Festsetzung von Bezü­
gen und den Abschluss von Zusatz- bzw. Sondervereinbarungen 
einzuhalten, 

- das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Kontrollschritten zu 
erhöhen, 

- Kontrollen ausreichend zu dokumentieren, 

- Verantwortungen, Kompetenzen und Prozessbeschreibungen 
wesent l icher Abläufe schriftlich festzulegen. 

- Approbationsprozesse nachvollziehbar zu gestalten, 

- eine Funktionstrennung zwischen bzw. Kontrollen hinsichtlich 
auszahlender und buchender Stelle vorzusehen. [TZ 2 3 )  
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(27)  Die Geschäftstätigkeit der ÖISS GmbH wäre dahingehend zu 
evaluieren, ob die Wahrnehmung der Aufgabe durch die ÖISS GmbH 
zweckdienlich und auch dem Grundsatz der W irtschaftlichkeit ent­
sprechend wahrgenommen wird. (TZ 24) 

(28) Die für eine weitere Gesellschaft ausgeübte Tätigkeit des 
Geschäftsführers der ÖISS GmbH wäre hinsichtlich eines möglichen 
Interessenskonflikts zu prüfen. (TZ 25) 

(29) Bei der Gestaltung des Geschäftsführervertrags wären die 
Bundes-Vertragsschablonenverordnung einzuhalten und die Prä­
mienberechnung für den Geschäftsführer der ÖISS GmbH klarer zu 
gestalten. (TZ 2 5) 

( 30) Die Zuständigkeiten der gesell chaftsrechllichen Organe bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben wären zu beachten. (TZ 25)  

( 3 1 )  Eine adäquate Abgeltung der zwischen dem ÖISS und der 
ÖISS GmbH erfolgten Leistungen wären schriftlich zu vereinbaren 
und durchzuführen. (TZ 26) 

(32)  Die Gewinne der ÖISS GmbH wären an die Eigentümerin - das 
ÖISS - auszuschütten, um ie atzungsgemäß verwenden zu kön­
nen. (TZ 28)  

(33 )  Das ÖISS a ls  Eigentümerin der ÖISS GmbH sollte eine adäquate 
Steuerung der ÖISS GmbH vornehmen und die Implementierung 
eines adäquaten Kontrollsystems für die Ö ISS GmbH sicherstellen. 
I nsbesondere wäre die Geschäftsführung zu überwachen. (TZ 26, 29) 

Bund 2015/16 
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